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Executive Summary 

Die Verkehrsstatistik umfasst Erhebungen zu den Verkehrsträgern Straße, Schiene, Binnen-
wasserstraße, Luft und Rohrfernleitungen. Die Straßengüterverkehrsstatistik  ist dabei eine 
wichtige Säule, da durch sie Erkenntnisse über das Transportaufkommen und die Transport-
leistung im nationalen und grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr gewonnen werden.  

Die Datengrundlage bildet eine Stichprobenerhebung , die nach dem Nationalitätsprinzip  
erfolgt. Es werden daher ausschließlich in Österreich registrierte Lastkraftwagen ab 2 Tonnen 
Nutzlast sowie Sattelzugmaschinen erhoben. Die Grundgesamtheit für die Stichprobenziehung 
umfasst dabei rund 67.000 Fahrzeuge, aus der eine nach wirtschaftlicher Bedeutung der 
Arbeitsstätte (sog. Nutzlastklassen), regionaler Zuordnung der Arbeitsstätte, Größenklasse bzw. 
Kategorie des Fahrzeuges und Verkehrsart (Fuhrgewerbe/Werkverkehr) geschichtete Stich-
probe von 26.000 Fahrzeugen gezogen wird, für die jeweils eine Berichtswoche zu melden ist. 
Die gezogenen Fahrzeuge werden dabei den Arbeitsstätten zugeordnet, da dort erfahrungs-
gemäß die notwendigen Informationen hinsichtlich der Fahrten und der beförderten Güter vor-
liegen. Insgesamt sind jährlich rund 8.000 Arbeitsstätten von 7.200 Unternehmen betroffen, die 
maximal vier Berichtswochen pro Jahr zu melden haben.  

Im Rahmen der nationalen Erhebung werden zudem die von österreichischen Güterkraftfahr-
zeugen im Ausland erbrachten Transporte erhoben. Damit können Aussagen über die Gesamt-
leistung österreichischer Unternehmen im Straßengüterverkehr getätigt werden. Darüber hinaus 
lassen sich – wie im Folgenden beschrieben – durch Einbezug der konsolidierten Europäischen 
Straßengüterverkehrsstatistik auch Aussagen über die gesamten Straßengüter-
verkehrsleistungen auf dem österreichischen Hoheitsgebiet machen.  

Die Datenübermittlung an Statistik Austria kann entweder elektronisch (eQuest-Web, Excel-
formular bzw. die neue Meldeschiene „Straßengüterverkehrs-App“) oder über einen Papier-
fragebogen erfolgen. Im ersten Quartal 2020 machte der Anteil des elektronischen Rücklaufs 
86,7% aus, was auf die – seit Beginn dieses Berichtsjahres verfügbare neue Meldeschiene 
zurückzuführen ist. Nach Eintreffen der Daten werden diese seit 2014 mittels einer Aufarbei-
tungsapplikation bearbeitet und ausführlichen Plausibilitätsprüfungen unterzogen. 

Einen Monat nach jedem Berichtszeitraum werden für die wichtigsten Eckzahlen jedes Quartals 
Schnellschätzer (Flash Estimates) auf der Homepage von Statistik Austria veröffentlicht. Die 
vorläufigen Quartalsergebnisse werden dann fünf Monate nach Berichtszeitraum auf der 
Homepage, in der Datenbank Statcube sowie in den Statistischen Übersichten veröffentlicht. 

Die Jahresergebnisse der Straßengüterverkehrsstatistik werden in einer einmal jährlich Ende 
Mai erscheinenden Pressemitteilung, in der Datenbank STATcube auf der Homepage der 
Statistik Austria, in der Publikation „Verkehrsstatistik“, im Statistischen Jahrbuch, sowie – in 
unregelmäßigen Abständen – in Artikeln der Statistischen Nachrichten veröffentlicht.  

Fünf Monate nach dem Berichtszeitraum werden vorläufige Quartalsdaten, bezogen auf die 
ersten drei Quartale eines Berichtsjahres, an das Statistische Amt der Europäischen Union 
(Eurostat)  übermittelt. Endgültige Daten (Jahresdaten des Berichtsjahres sowie das jeweilige 
vierte Quartal) bzw. revidierte Ergebnisse der ersten drei Quartale erhält Eurostat fünf Monate 
nach dem jeweiligen Berichtsjahr.  

Gemäß Verordnung (EU) Nr. 70/2012 des europäischen Parlaments und des Rates (Neufas-
sung der Verordnung (EG) Nr. 1172/98) müssen alle EU-Staaten seit 1999 Daten zur statis-
tischen Erfassung des Güterkraftverkehrs mit den in den jeweiligen Staaten zugelassenen 
Güterkraftfahrzeugen erheben. Die Datenerhebung erfolgt zumeist als Stichprobenerhebung, 
wobei kleine Fahrzeuge von der Erhebung ausgenommen werden können. Die Staaten über-
mitteln die erhobenen statistischen Daten regelmäßig an Eurostat. Aus diesem Datenpool liefert 
Eurostat gemäß Verordnung (EG) Nr. 6/2003 der Kommission konsolidierte europäische 
Ergebnisse an die national zuständigen Behörden – für Österreich ist das Statistik Austria – zur 
Vervollständigung der eigenen nationalen Statistiken. Erfasst sind alle gemeldeten Fahrten mit 
Fahrtantritts-, Fahrtziel- oder Transitland Österreich, die mit Güterkraftfahrzeugen aus den Mel-
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destaaten – (EU-27 ohne Malta), sowie das Vereinte Königreich, Norwegen, Liechtenstein und 
der Schweiz – durchgeführt werden.  

Die konsolidierte europäische Straßengüterverkehrsstati stik  ist daher eine wichtige Quelle 
für die Darstellung des gesamten Straßengüterverkehrs auf dem österreichischen Territorium 
sowie für die Gegenüberstellung der Anteile der einzelnen Verkehrsträger (Modal Split). Die 
Ergebnisse werden von Eurostat in der Regel im August des auf das Berichtsjahr folgenden 
Jahres an die nationalen Behörden übermittelt.  

Seit dem Berichtsjahr 2018 nutzt Statistik Austria zudem die von der Autobahnen- und 
Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (AS FINAG) für das höherrangige 
Straßennetz erhobenen Mautdaten um die Kennwerte der konsolidierten europäischen Stra-
ßengüterverkehrsstatistik modellbasiert zu gewichten bzw. fehlende Drittstaaten zu imputieren. 

Die Ergebnisse der konsolidierten europäischen Straßengüterverkehrsstatistik für Österreich 
werden von Statistik Austria in einer einmal jährlich im Oktober erscheinenden Presse-
mitteilung, auf der Homepage (www.statistik.at), in der Publikation „Verkehrsstatistik“ sowie – in 
unregelmäßigen Abständen – in Artikeln der Statistischen Nachrichten veröffentlicht. 

Abbildung 1: Straßengüterverkehrsstatistik in Öster reich 
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Statistik des Straßengüterverkehrs - Wichtigste Eckpunkte  
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1. Allgemeine Informationen 

1.1 Ziel und Zweck, Geschichte 

Ziel und Zweck 

Diese Statistik stellt Informationen zu dem gesamten Straßengüterverkehr auf dem österreichi-
schen Hoheitsgebiet und speziell zu den Güterverkehrsleistungen der LKW und Sattelzug-
maschinen österreichischer Unternehmen bereit.  

Aufgrund des Volumens der Beförderungsvorgänge und der gegebenen Merkmalsvielfalt kann 
sie durch andere Arten von Verkehrserhebungen nicht ersetzt werden. So enthalten z.B. Stra-
ßenverkehrszählungen, die ihrer Art nach Querschnittszählungen sind, nur punktuelle und nicht 
aggregierbare Daten. Angaben zu Quelle und Ziel einer Fahrt oder zur Güterstruktur sind nicht 
gegeben bzw. decken diese Erhebungen nicht das gesamte Straßennetz ab.  

Geschichte 

Auf Basis des Bundesstatistikgesetzes 1965 wurden Mitte der 1960-er Jahre vom damaligen 
Österreichischen Statistischen Zentralamt erstmals Erhebungen zum Straßengüterverkehr in 
Österreich durchgeführt. Die Entwicklung von einer ausschließlich nationalen Erhebung hin zu 
einer europäischen Statistik (siehe dazu auch Tabelle 1) kann im Wesentlichen in vier Perioden 
unterteilt werden und wird im Folgenden beschrieben1. 

Periode 1: 

Im Zeitraum von 1965 bis 1983  wurde regelmäßig eine Straßengüterverkehrsstatistik fracht-
briefpflichtiger fuhrgewerblicher österreichischer Unternehmen im Fernverkehr erstellt. Darüber 
hinaus wurde in den Jahren 1966 bis 1970 auch der nichtfrachtbriefpflichtige fuhrgewerbliche 
Gütertransport im Nahverkehr erhoben. 1968 bis 1971 gab es zudem eine Statistik des Werk-
fernverkehrs bzw. 1971 und 1972 eine Statistik über den grenzüberschreitenden Verkehr aus-
ländischer Lastkraftwagen. Die Erhebungen wurden dabei teilweise als Vollerhebung und teil-
weise als Stichprobenerhebung durchgeführt. Aufgrund der damals noch üblichen, eher spär-
lichen Dokumentationen ist eine detaillierte Rekonstruktion der verwendeten Methodik zwar 
nicht möglich, es lässt sich aber auch so erkennen, dass in dieser ersten Periode der Straßen-
güterverkehrserhebungen nur ein Teil des tatsächlichen Güterverkehrsgeschehens auf der 
Straße statistisch erfasst wurde. Eine kontinuierliche Zeitreihe für die Jahre 1965 bis 1983 gibt 
es im Prinzip nur für den fuhrgewerblichen Fernverkehr österreichischer Unternehmen. Mannas 
(1998)2 stellt auf Basis eines Vergleichs mit den Ergebnissen von 1993 fest, dass nur 8% des 
gesamten Transportaufkommens bzw. 24% der gesamten Transportleistung erfasst wurden.  

Periode 2: 

Durch das 1984 in Kraft getretene Straßen- und Schienenverkehrsstatistikgesetz3 – das auch 
dazu diente, die Erhebungen für beide Verkehrsträger aufeinander abzustimmen – und der 
zeitgleich erlassenen Straßen- und Schienengüterverkehrsstatistik-Verordnung4, wurde die 
Straßengüterverkehrserhebung gänzlich neu konzeptioniert. Die Erhebung erfolgte von 1984 
bis 1994  getrennt nach vier Güterverkehrsbereichen: 

·  Grenzüberschreitender Verkehr:  Auf Basis von Zählkarten bzw. Frachtbriefen erfolgte 
jährlich eine Vollerhebung aller inländischen und ausländischen Güterkraftfahrzeuge, die 

                                                
1 Siehe dazu auch: Karner, T. & Scharl, S. Straßengüterverkehrsstatistik im Wandel der Zeit Geschichte der Erhe-
bung, Bewertung der Zeitreihe und Jahresergebnisse. Statistische Nachrichten 6/2014, S. 490 - 496.  
2 Mannas, F. (1998). Güterverkehrsstatistik in der EU. Statistische Nachrichten 5/1998, S. 379 - 383. 
3 BGBl. Nr. 142/1983  Bundesgesetz vom 21. Feber 1983 über statistische Erhebungen im Bereich des Straßen- und 
Schienenverkehrs (Straßen- und Schienenverkehrsstatistikgesetz) 
4 BGBl. Nr. 290/1983  Verordnung des Bundesministers für Verkehr vom 26. April 1983 über statistische Erhebungen 
im Bereich des Straßen- und Schienengüterverkehrs sowie über die Führung von Begleitdokumenten im Straßen-
güterverkehr (Straßen- und Schienengüterverkehrsstatistik-Verordnung) 
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im Rahmen des Empfangs, des Versands oder des Transits die österreichische Grenze 
passierten.  

·  Inländischer Nahverkehr:  Alle fünf Jahre  wurde der inländische Nahverkehr per Zähl-
karte mittels Stichprobenerhebung erfasst. Alle der damals rund 23.000 Unternehmen, die 
einen fuhrgewerblichen Nahverkehr oder Werknahverkehr erbrachten, mussten für je eine 
zufällig gewählte Berichtswoche alle Fahrten melden. Konkret erfolgten Erhebungen zum 
inländischen Nahverkehr in den Jahren 1984, 1988 und 1993.  

·  Fuhrgewerblicher Fernverkehr im Inland:  Dieser Straßengüterverkehrsbereich wurde 
auf Grundlage der Frachtbriefe jährlich als Vollerhebung erfasst.  

·  Werkfernverkehr im Inland:  Mittels jährlicher Stichprobenerhebungen – ca. 18.000 
Unternehmen hatten jeweils Angaben über Fahrten einer kompletten Berichtswoche zu 
übermitteln – wurde auf Basis von Zählkarten der inländische Werkfernverkehr erfasst. 

Periode 3: 

Mit dem Eintritt Österreichs in die Europäische Union änderte sich die Straßengüterverkehrs-
erhebung ab 1995 grundlegend. Gemäß dem damals geltenden EU-Recht5 sowie einer neu 
erlassenen nationalen Verordnung6, erfolgte die Erhebung zum Straßengüterverkehr nicht wie 
bisher nach dem Territorialitätsprinzip – also der Beobachtung aller Güterkraftfahrzeuge, die auf 
dem österreichischen Hoheitsgebiet Güter befördern – sondern nach dem Nationalitätsprinzip. 
Es werden seit 1995 für den Inlandsverkehr sowie den grenzüberschreitenden Verkehr 
(Empfang, Versand und Transit) ausschließlich die in Österreich registrierten Güterkraftfahr-
zeuge herangezogen. Damit war die Darstellung des gesamten Straßengüterverkehrs ab 1995 
nicht mehr möglich. 

Periode 4: 

Zu einer weiteren grundlegenden Änderung kam es im Jahr 2003: Mit der Verordnung (EG) Nr. 
6/2003 über die Verbreitung der Statistik des Güterkraftverkehrs7 wurde die rechtliche Grund-
lage dafür geschaffen, dass die Ergebnisse der Straßengüterverkehrserhebungen der einzelnen 
Mitgliedstaaten den jeweiligen nationalen Statistischen Instituten (NSI), die für die Erstellung 
der Verkehrsstatistik zuständig sind, zur Verfügung gestellt werden können. Damit soll es den 
NSI ermöglicht werden, die Straßengüterverkehrsstatistik für das jeweilige Hoheitsgebiet zu 
vervollständigen.  

Grundsätzlich sind mit dieser konsolidierten europäischen Straßengüterverkehrssta tistik  
Informationen über das Verkehrsaufkommen, das durch ausländische Güterkraftfahrzeuge in 
Österreich erbracht wird, seit 2003 wieder vorhanden. Etwaige Einschränkungen, die bei der 
Interpretation dieser Ergebnisse zu beachten sind, werden ausführlich in Kapitel 2.3.1 behan-
delt. 

Darüber hinaus werden im Rahmen der nationalen Erhebung die von österreichischen Güter-
kraftfahrzeugen im Ausland erbrachten Transporte erhoben. Damit können zusätzlich Aussagen 
über die Gesamtleistung österreichischer Unternehmen  im Straßengüterverkehr getätigt 
werden. 

Seit dem Berichtsjahr 2018 – mit einer Rückrechnung bis 2015 - erfolgt außerdem eine 
modellbasierte Gewichtung  der Kennwerte der konsolidierten europäischen Straßengüter-
verkehrsstatistik sowie eine Imputation fehlender Drittstaaten  auf Basis der für das höher-
rangige Straßennetz erhobenen Mautdaten der ASFINAG (siehe Kapitel 2.3.4). 

                                                
5 Richtlinie 78/546/EWG  des Rates vom 12. Juni 1978 zur Erfassung des Güterkraftverkehrs im Rahmen einer 
Regionalstatistik (ABl. Nr. L 168 vom 26.6.1978) zuletzt geändert durch die Richtlinie 89/462/EWG vom 18. Juli 1989 
(ABl. Nr. L 226 vom 3.8.1989, S. 8), sowie Verordnung (EG) Nr. 1172/98  des Rates vom 25. Mai 1998 über die 
statistische Erfassung des Güterkraftverkehrs (ABl. Nr. L 163 vom 6. Juni 1998) 
6 BGBl. Nr. 393/1995  Verordnung des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft und Verkehr über statistische Erhe-
bungen im Bereich des Straßen- und Schienengüterverkehrs (Straßen- und Schienengüterverkehrsstatistik-Verord-
nung) 
7 Verordnung (EG) Nr. 6/2003  der Kommission vom 30. Dezember 2002 über die Verbreitung der Statistik des 
Güterkraftverkehrs (ABl. Nr. L 1/45 vom 4. Jänner 2003) 
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Anzumerken ist an dieser Stelle noch, dass es bei der nationalen Erhebung in Österreich im 
Jahr 2006 zu einer Änderung des Stichprobenmodells  kam8. Das ursprüngliche, rein Arbeits-
stätten bezogene Modell wurde auf ein kombiniertes Zeit- und Fahrzeugstichprobenmodell um-
gestellt. Abgesehen davon, dass mit diesem neuen Modell eine massive Entlastung der Res-
pondentinnen und Respondenten (-84% des Meldeaufwandes) verbunden war, konnte bei der 
Aufarbeitung der Meldungen eine deutliche Qualitätssteigerung erreicht werden. Z.B. müssen 
bei Leermeldungen ab 2006 auch die Kopien der Aufzeichnungen des analogen oder digitalen 
Tachografen mitgeschickt werden bzw. wird verstärkt Kontakt mit den Respondentinnen und 
Respondenten gesucht. Außerdem wurden mit dem neuen Modell etwaige Klumpungseffekte 
reduziert. Bis zur Umstellung des Stichprobenmodells hatten Arbeitsstätten kleinerer Unter-
nehmen einmal im Jahr die durchgeführten Fahrten des kompletten Fuhrparks für eine 
Berichtswoche zu melden. Es konnten daher saisonale Schwankungen keine Berücksichtigung 
finden. Die nunmehrige Verteilung der für die Meldung gezogenen Güterkraftfahrzeuge einer 
Arbeitsstätte auf unterschiedliche Berichtswochen eines Meldejahres schließt diese Effekte 
nahezu aus. 

Im Jahr 2016  wurde dieses Stichprobenmodell durch die zusätzliche Berücksichtigung der 
Größenklasse bzw. der Kategorie des Fahrzeuges weiter verfeinert und damit die statistische 
Effizienz gesteigert (siehe Kapitel 2.1.6). 

                                                
8 Fürst, E. (2008). Das neue Stichprobenkonzept für die Straßengüterverkehrsstatistik. Statistische Nachrichten 
5/2008, S. 409 - 417. 
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Tabelle 1: Überblick über die Straßengüterverkehrse rhebungen in Österreich seit 1965 
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Lkw

in- und
ausländische

Lkw

1965 X m m m n - m
1966 X X t t t n - m
1967 X X t t t n - m
1968 X X X t t t n - m
1969 X X X t t t n - m
1970 X X X t t t n - m
1971 X X X X t v v v
1972 X X m t t v
1973 X m m m n - m
1974 X m m m n - m
1975 X m m m n - m
1976 X m m m n - m
1977 X m m m n - m
1978 X m m m n - m
1979 X m m m n - m
1980 X m m m n - m
1981 X m m m n - m
1982 X m m m n - m
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1984 X X X X v v v v
1985 X X X t v v v
1986 X X X t v v v
1987 X X X t v v v
1988 X X X X v v v v
1989 n n n n
1990 X X X t v v v
1991 X X X t v v v
1992 X X X t v v v
1993 X X X X v v v v
1994 X X X t v v v
1995 X t-v t t m
1996 X t-v t t m
1997 X t-v t t m
1998 X t-v t t m
1999 X X * v * t-v * t-v * t-v *
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2004 X X v t -v t -v t -v
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2007 X X v t -v t -v t -v
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2009 X X v v v v
2010 X X v v v v
2011 X X v v v v
2012 X X v v v v
2013 X X v v v v
2014 X X v v v v
2015 X X X * v+ v+ v+ v+
2016 X X X * v+ v+ v+ v+
2017 X X X * v+ v+ v+ v+
2018 X X X v+ v+ v+ v+
2019 X X X v+ v+ v+ v+
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1.2 Auftraggeberinnen bzw. Auftraggeber 

Die nationale Erhebung ist im Sinne des § 4. (1) Bundesstatistikgesetz 2000 idgF (vgl. Rechts-
grundlage(n) w. u.) angeordnet. Fachlich zuständiges Bundesministerium ist das Bundesminis-
terium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK). 

1.3 Nutzerinnen und Nutzer 

Nationale Institutionen: 

·  Bundeskanzleramt 

·  Bundesministerien 

·  Politische Institutionen (Nationalrat, Bundesrat, Landtage, etc.) 

·  Interessenvertretungen (z.B. Sozialpartner, Kammern, Standesvertretungen, etc.) 

·  Statistik Austria (interne Nutzerinnen und Nutzer) 

·  Wirtschaftsforschungsinstitute 

·  Umweltbundesamt 

Internationale Institutionen: 

·  Europäische Kommission 

·  UNO bzw. Suborganisationen 

Sonstige Nutzerinnen und Nutzer: 

·  Medien  

·  Bildungseinrichtungen 

·  Forschungseinrichtungen 

·  Unternehmen 

·  Allgemeine Öffentlichkeit 

1.4 Rechtsgrundlage(n) 

Nationale Rechtsgrundlagen: 
Bundesgesetz über die Bundesstatistik (Bundesstatistikgesetz 2000), idF: BGBl. I Nr. 136/2001, 
BGBl. I Nr. 71/2003 (Novelle des Bundesstatistikgesetzes 2000 im Rahmen des Budgetbegleit-
gesetzes 2003), BGBl. I Nr. 92/2007 und BGBl. I Nr. 125/2009. 

BGBl. Nr. 142/1983: Bundesgesetz vom 21. Februar 1983 über statistische Erhebungen im 
Bereich des Straßen- und Schienenverkehrs (Straßen- und Schienenverkehrsstatistikgesetz). 

BGBl. Nr. 393/1995: Verordnung des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
über statistische Erhebungen im Bereich des Straßen- und Schienengüterverkehrs (Straßen- 
und Schienengüterverkehrsstatistik-Verordnung) idF: BGBl. II Nr. 119/2005. 

BGBl. Nr. 63/1952: Bundesgesetz vom 27. März 1952 über die gewerbsmäßige Beförderung 
von Gütern mit Kraftfahrzeugen (Güterbeförderungsgesetz), wieder verlautbart durch Bundes-
gesetz BGBl. Nr. 593/1995, idF: BGBl. I Nr. 32/2002 (relevant §17 Abs. 2 Punkt 5 und Abs.7). 

EU Rechtsgrundlagen: 
VO(EG) Nr. 1172/98 über die statistische Erfassung des Güterkraftverkehrs, ABl. Nr. L 163 vom 
6. 6.1998, S. 1 idF Verordnung (EG) Nr. 1304/2007 der Kommission vom 7. November 2007 zur 
Änderung der Richtlinie 95/64/EG des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1172/98 des Rates so-
wie der Verordnungen (EG) Nr. 91/2003 und (EG) Nr. 1365/2006 des Europäischen Parlaments 
und des Rates im Hinblick auf die Einführung der NST 2007 als einheitliche Klassifikation für in 
bestimmten Verkehrszweigen beförderte Güter; ABl. Nr. L 290 vom 8.11.2007, S. 14–16. 
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VO(EG) Nr. 2163/2001 der Kommission vom 7. November 2001 über die technischen Modalitä-
ten für die Übermittlung der Daten zur Statistik des Güterkraftverkehrs; ABl. Nr. L 291 vom 
8.11.2001, S. 13–20 idF: Verordnung (EG) Nr. 973/2007 der Kommission vom 20. August 2007 
zur Änderung einiger Verordnungen der EG über bestimmte statistische Bereiche zum Zweck 
der Umsetzung der Statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Rev. 2; ABl. Nr. L 
216 vom 21.8.2007, S. 10–16. 

VO(EG) Nr. 6/2003 der Kommission vom 30. Dezember 2002 über die Verbreitung der Statistik 
des Güterkraftverkehrs (ABl. Nr. L 1/45 vom 4. Jänner 2003). 

VO(EG) Nr. 642/2004 der Kommission vom 6. April 2004 über Genauigkeitsanforderungen für 
die nach der Verordnung (EG) Nr. 1172/98 des Rates über die statistische Erfassung des 
Güterkraftverkehrs erhobenen Daten; ABl. Nr. L 102 vom 7.4.2004, S. 26–31. 

VO(EG) Nr. 833/2007 der Kommission vom 16. Juli 2007 zur Beendigung des in der Verord-
nung (EG) Nr. 1172/98 des Rates über die statistische Erfassung des Güterkraftverkehrs vor-
gesehenen Übergangszeitraums; ABl. Nr. L 185 vom 17.7.2007, S. 9–9. 

VO(EG) Nr. 1304/2007 Verordnung der Kommission vom 7. November 2007 zur Änderung der 
Richtlinie 95/64/EG des Rates, der Verordnung Nr. 1172/98 des Rates sowie der Verordnungen 
(EG) Nr. 91/2003 und (EG) Nr. 1365/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates im 
Hinblick auf die Einführung der NST 2007 als einheitliche Klassifikation für in bestimmten Ver-
kehrszweigen beförderte Güter (ABl. 2007 L 290/14 vom 8.11.2007) 

VO(EG) Nr. 202/2010 der Kommission vom 10. März 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 6/2003 der Kommission vom 30. Dezember 2002 über die Verbreitung der Statistik des 
Güterkraftverkehrs; ABl. Nr. L 61 vom 11.3.2010, S. 24–28. 

VO(EU) Nr. 70/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Januar 2012 über 
die statistische Erfassung des Güterkraftverkehrs (Neufassung); ABl. Nr. L 32 vom 3.2.2012, S. 
1-18. 

2. Konzeption und Erstellung 

2.1 Statistische Konzepte, Methodik 

2.1.1 Gegenstand der Statistik  

Die Straßengüterverkehrserhebung beinhaltet gemäß europäischer Rechtsgrundlagen  die 
Erfassung der Beförderung von Gütern und erstreckt sich auf alle in den Meldeländern zuge-
lassenen Lastkraftwagen mit mindestens 3,5 t Nutzlast oder 6 t zulässigem Gesamtgewicht und 
Sattelzugmaschinen, nicht aber auf landwirtschaftliche Fahrzeuge, Militärfahrzeuge und Fahr-
zeuge der öffentlichen Verwaltung auf zentraler oder lokaler Ebene mit Ausnahme jener Fahr-
zeuge öffentlicher Unternehmen, wie z.B. der Eisenbahnverwaltungen. Ebenso sind in der 
Erhebung Güterkraftfahrzeuge ausgenommen, deren zulässiges Gewicht oder zulässige 
Abmessungen die in den betreffenden Mitgliedstaaten normalerweise zulässigen Werte über-
schreiten.  

In der österreichischen Straßengüterverkehrserhebung werden die Verkehrsleistungen von 
Güterkraftfahrzeugen ab 2 t Nutzlast sowie von Sattelzugmaschinen erhoben. Auf Basis der 
nationalen Rechtgrundlage , die die Straßengüterverkehrserhebung nur für Unternehmen, die 
Güterverkehre betreiben, verpflichtend vorsieht, werden neben den im vorangegangenen Ab-
satz genannten Fahrzeugen auch solche, die ausländischen Vertretungen und Organisationen 
oder sonstigen Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g. zugeordnet sind, von der 
Erhebung ausgenommen. Um diese Fahrzeuge herausfiltern zu können, werden grundsätzlich 
Einheiten, die im Unternehmensregister für Zwecke der Statistik (URS) von Statistik Austria zu 
den ÖNACE 2008-Klassen 84.25 „Feuerwehren“, 85.53 „Fahr- und Flugschulen“, 97.00 „Private 
Haushalte mit Hauspersonal“ und 99.00 „Exterritoriale Organisationen und Körperschaften“ zu-
geordnet sind, von der Erhebung ausgeschlossen. 
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Territorialitäts- und Nationalitätsprinzip 

Unter Territorialitätsprinzip  versteht man in der Verkehrsstatistik, dass das Territorium, in wel-
chem der Verkehr stattfindet, das Kriterium ist, nach dem die zu beobachtenden Einheiten der 
jeweiligen Verkehrsträger ausgewählt werden. 

Für die Verkehrsträger Schiene, Binnenwasserstraße, Luft und Rohrleitungen gilt das Territori-
alitätsprinzip. Es werden daher der gesamte Schienenverkehr auf dem österreichischen Schie-
nennetz, der gesamte Güterverkehr auf dem österreichischen Teil der Donau, alle Starts und 
Landungen auf österreichischen Flughäfen sowie der Gütertransport in Rohrleitungen, die sich 
auf österreichischem Staatsgebiet befinden, beobachtet. 

Im Gegensatz dazu steht das Nationalitätsprinzip , das ausschließlich beim Straßengüterver-
kehr angewendet wird. Das Nationalitätsprinzip bedeutet, dass nur Verkehrsleistungen des 
Straßengüterverkehrs, welche mit in Österreich gemeldeten Fahrzeugen durchgeführt werden, 
unabhängig von dem Territorium, auf dem sie sich bewegen, erfasst werden. Aufgrund des 
Schengener Abkommens und des daraus resultierenden Wegfalls der Zollabfertigungen an den 
Staatsgrenzen ist die Durchführung der Straßengüterverkehrsstatistik auf Basis des Territori-
alitätsprinzips nicht mehr möglich. 

Dies heißt, dass Statistik Austria Transportleistungen im Straßengüterverkehr, die auf österrei-
chischem Hoheitsgebiet von nicht in Österreich registrierten Güterkraftfahrzeugen erbracht 
werden, nicht erhebt. Mit Hilfe der von Eurostat erstellten Tabellen zum konsolidierten europä-
ischen Güterkraftverkehr (siehe Kapitel 2.3), die den nationalen statistischen Institutionen zur 
Verfügung gestellt werden, ist es jedoch möglich, die Verkehrsleistungen von in der EU 
registrierten Güterkraftfahrzeugen auf österreichischem Hoheitsgebiet darzustellen.  

2.1.2 Beobachtungs-/Erhebungs-/Darstellungseinheite n  

Beobachtungseinheiten  sind die Fahrten der für die Stichprobenerhebung zufällig ausge-
wählten Lastkraftwagen (mit einer Nutzlast ab 2 t) bzw. Sattelzugmaschinen, die zu fünf unter-
schiedlichen Verkehrsbereichen gezählt werden. 

Erhebungseinheiten  sind die Halterinnen und Halter aller in Österreich registrierten Lastkraft-
wagen (mit einer Nutzlast ab 2 t) bzw. Sattelzugmaschinen, die einer örtlich definierten Arbeits-
stätte des Unternehmensregisters für Zwecke der Statistik (URS) zugeordnet wurden.  

Darstellungseinheiten  sind die Fahrten, die im Rahmen der Erhebung gemeldet werden. Es 
wird dabei zwischen beladenen Fahrten und Leerfahrten (Fahrten ohne Ladung) unterschieden. 
Die beladenen Fahrten sind die Grundlage der Kenngrößen Transportaufkommen und Trans-
portleistung (siehe Kapitel 2.1.10). 

Beladene Fahrten 

·  Einfache Fahrten:  Beginnen mit der Beladung des leeren Kraftfahrzeugs bzw. dem An-
koppeln eines beladenen Sattelaufliegers an eine Sattelzugmaschine und enden mit 
dessen völliger Entladung bzw. dem Abkoppeln des beladenen Sattelaufliegers. 

·  Zustellfahrten:  Eine Beladung am Einladeort, mehrere Entladungen an verschiedenen 
Ausladeorten 

o Maximal 5 Entladungen : Detaillierte Angabe der Entladeorte und der entspre-
chenden Entladegewichte der Ware 

o Mehr als 5 Entladungen : Auszufüllen sind die Anzahl der Entladungen, der wei-
test entfernte Entladeort bzw. die insgesamt zurückgelegten Kilometer und das 
gesamte Entladegewicht der Ware 

·  Abholfahrten:  Mehrere Beladungen an verschiedenen Einladeorten, eine Entladung am 
Ausladeort 

o Maximal 5 Beladungen : Detaillierte Angabe der Beladeorte und der entspre-
chenden Beladegewichte der Ware 

o Mehr als 5 Beladungen : Auszufüllen sind die Anzahl der Beladungen, der wei-
test entfernte Beladeort bzw. die insgesamt zurückgelegten Kilometer und das 
gesamte Beladegewicht der Ware 
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·  Mischfahrten:  Mehrere Beladungen an verschiedenen Einladeorten und mehrere Ent-
ladungen an verschiedenen Ausladeorten; anzugeben sind der erste Beladeort, der wei-
test entfernte Ein- bzw. Ausladeort bzw. die insgesamt zurückgelegten Kilometer sowie 
die Anzahl der Ladevorgänge.  

·  Pendelfahrten: Betreffen alle Transporte einer Güterart zwischen ein und derselben 
Belade- und Entladestelle. Finden diese mehrmals pro Tag statt, können diese Fahrten 
zur Vereinfachung der Meldung zu Pendelfahrten zusammengefasst werden. Es handelt 
sich jedoch nur dann um Pendelfahrten, wenn die Rückfahrt von der Entlade- zur 
Beladestelle als Leerfahrt erfolgt.  

·  Fahrten mit einem RoLa- bzw. Ro/Ro-Anteil 9: Ein Teil der Fahrt wird auf einem ande-
ren Verkehrsmittel zurückgelegt. Bei RoLa-Fahrten erfolgt ein Teil der Fahrt auf der 
Schiene, bei RoRo-Fahrten auf dem Schiff. 

·  Nicht meldepflichtige Fahrten:  Fahrten auf nicht öffentlichen Straßen (wie z.B. Forst-
straßen, Straßen innerhalb eines Industrie-, Werks- oder Krankenhausgeländes, Stra-
ßen oder Wege auf einer  Baustelle) sind von der Erhebung ausgeschlossen. Tätig-
keiten im Rahmen von Winterdienst (Schneeräumung, Aufbringen von Streugut) und 
Straßenerhaltung sind ebenfalls nicht zu melden. 

Insgesamt wird in der Verkehrsstatistik bei beladenen Fahrten zwischen fünf Verkehrsberei-
chen  unterschieden: 

·  Inlandsverkehr 

Beim Inlandsverkehr handelt es sich um Fahrten, bei denen sich der Belade- bzw. Entladeort 
innerhalb Österreichs befindet. In Abbildung 2 ist als Beispiel eine Fahrt von Graz (A-8020) 
nach St. Pölten (A-3100) dargestellt.  

Abbildung 2: Verkehrsbereich Inlandsverkehr 

 

Eine spezielle Variante des Inlandsverkehrs ist jener mit einem Zwischenauslandsverkehr . In 
Österreich betrifft dies vor allem Fahrten, die das sogenannte Deutsche Eck  einschließen. Mit 
dem Deutschen Eck werden dabei die kürzeren und verkehrsgünstigeren Straßenverbindungen 
bezeichnet, die zwischen dem östlichen und dem westlichen Teil Österreichs über deutsches 
Staatsgebiet führen.  

Abbildung 3 zeigt eine Fahrt, die von Wien (A-1110) nach Innsbruck (A-6020) führt. Dabei findet 
ein Zwischenauslandsverkehr über das Deutsche Eck statt: Das Fahrzeug verlässt am Grenz-
übergang Walserberg (A-5071) österreichisches Staatsgebiet, nutzt die kürzere deutsche Stra-
ßenverbindung und fährt beim Grenzübergang Kufstein (A-6330) wieder auf österreichisches 
Staatsgebiet.  

  

                                                
9 RoLa = Rollende Landstraße, Ro/Ro = Roll On/Roll Off  
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Abbildung 3: Verkehrsbereich Inlandsverkehr mit Zwi schenauslandsverkehr 

 

Der Teil der Fahrt, der im Zwischenauslandsverkehr zurückgelegt wird, wird bei der Transport-
leistung (d.h. den Tonnenkilometern) zur Auslandsstrecke gezählt. 

·  Grenzüberschreitender Empfang 

Beim grenzüberschreitenden Empfang handelt es sich um Fahrten, bei denen sich der Belade-
ort im Ausland und der Entladeort im Inland befindet. In Abbildung 4 ist eine Fahrt von Köln (D-
50667) nach Linz (A-4020) dargestellt. Als Grenzübergang wurde Suben (A-4975) gewählt.  

Abbildung 4: Verkehrsbereich Grenzüberschreitender E mpfang  
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·  Grenzüberschreitender Versand 

Beim grenzüberschreitenden Versand befindet sich, im Gegensatz zum grenzüberschreitenden 
Empfang, der Beladeort im Inland und der Ausladeort im Ausland. Als Beispiel ist in Abbildung 5 
eine Fahrt vom Beladeort Baden (A-2500) nach Triest (I-34100) dargestellt. Der Grenzübertritt 
erfolgt in Arnoldstein (A-9602). 

Abbildung 5: Verkehrsbereich Grenzüberschreitender V ersand 

 

·  Transit 

Bei Transitfahrten handelt es sich um Fahrten durch Österreich, bei denen sich Belade- und 
Entladeort nicht auf österreichischem Hoheitsgebiet befinden. In Abbildung 6 ist eine solche 
Transitfahrt dargestellt: Der Beladeort ist Bologna (I-40125) und der Entladeort ist Berlin (D-
10115). Österreich wird dabei über Tirol (Eintrittsgrenzübergang A-6156 Brennerpass; Austritts-
grenzübergang A-6330 Kufstein) transitiert. 

Abbildung 6: Verkehrsbereich Transit 
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·  Sonstiger Auslandsverkehr 

Der sonstige Auslandsverkehr stellt eine Besonderheit der Straßengüterverkehrserhebung dar, 
da diese gemäß dem Nationalitätsprinzip erfolgt. Unter dem sonstigen Auslandsverkehr werden 
alle Fahrten subsumiert, die von in Österreich registrierten Güterkraftfahrzeugen durchgeführt 
werden, wobei kein Teil der Fahrt auf dem österreichischen Hoheitsgebiet stattfindet. In Abbil-
dung 7 ist eine solche Fahrt beispielhaft dargestellt: Der Beladeort ist London (GB-SW1A 2) und 
der Entladeort ist Nancy (F-54000). Während dieser Fahrt findet zudem ein RoRo-Verkehr statt, 
da das Güterkraftfahrzeug eine Fähre von Dover (GB-CT5 4) nach Calais (F-62100) benutzt.  

Ein Spezialfall des sonstigen Auslandsverkehres ist der Kabotageverkehr. Kabotage  ist defi-
niert als die Erbringung von Transportdienstleistungen innerhalb eines Landes  durch ein aus-
ländisches Verkehrsunternehmen.  

Abbildung 7: Verkehrsbereich Sonstiger Auslandsverk ehr 

 

2.1.3 Datenquellen, Abdeckung 

Datenquelle ist eine primärstatistische Stichprobenerhebung, die direkt bei den Fahrzeughal-
terinnen und -haltern durchgeführt wird. Zur Festlegung der Grundgesamtheit werden dabei die 
Fahrzeuganmeldungen des Verbandes der Versicherungsunternehmen Österreichs (VVO) her-
angezogen, die mit den örtlich definierten Einheiten der Arbeitsstätte des Unternehmensregis-
ters für Zwecke der Statistik (URS) verknüpft werden. 

2.1.4 Meldeeinheit/Respondentinnen und Respondenten  

Meldeeinheiten sind gemäß Straßen- und Schienengüterverkehrsstatistik-Verordnung, BGBl. 
Nr. 393/95 idgF alle österreichischen Unternehmen, die Güterbeförderung auf der Straße durch-
führen. 

Respondentinnen und Respondenten sind die von Fahrzeughalterinnen bzw. Fahrzeughaltern 
zur Durchführung der statistischen Meldung Beauftragten. Dies können z.B. Fuhrparkleiterinnen 
und Fuhrparkleiter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Buchhaltung oder im Sekretariat, 
aber auch die Fahrerinnen und Fahrer des zu meldenden Kraftfahrzeuges sein. Nur in Aus-
nahmefällen wird die Auskunftspflicht an Dritte wie z.B. Wirtschaftstreuhänderinnen und Wirt-
schaftstreuhänder oder Steuerberaterinnen und Steuerberater delegiert.  

2.1.5 Erhebungsform 

Die Statistik des Straßengüterverkehrs wird in Form einer geschichteten Stichprobenerhebung  
mit Ziehung einzelner Kraftfahrzeuge geführt. Die gesetzlich verpflichtende Auskunftserteilung 
kann einerseits in Papierform und anderseits mittels elektronischer Meldung (die Links zu den 
Erhebungsunterlagen und zur Gastanmeldung der elektronischen Meldung befinden sich im 
Kapitel 2.1.8 „Erhebungsbogen“) durchgeführt werden Da die meldepflichtigen Unternehmen 



18 

von der Struktur sehr heterogen sind (z.B. große Transportunternehmen mit vielen Arbeits-
stätten bis hin zu Kleinstunternehmen, bei denen Firmenleitung und Fahren des LKW von ein 
und derselben Person übernommen wird) bietet Statistik Austria insgesamt vier Möglichkeiten 
der elektronischen Meldung  an:  

Seit März 2013 besteht die Möglichkeit im Rahmen von eQuest zwischen zwei elektronischen 
Meldekonzepten zu wählen: 

·  eQuest-Web:  Das Webformular bietet eine komfortable und Schritt für Schritt geführte 
Möglichkeit zur Erstellung der Meldung. Es ist besonders für jene Unternehmen geeig-
net, die für die Straßengüterverkehrserhebung nur selten zu melden haben und Unter-
stützung beim Ausfüllen des Fragebogens benötigen. 

·  Excel-formular:  Der Excel-Fragebogen, der im Rahmen von eQuest sicher herunter- 
bzw. hinaufgeladen werden kann, ist vom Aufbau dem Papier-Fragebogen sehr ähnlich. 
Für jene Auskunftspflichtigen, die häufig melden müssen und daher mit dem Frage-
bogen vertraut sind, stellt er eine schnelle und einfache Eingabemethode (z.B. mit 
Kopiermöglichkeit, vereinfachter Meldeaufwand bei Zustell- und Abholfahrten) dar.  

Seit Januar 2020 steht den Meldepflichtigen die neue Meldeschiene „Straßengüterverkehrs-
App“10 zur Verfügung. Auch diese besteht aus zwei Meldekonzepten: 

·  Backoffice: Das Backoffice ist ein Internetfragebogen, der als „Stand Alone“ oder in 
Kombination mit einer mobilen Erhebungs-App genutzt werden kann. Es handelt sich 
dabei um einen modernen Internetfragebogen, der zahlreiche Meldevereinfachungen 
(z.B. bei Fahrten mit mehr als fünf Ladevorgängen, Verfügbarkeit eines alphabetischen 
Index für Güterarten …) beinhaltet. Er präsentiert sich in einem modernen Design und 
bietet eine Reihe von interaktiven Suchen, Hinweisen und Hilfestellungen. Oberstes 
Prinzip bei der Entwicklung des Backoffice war es, die Meldung so einfach wie möglich 
zu gestalten und auf etwaige Eingabefehler oder fehlende Angaben so gut wie möglich 
direkt bei der Bearbeitung hinzuweisen und nicht erst nach einer vor dem Abschicken 
der Meldung an Statistik Austria durchgeführten Prüfroutine. 

·  Mobiles Smartphone-App: Mittels dieser Erhebungs-App – die gratis im Google play 
store oder im Apple app store heruntergeladen werden kann – können, in Kombination 
mit dem Backofffice, die Meldungen von den LKW-Fahrerinnen und -Fahrern während 
der Fahrt aufgezeichnet werden. Die Nutzung von GPS-Information ermöglicht dabei 
weitere zusätzlich Meldevereinfachungen sowie die unmittelbare Erfassung der gefahre-
nen Kilometer.  

Informationen über die Anteile der jeweiligen Meldemöglichkeit finden sich in Kapitel 2.1.7. 

2.1.6 Charakteristika der Stichprobe 

Stichprobenart, Stichprobenumfang 

Das ursprüngliche, seit 1995 zum Einsatz gekommene und rein arbeitsstättenbezogene Stich-
probenmodell11 wurde mit dem Berichtsjahr 2006  auf eine kombinierte Zeit- und Fahr-
zeugstichprobe  umgestellt. Es wurden im Rahmen der Stichprobenziehung nicht mehr ein-
zelne Arbeitsstätten ausgewählt, welche für alle dort gemeldeten Kraftfahrzeuge zu melden 
haben, sondern es wurden nur mehr einzelne Kraftfahrzeuge ausgewählt, für welche eine sta-
tistische Meldung abgegeben werden musste. Damit wurde die Auswahleinheit das einzelne 
Kraftfahrzeug anstelle der Arbeitsstätte, wobei allen ausgewählten Kraftfahrzeugen einer 
Arbeitsstätte auch dieselbe Berichtswoche zugewiesen wurde. Die Auswahl der Kraftfahrzeuge 
wurde quartalsweise durchgeführt, wobei pro Quartal rund 6.500 Fahrzeuge gezogen wurden. 
Die Arbeitsstätten des Auswahlrahmens wurden nach neun Bundesländern und nach drei Grö-
ßenklassen der fiktiven Nutzlast der Arbeitsstätten geschichtet. Durch diese Maßnahme kam es 

                                                
10 Siehe auch: Karner, T., Weninger, B. und Schuster, S. (2020) „Neue Meldeschiene „Straßengüterverkehrs-App“ für 
die Straßengüterverkehrserhebung“ Statistische Nachrichten, Heft 6/2020. S. 477 – 486. 
11 Standard-Dokumentation ’Statistik des Straßengüterverkehrs 2002-2005’ 
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zu einer deutlichen Reduktion der Belastung der Auskunftspflichtigen 12. Die Anzahl der 
Fahrzeugwochen pro Jahr reduziere sich von 180.000 auf nur noch 26.000 ab dem Jahr 2006. 

Beginnend mit dem Berichtsjahr 2016  erfolgte eine Anpassung dieser kombinierten Zeit- und 
Fahrzeugstichprobe hinsichtlich einer Steigerung der statistischen Effizienz13. Die Schichtung 
wurde hierfür sowohl bezüglich der Einteilung als auch der Aufteilung überarbeitet. Der Stich-
probenumfang wurde mit Hilfe der Neyman Allokation nach dem Merkmal „Kilometer“ optimal 
auf die neuen Schichten aufgeteilt. Die regionale Schichtung nach Bundesländern wurde fallen-
gelassen, da sie nur sehr geringen Erklärungswert hatte. Stattdessen wurde die Schichtung 
regional in die beiden Regionen „Wien“ und „Restösterreich“ gegliedert. Zusätzlich wurde eine 
Einteilung der Fahrzeuge nach Kategorie bzw. Gewichtsklassen eingezogen, wobei die Anzahl 
von etwa 6.500 gezogenen Fahrzeugen je Quartal beibehalten wurde. Dabei werden nunmehr 
jedoch einmal jährlich im dem Meldejahr vorangehenden Dezember 26.000 Fahrzeuge gezogen 
und zufällig auf die vier Quartale verteilt. Um während des Jahres entstehende Verluste, also 
Fahrzeuge, die nicht mehr „aktiv“ sind, zu ersetzen, werden jeweils zu Beginn des zweiten, drit-
ten und vierten Quartals ergänzende Stichproben aus neu hinzugekommenen Fahrzeugen 
gezogen. Auf diese Art wird der Stichprobenumfang von etwa 6.500 Fahrzeugen je Quartal 
sichergestellt. Die jeweilige Berichtswoche eines Quartals wird zu Beginn für alle Quartale 
gleich zufällig festgelegt, sodass Arbeitsstätten, die vier Mal im Jahr meldepflichtig sind, mit 
einem fixen zeitlichen Abstand von einem Quartal melden müssen. Die Vorteile, die sich für 
meldepflichtige Unternehmen aus der Umstellung des Stichprobenmodells ergeben, umfassen 
sowohl einen fix definierten zeitlichen Abstand zwischen den Meldewochen, wie auch eine Vor-
abinformation über alle Wochen, für die zu melden ist, bereits im ersten Quartal eines Berichts-
jahres. 

Die Arbeitsstätten des Auswahlrahmens werden nunmehr nach zwei Regionen (Wien und Rest-
österreich), und nach drei Größenklassen der fiktiven Nutzlast der Arbeitsstätte geschichtet. 
Diese fiktive Nutzlast berechnet sich als Summe der Nutzlasten aller Lastkraftwagen und den 
höchstzulässigen Gesamtgewichten aller Sattelzugmaschinen. Die fiktiven Nutzlastklassen sind 
damit ein Indikator für die wirtschaftliche Bedeutung der Arbeitsstätten .  

Die drei Nutzlastklassen sind seit dem Berichtsjahr 2014 wie folgt abgegrenzt: 

�  Nutzlastklasse 1: unter 15 t Nutzlast 
�  Nutzlastklasse 2: 15 bis unter 150 t Nutzlast 
�  Nutzlastklasse 3: 150 t Nutzlast und mehr  

Darüber hinaus werden ab 2016 die Fahrzeuge zusätzlich in folgende Gewichtsklassen einge-
teilt: 

�  Gewichtsklasse <= 7,5 Tonnen 
�  Gewichtsklasse > 7,5 Tonnen – 12,5 Tonnen 
�  Gewichtsklasse >12,5 Tonnen 
�  Zugfahrzeuge 

Durch die möglichst optimale Aufteilung der Stichprobenmasse auf neue Schichten ergibt sich 
bei gleichbleibender Stichprobengröße eine deutliche Erhöhung der statistischen Effizienz (plus 
37% für den Wert „Tonnenkilometer“ in Relation zum vorherigen Stichprobenplan) und damit 
eine Verringerung des Stichprobenfehlers (siehe Tabelle 2).  

                                                
12 Fröhlich, M., Oschischnig, U. und Rainer, N. Meldepflichten und Belastung der Wirtschaft durch Erhebungen der 
STATISTIK AUSTRIA 2001-2006, Statistische Nachrichten 6/2007, S. 558 - 572. 
13 Karner, T., Weninger, B., Schuster, S. und Fleck, S. (2018). „Erhebung zum Straßengüterverkehr – Neuer 
Stichprobenplan und Entwicklung von Schnellschätzern“ Statistischen Nachrichten, Heft 4/2018. S. 360 – 367. 
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Tabelle 2: Vergleich der Stichprobenfehler altes un d neues Stichprobenkonzept 

Jahresergebnisse 2014 
relativer Stichprobenfehler 

alt 
relativer Stichprobenfehler 

neu 
Steigerung der Effizienz 

in % 

25,3 Mio. tkm 1,94 1,54 +37% 

349,5 Mio. t 1,97 1,91 +6% 

2,5 Mrd. km 1,62 1,51 +13% 

Auswahlrahmen-Grundgesamtheit  

Der Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs (V VO) übermittelt monatlich die 
Fahrzeuganmeldungen mit den für die Straßengüterverkehrsstatistik wichtigen Merkmalen und 
Auswahlkriterien wie Name und Adresse der Fahrzeughalterin bzw. des Fahrzeughalters, 
behördliches Kennzeichen, Art des Fahrzeuges (z.B. Lastkraftwagen, Anhänger, Sattelzug-
maschine, Sattelauflieger), Art der Verwendung (gewerblich oder privat), Datum der Erstanmel-
dung, Nutzlast, höchstzulässiges Gesamtgewicht und die Anzahl der Radachsen. Fahrzeugab-
meldungen werden ebenfalls bekanntgegeben. 

Diese Informationen werden mit der örtlich definierten Einheit, der Arbeitsstätte des URS, wel-
ches die Basis für die Stichprobenziehung darstellt, verknüpft.  

�  Bildung des Fahrzeug-Files  (erfolgt monatlich) 

Gemäß den Angaben (Name und Adresse der Fahrzeuginhaberin bzw. des Fahrzeuginhabers, 
Rechtsform des Unternehmens) der Zulassungsstellen des Verbandes der Versicherungsunter-
nehmen Österreichs erfolgt die Zuordnung der Kraftfahrzeuge (Lastkraftwagen mit einer Nutz-
last ab 2 Tonnen und Sattelzugmaschinen) zu den Arbeitsstätten des URS. Eine im URS noch 
nicht existente Arbeitsstätte wird im Zuge der Fahrzeugzuordnungen gegebenenfalls in das 
Register neu aufgenommen. 

Nicht in die Erhebung fallen die in Kapitel 2.1.1 „Gegenstand der Statistik“ genannten Aus-
nahmen sowie alle Güterkraftfahrzeuge, die älter als 30 Jahre sind.  

�  Bildung des Arbeitsstätten-Files  (erfolgt quartalsweise) 

Je Arbeitsstätte wird eine fiktive Nutzlast berechnet (Summe der Nutzlasten der Lastkraftwagen 
ab 2 t Nutzlast plus Summe der höchstzulässigen Gesamtgewichte der Sattelzugmaschinen), 
wobei diese für ein Jahr jeweils fixiert wird. Kommen im Rahmen der quartalsweisen Auf-
frischungsstichprobenziehung weitere Arbeitsstätten hinzu, müssen die fiktiven Nutzlasten für 
diese erstmalig bestimmt werden. Diese fiktive Nutzlast dient zur Einteilung der Arbeitsstätten in 
drei Nutzlastklassen. Die Arbeitsstätten der Nutzlastklassen 2 und 3 werden außerdem nach 
Verkehrsart – Fuhrgewerbe (ÖNACE 2008-Klassen: 49.41 und 49.42) und Werkverkehr (alle 
anderen der Erhebung unterliegenden gewerblichen ÖNACE-Klassen) - sowie nach regionaler 
Zuordnung unterteilt. 

�  Bildung des Auswahlrahmens  (erfolgt quartalsweise) 

Fahrzeug-File und Arbeitsstätten-File werden zusammengeführt. Die im Fahrzeug-File vorhan-
denen Lastkraftwagen und Sattelzugmaschinen werden über die Kennzahl der Arbeitsstätte mit 
den im Arbeitsstätten-File vorhandenen Einteilungen (Nutzlastklasse, regionale Zuordnung, 
Verkehrsart) versehen. Sie bilden nun jenen Auswahlrahmen, aus der die Fahrzeuge für die 
Stichprobenerhebung gezogen werden. 

Stichprobenplan 

Die aufgrund der Ausnahmen reduzierte und um die Merkmale der Arbeitsstätten angereicherte 
Fahrzeugmasse bildet die Grundgesamtheit. 
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Aus der Grundgesamtheit werden für jedes Berichtsjahr, und zwar jeweils am Ende des voran-
gegangenen Kalenderjahres, etwa 6.500 Fahrzeuge je Quartal gezogen, die sich auf die einzel-
nen Nutzlastklassen aufteilen:  

 500 Kraftfahrzeuge aus der Nutzlastklasse 1 (unter 15 t Nutzlast) 

 2.500 Kraftfahrzeuge aus der Nutzlastklasse 2 (15 bis unter 150 t Nutzlast) 

 3.500 Kraftfahrzeuge aus der Nutzlastklasse 3 (150 t Nutzlast und mehr) 

Für die Quartale zwei, drei, und vier erfolgen unterjährig ergänzende Ziehungen, um Verluste 
nicht mehr aktiver Fahrzeuge auszugleichen. Somit beträgt der Stichprobenumfang 26.000 
Fahrzeugwochen  pro Jahr. Eine Fahrzeugwoche sind dabei alle Fahrten des gezogenen Fahr-
zeuges in einer Woche. 

Die Arbeitsstätten und auch die Kraftfahrzeuge werden durch die Auswahlmethode zufällig auf 
die 13 Wochen eines Quartals aufgeteilt. Jede Arbeitsstätte hat in ihrer zugeteilten Berichts-
woche über die Aktivitäten der ausgewählten Kraftfahrzeuge zu berichten. Ist ein ausgewähltes 
Kraftfahrzeug zum Zeitpunkt der Befragung nicht mehr bei der Besitzerin bzw. dem Besitzer 
existent (z.B. vor der Berichtswoche abgemeldet), ist keine Meldung für dieses Fahrzeug oder 
ein etwaiges Ersatzfahrzeug zu erstatten. 

Für alle gezogenen Kraftfahrzeuge einer Arbeitsstätte wird dieselbe Berichtswoche vergeben. 
Daher kann eine Arbeitsstätte maximal viermal im Jahr (einmal je Quartal, jeweils für die gezo-
genen Kraftfahrzeuge) meldepflichtig sein. Die jeweilige Berichtswoche eines Quartals wird zu 
Beginn für alle Quartale in der Art festgelegt, dass Arbeitsstätten, die vier Mal im Jahr melde-
pflichtig sind, mit einem fixen zeitlichen Abstand von einem Quartal zwischen den Berichts-
wochen melden müssen.14 

Arbeitsstätten der Nutzlastklasse 1 werden, wenn sie für ein Quartal eines Berichtsjahres gezo-
gen wurden, nach der Ziehung für drei Jahre gesperrt und können deshalb maximal alle vier 
Jahre gezogen werden. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entlastung für diese Gruppe der 
Meldepflichtigen. 

Auswahlverfahren 

Die geschichtete Zufallsstichprobe von 26.000 Fahrzeugen wird zufällig auf die vier Quartale 
aufgeteilt und jeder Arbeitsstätte wird eine Berichtswoche zu gewiesen. Die Ziehung der Kraft-
fahrzeuge erfolgt dabei nach folgenden Einteilungen: 

�  Nutzlastklasse der Arbeitsstätte (NLKL)  
�  Verkehrsart (Trennung nur bei NLKL 2 und 3): Fuhrgewerbe (1), Werkverkehr (2)  
�  Regionale Zuordnung der Arbeitsstätte: Österreich (OE), Österreich ohne Wien (OEoW) 

und Wien (W) 
�  Größenklasse bzw. Kategorie des Fahrzeugs 

  

                                                
14 Zu Ausnahmen kann es beim Jahreswechsel kommen, und zwar dann, wenn eine Arbeitsstätte in der letzten 
Woche eines Quartals und wieder in der ersten Woche des ersten Quartals im Folgejahr gezogen wurde. 
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Tabelle 3: Gezogene Fahrzeuge in den einzelnen Schicht en im ersten Quartal 2019 

  

NLKL Verkehrsart Fahrzeuggrößen-
klasse/Kategorie Region Grundgesamtheit 

Fahrzeuge 
Fahrzeuge in 
Stichprobe 

Gezogene 
Fahrzeuge 
in % 

1 - - OE 8117 500 6,2% 

NLKL 1 Total  8117 500 6,2% 

2 1 <=12.5t OEoW 552 77 13,9% 

2 1 <=12.5t W 221 16 7,2% 

2 1 >12.5t OEoW 4387 494 11,3% 

2 1 >12.5t W 547 43 7,9% 

2 1 Zugfahrzeuge OE 2497 352 14,1% 

2 2 <=7.5t OEoW 746 59 7,9% 

2 2 <=7.5t W 188 10 5,3% 

2 2 >7.5t und <=12.5t OEoW 1183 87 7,4% 

2 2 >7.5t und <=12.5t W 192 10 5,2% 

2 2 >12.5t OEoW 10601 884 8,3% 

2 2 >12.5t W 675 49 7,3% 

2 2 Zugfahrzeuge OE 2205 343 15,6% 

NLKL 2 Total 23994 2424 10,1% 

3 1 <=12.5t OEoW 640 38 5,9% 

3 1 <=12.5t W 130 10 7,7% 

3 1 >12.5t OEoW 9211 887 9,6% 

3 1 >12.5t W 590 46 7,8% 

3 1 Zugfahrzeuge OE 10134 1155 11,4% 

3 2 <=7.5t OEoW 571 15 2,6% 

3 2 <=7.5t W 76 10 13,2% 

3 2 >7.5t und <=12.5t OEoW 445 41 9,2% 

3 2 >7.5t und <=12.5t W 77 10 13,0% 

3 2 >12.5t OEoW 8593 810 9,4% 

3 2 >12.5t W 1015 61 6,0% 

3 2 Zugfahrzeuge OE 3607 449 12,4% 

NLKL 3 Total   35089 3532 10,1% 

Summe aller NLKL   67200 6456 9,6% 
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Auswahlsatz 

Tabelle 4 zeigt die Grundgesamtheit der Unternehmen, Arbeitsstätten und Kraftfahrzeuge sowie 
die Anzahl der zur Meldepflicht herangezogenen Einheiten je nach Nutzlastklasse im Jahr 2019. 

Tabelle 4: Anzahl der Unternehmen, Arbeitsstätten un d Kraftfahrzeuge in der Jahres-
ziehung 2019 

Nutzlast- Grundgesamtheit gezogen� )� absolut� ) 

klasse Untern. Arbeits-
stätten Kfz Untern. Arbeits-

stätten Kfz Untern. Arbeits-
stätten Kfz 

1 7.033 7.274 8.128 2000 2.000 2.000 1.909 1.936 2.000 

Anteil in % 49,2% 48,5% 12,1% 12,6% 12,5% 7,7% 25,1% 24,3% 7,7% 

2 6.064 6.446 24.010 9.016 9.057 9.696 4.494 4.751 9.696 

Anteil in % 42,4% 42,9% 35,7% 56,7% 56,6% 37,5% 59,2% 59,6% 37,5% 

3 1.193 1.289 35.092 4.873 4.936 14.128 1.193 1.289 14.128 

Anteil in % 8,3% 8,6% 52,2% 30,7% 30,9% 54,7% 15,7% 16,2% 54,7% 

Insgesamt 14.290  15.009 67.230 14.297 15.993 25.824 7.596 7.976 25.824 

  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Q: Statistik Austria, Verkehrsstatistik. - 1) Anzahl mit Mehrfachziehung. – 2) Anzahl ohne Mehrfachziehung 

Die Grundgesamtheit bezeichnet dabei alle für die Erhebung in Frage kommenden Unter-
nehmen, Arbeitsstätten und Güterkraftfahrzeuge. Die gezogenen Unternehmen, Arbeitsstätten 
und Güterkraftfahrzeuge sind dabei jene, die für die Erhebung melden mussten, wobei ein 
Unternehmen bzw. eine Arbeitsstätte auch in mehreren Quartalen gezogen werden konnte. In 
der Spalte „absolut“ wird wiederum jedes Unternehmen, jede Arbeitsstätte und jedes Güter-
kraftfahrzeug im Jahr nur einmal gezählt, unabhängig davon, ob Meldungen in mehreren Quar-
talen zu erfolgen hatten. Durch das neue Stichprobenkonzept ist außerdem sichergestellt, 
dass jedes Fahrzeug nur einmal im Jahr gezogen wird.  

Aus der Tabelle lassen sich bestimmte Annahmen zum Stichprobenplan herauslesen: 

·  Nutzlastklasse 1: Von den insgesamt 7.033 Unternehmen (7.274 Arbeitsstätten) wur-
den im Jahr 2019 1.847 Unternehmen (1.961 Arbeitsstätten), d.h. rund ein Viertel aller 
möglichen, gezogen. 

·  Nutzlastklasse 3: Von den insgesamt 1.193 Unternehmen (1.289 Arbeitsstätten) wur-
den 2019 alle Unternehmen bzw. Arbeitsstätten gezogen. Die Betrachtungsweise unter 
dem Aspekt der Mehrfachziehung gibt einen Wert von 4.380 Unternehmen bzw. 4.779 
Arbeitsstätten, d.h., dass nahezu alle Unternehmen oder Arbeitsstätten der Nutzlast-
klasse 3 in jedem Quartal 2019 meldepflichtig waren. 

·  Obwohl fast die Hälfte der Unternehmen (49,2%) bzw. der Arbeitsstätten (48,5%) zur 
Nutzlastklasse 1 gezählt wurden, machten diese nur 12,9% bzw. 12,7% der gezogenen 
Unternehmen/Arbeitsstätten aus. Über 56% der gezogenen Unterneh-
men/Arbeitsstätten gehörten zur Nutzlastklasse 2 bzw. rund 30% zur Nutzlastklasse 3. 

2.1.7 Erhebungstechnik/Datenübermittlung 

Den knapp 300 Arbeitsstätten, die pro Berichtswoche meldepflichtig sind, werden die Aufforde-
rungen zur Abgabe ihrer Meldungen sowie die dafür notwendigen Meldeunterlagen ca. zwei 
Wochen vor der jeweiligen Berichtswoche übermittelt, damit die Aufzeichnungen entsprechend 
zeitgerecht vorgenommen werden können. 
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Meldung mittels Papierfragebogen 

Die Versendung beinhaltet unter anderem das Meldeformular A, das bereits mit den aus dem 
URS bzw. VVO bekannten Angaben zum Unternehmen bzw. den Güterkraftfahrzeugen voraus-
gefüllt ist: 

�  Name und Anschrift des Unternehmens (Quelle: URS) 
�  Datum der Berichtswoche  
�  Unternehmenskennzahl (Quelle: URS) 
�  Art des Fahrzeuges (LKW, Sattelzugmaschine) (Quelle: VVO) 
�  Polizeiliches Kennzeichen, 1. Zulassungsjahr (Quelle: VVO) 
�  Art der Branche (Fuhrgewerbe oder Werkverkehr) (Quelle: URS) 
�  Nutzlast, höchstzulässiges Gesamtgewicht, Anzahl der Radachsen (Quelle: VVO) 

Das Meldeformular A dient zur Meldung der mit dem jeweiligen Güterkraftfahrzeug durchge-
führten Fahrten in der Berichtswoche. Ergänzend sind im Meldeformular B Angaben zu eigenen 
oder fremden Anhängern und Aufliegern zu machen, falls solche zum Einsatz gekommen sind.  

Das „Beiblatt - Schlüssellisten“ und die Erläuterungen zu den Meldeformularen geben den Res-
pondentinnen und Respondenten Hilfestellungen und praktische Beispiele zum richtigen Aus-
füllen der Unterlagen. 

Mit Berichtsjahr 2020 werden den Auskunftspflichtigen nur mehr nach Anfrage Papierfrage-
bogen zur Verfügung gestellt, da die Meldung soweit wie möglich elektronisch erfolgen soll. 
Diese Vorgehensweise erfolgt so auch bei anderen Wirtschaftsstatistiken und wurde mit dem 
BMK und der WKO akkordiert.  

Meldung mittels elektronischer Meldeschiene  

Seit April 2008 wird für die Straßengüterverkehrserhebung zusätzlich zum Papierfragebogen 
auch die Möglichkeit der elektronischen Meldung angeboten. Der Internetfragebogen eQuest-
Web bietet eine einfache und übersichtliche Bedienung und unterstützt die Respondentinnen 
und Respondenten mittels Informationspunkten und Hilfsfunktionen.  

Für die Arbeitsstätten, die mehrere Quartale im Jahr zu melden haben und daher bereits über 
einige Routine bei der Beantwortung des Fragebogens verfügen, wurde die zusätzliche Melde-
möglichkeit über einen Excel-Upload (Excel-Formular) entwickelt, die seit April 2013 (KW 16) 
genutzt werden kann. Ein ähnlich dem Papierfragebogen aufgebautes personifiziertes15 Excel-
Formular kann über den Web/Quest von den Auskunftspflichtigen heruntergeladen und dann 
lokal beim Unternehmen abgespeichert werden. Dies ermöglicht eine schnelle und vereinfachte 
Eingabe durch eine oder mehrere Personen. Auch diese Meldemöglichkeit wurde mit entspre-
chenden Begleitmaßnahmen (Folder, telefonische Kontakte) beworben.  

Die elektronische Meldeschiene wurde anfangs eher zurückhaltend von nur knapp 13% der 
Auskunftspflichtigen angenommen. Seitens des Fachbereichs wurde in Kontakt mit den Unter-
nehmen laufend Werbung für den elektronischen Fragebogen gemacht. Im Laufe der Zeit wur-
de die Akzeptanz der elektronischen Meldung daher kontinuierlich größer. Abbildung 8 zeigt 
diesen Anstieg im Jahresdurchschnitt für den Zeitraum von 2009 bis 2019. Die Einführung des 
Excel-Formulars führte 2013 zu einem ersten Spitzenwert von 37,1%. Diese positive Entwick-
lung setzte sich auch in den folgenden Jahren fort. Im Jahr 2015 wurde durchschnittlich die 
Hälfte aller Meldungen elektronisch erstellt. Auch in den Jahren 2016 (54%), 2017 (56,1%), 
2018 (60,3%) und 2019 (60,8%) stieg der Anteil der elektronischen Meldungen weiter an. Der 
Anteil der Meldungen über das Excel-Formular hat sich seit der Einführung dieser Melde-
schiene im Jahr 2013 bei mehr als 20% eingependelt. 

                                                
15 Die Angaben zum Unternehmen und zu den Güterkraftfahrtzeugen sind so weit wie möglich vorbefüllt. 
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Abbildung 8: Entwicklung der elektronischen Meldesc hiene 2009 bis 2019 in % 

 

Wie in Kapitel 2.1.5. beschrieben, steht seit Januar 2020 den Meldepflichtigen eine neue Mel-
deschiene, die „Straßengüterverkehrs-App“, zur Verfügung. Diese kann entweder in einer 
„Stand Alone“ als weiterer Internetfragebogen („Backoffice“) oder in Kombination mit einer 
mobilen Smart-Phone App genutzt werden. Auch diese neue Meldeschiene wurde bei ihrer Ein-
führung massiv beworben. So wurden z.B. Interessensvertretungen vorab informiert und um 
Unterstützung ersucht, Werbematerialien (z.B. Folder) entwickelt und versendet oder Zielgrup-
pen aktiv telefonisch kontaktiert. 

Ende April 2020 wurde analysiert, inwieweit sich der Anteil der elektronischen Rückmeldungen 
im ersten Quartal 2020 im Vergleich zum ersten Quartal 2019 geändert hat. Es zeigte sich da-
bei, dass der insgesamt Anteil der elektronischen Meldeschiene um mehr als 25%-Punkte von 
59,7% im ersten Quartal 2019 auf 86,4% im ersten Quartal 2020 gestiegen ist. Den größten 
Anteil (siehe Abbildung 9) machte mit 39,2% weiterhin die Meldeschiene eQuest (2019: 37,8%) 
aus, danach kamen mit 28,4% der Excel-Fragebogen (2019: 21,9%) und mit 18,8% die neue 
Straßengüterverkehrs-App. Der Anteil der Papiermelder betrug im ersten Quartal 2020 daher 
nur mehr 13,6%. Dabei ist jedoch anzumerken, dass zu den Papiermeldern auch jene Melde-
pflichtigen gezählt werden, die via E-Mail oder Fax eine Leermeldung abgeben. Dieser Anteil ist 
erfahrungsgemäß nach den Weihnachtsfeiertagen etwas höher, da zahlreiche LKW in dieser 
Zeit nicht zum Einsatz kommen. Hinzu kam im Jahr 2020 die Corona-Krise, die beginnend mit 
der Berichtswoche 12 die letzten beiden Wochen des ersten Quartals dieses Jahres betraf. 
Auch in diesen beiden Wochen wurden vermehrt Leermeldungen registriert. Es ist also zu er-
warten, dass der Anteil der Papiermeldung über das gesamte Jahr gerechnet noch niedriger 
sein wird. 
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Abbildung 9: Rücklauf der unterschiedlichen Meldesc hienen Q1 2019 und Q1 2020 

 

Abgesehen davon, dass die elektronische Meldeschiene eine deutliche Entlastung für die Res-
pondentinnen und Respondenten darstellt, bestehen auch für Statistik Austria einige wesent-
liche Vorteile. Da die einlangenden Web-Meldungen unmittelbar in die interne Aufarbeitungs-
applikation eingepflegt werden können, müssen diese nicht mehr manuell von den Sachbear-
beiterinnen und Sachbearbeitern in die Systeme eingegeben werden, was ebenfalls zu einer 
deutlichen Reduktion des administrativen Aufwandes führt. 

2.1.8 Erhebungsbogen (inkl. Erläuterungen)  

Erhebungsformular A 

Erhebungsformular B  

Erläuterungen 

Beiblatt - Schlüssellisten 

Elektronische Meldeschiene (eQuest-Web, Excel-Formular, Backoffice, Mobiles Smartphone-
App) 

2.1.9 Teilnahme an der Erhebung 

Verpflichtend. 
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2.1.10 Erhebungs- und Darstellungsmerkmale, Maßzahle n; inkl. Definition 

Erhebungsmerkmale 

Es wird zwischen Fahrzeughalterinnen- bzw. Fahrzeughaltern- und Fahrzeugmerkmalen sowie 
Fahrtmerkmalen unterschieden. 

�  Fahrzeughalterinnen- bzw. Fahrzeughalter- und Fahrzeug merkmale  
�  Berichtswoche 
�  Kennzahl der Arbeitsstätte 
�  Fahrzeugart (LKW, Sattelzugmaschine, Anhänger, Sattelauflieger) 
�  Polizeiliches Kennzeichen 
�  Art der Branche (Fuhrgewerbe/Werkverkehr) 
�  Jahr der Erstzulassung des Kraftfahrzeuges 
�  Höchstzulässiges Gesamtgewicht in kg (auch für Anhänger und Sattelauflieger) 
�  Nutzlast in kg (auch für Anhänger und Sattelauflieger) 
�  Anzahl der Radachsen (auch für Anhänger und Sattelauflieger) 
�  Kilometerstand am Beginn der Berichtswoche 
�  Kilometerstand am Ende der Berichtswoche 

�  Fahrtmerkmale  
�  Tagesdatum, bezogen auf den Beginn der Fahrt 
�  Laufende Nummer des verwendeten Anhängers/Sattelaufliegers 
�  Bruttogewicht der Ladung in kg 
�  Leerfahrt 
�  Verkehrsmittel im kombinierten Verkehr (Schiff oder Bahn) 
�  Be- und Entladeort der Ware (Land und Postleitzahl des Ortes); dient zur Bestimmung 

der zurückgelegten Fahrtdistanz in Kilometern 
�  Transitierte Staaten 
�  Österreichischer Grenzübergang beim Eintritt 
�  Österreichischer Grenzübergang beim Austritt 
�  Grenzübertritte „Deutsches Eck“ 
�  Güterart nach gültigem Güterverzeichnis 
�  ADR-Gefahrgutklasse 
�  Verpackungsart 
�  Anzahl und Typ der Großcontainer 
�  Anzahl der Wechselaufbauten 
�  Zahl der Sendungen bei Zustell- bzw. Abholfahrten und Mischfahrten (siehe Kapitel 

2.1.2 „Beobachtungs-/Erhebungs-/Darstellungseinheiten“) 
�  Zahl der beladenen Fahrten im Pendelverkehr (mehrere beladene Fahrten zwischen ein 

und derselben Einlade- und Ausladestelle werden zusammengefasst)  

Darstellungsmerkmale 

Die zentralen Darstellungsmerkmale der Straßengüterverkehrserhebung sind das Transport-
aufkommen  und die Transportleistung . Das Transportaufkommen wird in Tonnen (t) ange-
geben. Das Gewicht des beförderten Gutes ist als Bruttogewicht (Gewicht der Güter inkl. Ver-
packung) zu verstehen. Die Transportleistung hingegen ist das Produkt aus Transportaufkom-
men und der zurückgelegten Wegstrecke in Kilometern (km)16 und wird in Tonnenkilometern 
(tkm) angegeben. 

                                                
16 Zur Berechnung der Kilometer siehe 2.2.6.1. 
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Wird beispielsweise ein Gut mit einem Gewicht von 2 t über eine Distanz von 10 km transpor-
tiert, so ergibt sich daraus eine Transportleistung von 20 tkm. 

Ist die Transportleistung in Relation zum Transportaufkommen sehr groß, bedeutet dies, dass 
das beförderte Gut über eine weite Strecke transportiert wurde. 

Darüber hinaus werden im Rahmen der Weiterbearbeitung in der Statistik Austria folgende Dar-
stellungsmerkmale ergänzt:  

�  Zuordnung zu einem Verkehrsbereich (Inlandsverkehr, grenzüberschreitender Empfang, 
grenzüberschreitender Versand, Transitverkehr und Sonstiger Auslandsverkehr) 

�  Ladezustand des Kraftfahrzeugs (Beladene Fahrt vs. Leerfahrt) 
�  Zurückgelegte Entfernung in Kilometern, getrennt nach In- und Auslandskilometern  

2.1.11 Verwendete Klassifikationen 

ADR („Agreement of transport of dangerous goods on roads“ �  „Abkommen über den Gefahr-
guttransport auf der Straße“). 

NST/R („Nomenclature uniforme des marchandises pour les Statistiques de Transport/revisée” 
�  „Einheitliches Güterverzeichnis für die Verkehrsstatistik/revidiert“).  

NST 2007 („Nomenclature uniforme des marchandises pour les Statistiques de Transport – 
2007” �  „Einheitliches Güterverzeichnis für die Verkehrsstatistik – 2007“). 

NUTS („Nomenclature des unités territoriales statistiques“ �  „Systematik der Gebietseinheiten 
für die Statistik“). 

ÖNACE 2008 (Österreichische Version der europäischen Wirtschaftstätigkeitenklassifikation 
NACE Rev.2. „NACE“ steht für „Nomenclature générale des activités économiques dans les 
communautés européennes“)  

2.1.12 Regionale Gliederung  

Die Daten stehen auf NUTS 3 Ebene zur Verfügung. Aus Gründen der statistischen Geheim-
haltung sowie der statistischen Genauigkeit können Verkehrsverflechtungen (Beziehung zwi-
schen Einladeort und Ausladeort) jedoch nur auf NUTS 2 Ebene erfolgen. 

�  Ebene NUTS 0 entspricht dem EU-Mitgliedstaat 

�  Ebene NUTS 1 besteht in Österreich aus drei Einheiten; Ostösterreich (Burgenland, Nie-
derösterreich und Wien), Südösterreich (Kärnten und Steiermark) und Westösterreich 
(Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg) 

�  Ebene NUTS 2 entspricht den Bundesländern 

�  Ebene NUTS 3 entspricht einer Zusammenfassung von mehreren Gemeinden. Insge-
samt gibt es 35 NUTS 3 Einheiten in Österreich.  
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2.2 Erstellung der Statistik, Datenaufarbeitung, qu alitätssichernde Maßnahmen  

In Abbildung 10 ist die in den folgenden Kapiteln beschriebene Aufarbeitung im Rahmen der 
Erhebung des Straßengüterverkehrs zur Veranschaulichung als Ablaufdiagramm dargestellt. 

Q: Statistik Austria, Verkehrsstatistik 

2.2.1 Datenerfassung 

Für die Aufarbeitung steht seit Mai 2014 eine Aufarbeitungsapplikation  zur Verfügung. Alle 
Meldeschienen werden ausschließlich über diese Applikation bearbeitet. Die Papierfragebögen 
werden weiterhin manuell erfasst, die Daten der elektronischen Meldungen werden in die Appli-
kation automatisiert übernommen und für die Bearbeitung präsentiert. 

War vor der Neugestaltung der Datenerfassung ein eigenes Team für die Vollzähligkeits-
kontrolle aller Fahrzeugmeldungen pro Arbeitsstätte zuständig, wird nun die gesamte Arbeits-
stätte mit allen meldepflichtigen Fahrzeugen einer Person zugeordnet. Diverse Urgenzen, fach-
liche Recherchen, die Datenerfassung, die Leerfahrtenergänzungen und die Plausibilitäts-
prüfungen bis hin zur vollständigen Fertigstellung eines Falles liegen nun in einer Hand. Große 
Unternehmen werden bestimmten Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern zugewiesen, da-
mit persönliche Kontakte zu den Unternehmen aufgebaut werden können, um die Qualität der 
Meldung zu verbessern.  

Grundsätzlich gibt es in der Applikation zwei User-Gruppen, die mit unterschiedlichen Berech-
tigungen gekennzeichnet sind. Einerseits gibt es die normalen Aufarbeitungs-User , deren 
Berechtigungen für die normale Aufarbeitung ausgelegt sind. Daneben gibt es noch sogenannte 
„Super-User “, die über mehr Berechtigungen verfügen.  

  

Abbildung 10: Ablaufdiagramm Straßengüterverkehr-Au farbeitung 

 
Übernahme der Meldungen und Aufarbeitung (inkl. Mikroplaus) 

 in der Applikation  
 

laufend 
 

     
 

Fahrtensatzerstellung 
Hochrechnung 

 
Schnellschätzer: t (q) + 4 Wochen  

Quartalswerte: (q)+16 Wochen 
 

     
 

Makroplaus: 
Vergleich der aggregierten Daten mit dem vorangegangenen Quartal  

bzw. mit dem Quartal des Vorjahres 
 

Quartalswerte: t (q)+16 Wochen  
  

     
 

Datenübermittlung an Eurostat (Einzeldatensätze ohne Namen, Anschrift und Kennzeichen) 
 

Quartalswerte: t (q)+20 Wochen (= t+5 Monate)  
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Personen, die über die Funktion eines „Super-User“ verfügen, können z.B.:  

·  zugeordnete Meldungen anderen Aufarbeitung-Usern zuweisen (z.B. bei Erkrankungen) 

·  fertiggestellte Meldungen wieder aktivieren 

·  Benachrichtigungen innerhalb der Applikation verschicken 

·  Tagesaktuell den Aufarbeitungsstand analysieren 

·  Eingeben fehlender Kilometerdistanzen für Auslandsregionen 

·  Zuweisen von Referenzpostleitzahlen für Auslandregionen 

Für die Aufarbeitungs-User bietet die Applikation ebenso einer Reihe von Features , die die Be-
arbeitung erleichtern sollen: 

·  europaweite Postleitzahlensuche  

·  automatisierte Darstellung einer Fahrt in einem Routenplaner, um die Plausibilität der 
Meldung prüfen zu können 

·  bereits in vorangegangenen Meldungen übermittelte Anhänger und Auflieger einer 
Arbeitsstätte können aus einer vorhandenen Auswahl übernommen werden  

·  Auswahllisten für die Merkmale Länder, Güterart, Gefahrgut, Verpackungsart, Grenz-
übertritt, Anzahl und Art der Container 

·  eingegebene Fahrten können kopiert (bei sehr ähnlichen Fahrten erspart dies einen 
Großteil der Erfassung) und verschoben (sollte eine Fahrt vergessen worden sein, wird 
sie nachträglich erfasst und nach der Datumsreihenfolge an ihren Platz verschoben) 
werden 

·  weiters können fehlende Leerfahrten (zwei beladenen Fahrten schließen regional nicht 
genau aneinander an) jederzeit automatisiert generiert werden  

·  Original eQuest- bzw. Excel-Formular-Meldungen sowie die Original PDF-Meldungen 
aus der Meldeschiene Straßengüter können in einem View-Modus direkt in der Applika-
tion aufgerufen werden  

2.2.2 Signierung (Codierung) 

Den Meldepflichtigen werden mittels einer Schlüsselliste für die Papiermeldung und das Excel-
Formular bzw. über Auswahllisten bei der elektronischen Meldung die für die Meldung notwen-
digen Codierungen (z.B. Grenzübertritte, Ware, Gefahrgut, Verpackungsart) mitgeteilt. Sollten 
die Codierungen der Unternehmen unvollständig oder fehlerhaft sein, nehmen die Sachbear-
beiterinnen und Sachbearbeiter von Statistik Austria – falls notwendig nach Kontaktaufnahme 
mit den Meldepflichtigen – entsprechende Korrekturen vor bzw. führen die Codierung selber 
durch.  

2.2.3 Plausibilitätsprüfung, Prüfung der verwendete n Datenquellen  

Falsche Angaben zu einer Fahrt bzw. zu einer Abfolge von Fahrten innerhalb einer Berichts-
woche müssen von den Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern erkannt, in ihrem logischen 
Ablauf rekonstruiert und korrigiert werden. Dazu zwei Beispiele: 

·  Die fehlerhafte Meldung eines RoLa- oder Ro/Ro-Verkehrs verzerrt die Ausweisung der 
Transportleistung (in Tonnenkilometern) bei gleichbleibendem Transportaufkommen (in 
Tonnen). Seitens der Aufarbeitung müssen diese fehlenden RoLa- oder Ro/Ro-Verkehre 
im Rahmen der Plausibilitätsprüfungen identifiziert und korrigiert werden. 

·  Bei Nichterkennung einer Fahrt im Zwischenauslandsverkehr über das sogenannte 
„Deutsche Eck“: (z.B. eine Fahrt über Walserberg – Kiefersfelden), die von den Melde-
pflichtigen oftmals nicht angegeben wird, fehlt die im Ausland zurückgelegte Strecke und 
damit der Anteil der Auslandstonnenkilometer. Im Rahmen der Plausibilitätsprüfung 
müssen Fahrten, die mit hoher Wahrscheinlichkeit das „Deutsche Eck“ betreffen, identi-
fiziert und korrigiert werden. 
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Die seit 2014 verwendete Aufarbeitungsapplikation umfasst folgende Korrekturprozesse: 

Automatische Korrekturen  

Strukturangaben setzen sich zusammen aus: Berichtswoche, Monat und Jahr, Kennzahl der 
Arbeitsstätte, Fahrzeugart (LKW, Sattelzugmaschine, Anhänger, Sattelauflieger), Polizeiliches 
Kennzeichen, Art der Branche (Fuhrgewerbe/Werkverkehr), Jahr der Erstzulassung des Kraft-
fahrzeuges, Höchstzulässiges Gesamtgewicht in kg (auch für Anhänger und Sattelauflieger), 
Nutzlast in kg (auch für Anhänger und Sattelauflieger), Anzahl der Radachsen (auch für An-
hänger und Sattelauflieger), Kilometerstand am Beginn der Berichtswoche und Kilometerstand 
am Ende der Berichtswoche. 
Die automatischen Korrekturen  der Strukturangaben  bestehen aus Veränderungen der 
Feldinhalte, sodass ein für die EDV-mäßige Weiterverarbeitung geeigneter Satz entsteht (z.B. 
leere variable Teile werden entfernt, führende Nullen werden ergänzt, ein auf dem Fragebogen 
angekreuztes Merkmal wird von X zu 1). 

Leistungsangaben geben den Einsatz der Kraftfahrzeuge in der Berichtswoche wieder und 
bestehen aus den Merkmalen Tagesdatum, laufende Nummer des Anhängers/Aufliegers, 
Gewicht der Ladung in kg, Leerfahrt, RoLa/Ro/Ro-Verkehr, Beladeort der Ware, Entladeort der 
Ware, transitierte Bundesländer und Staaten, österreichischer Grenzübergang beim Eintritt, 
österreichischer Grenzübergang beim Austritt, Grenzübertritte „Deutsches Eck“, Güterart, ADR-
Klasse (Gefahrgut), Verpackungsart, Anzahl und Art der Großcontainer/Wechselaufbauten, 
Zahl der Sendungen je Zustell- bzw. Abholtour und Anzahl der Pendelfahrten. Die automati-
schen Korrekturen  der Leistungsangaben beinhalten ebenfalls Änderungen der Feldinhalte, 
um einen geeigneten EDV-Satz zu erhalten Ebenso erfolgen die Erstellung des Ver-
kehrsbereichs (Inland, Empfang, Versand, Transit und Sonstiger Auslandsverkehr) und das 
Errechnen der Inlands- und Auslandskilometer aufgrund des Einlade- und Ausladeortes über 
die automatischen Korrekturen.  

Fehlermeldungen 

Diese Meldungen beziehen sich auf konkrete und genau definierte Fehler und geben dem Auf-
arbeitungspersonal präzise Hinweise zu deren Korrektur. Sie beziehen sich entweder auf 

�  die Meldung oder das Fahrzeug (z.B. „Der Kilometerstand am Beginn der Berichtswoche 
darf nicht größer sein als der Kilometerstand am Ende der Berichtswoche.“) 

�  die Fahrt (z.B. „Das Tagesdatum passt nicht in die Berichtswoche.“, „Eine einfache Fahrt 
darf nur eine Be- oder Entladung haben.“, „Es fehlt ein Grenzübertritt.“ oder „Es fehlen 
Postleitzahlen.“) 

Alle  Fehlermeldungen müssen  behoben werden, um einen Fall abzuschließen.  

Warnungen 

Warnungen dienen in erster Linie der Qualitätsverbesserung und sollen die Sachbearbei-
terinnen und Sachbearbeiter darauf aufmerksam machen, dass in einer fehlerfreien Meldung 
einige Angaben zwar richtig sein könnten, jedoch sehr unwahrscheinlich sind. Diese Warnun-
gen sind daher, oft in Rücksprache mit der Respondentin bzw. dem Respondenten, zu überprü-
fen.  

Beispiele für Warnungen sind: 

�  „Die Fahrt könnte über das „Deutsche Eck“ führen.“ 
�  „Wurde in dieser Fahrt tatsächlich ein Land transitiert?“ 
�  „Die Anzahl der Pendelfahrten liegt an diesem Tag über 30. Ist das bei der Länge der 

zurückgelegten Strecke möglich?“ 
�  „Die Differenz zwischen den von Statistik Austria errechneten Kilometern und den 

gemeldeten Kilometern laut Tachostand ist zu groß. Wurden eventuell Zustellungen 
oder Abholungen nicht gemeldet?“ 

�  „Es könnte ein Teil der Strecke mit dem Schiff (Fähre) zurückgelegt worden sein.“ 
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Generell können Meldungen mit Warnungen fertiggestellt werden. Die Super-User erhalten je-
doch Informationen über mit Warnungen abgeschlossene Meldungen und überprüfen diese. 

Leerfahrtenergänzung 

Obwohl auf dem Meldeformular auch die Leerfahrten abgefragt werden, machen die Auskunfts-
pflichtigen oftmals keine Angaben über diese. Das stellt jedoch für die Aufarbeitung der Frage-
bögen in den meisten Fällen kein großes Problem dar, da sich die überwiegende Mehrheit der 
Leerfahrten logisch ergänzen lassen. Führt z.B. eine beladene Fahrt von A nach B und die 
nächste beladene Fahrt – ohne explizite Meldung einer Leerfahrt – von C nach D, so kann da-
von ausgegangen werden, dass zwischen B und C eine Leerfahrt stattgefunden hat. In diesen 
Fällen können Leerfahrten innerhalb der Aufarbeitungsapplikation von den Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeitern automatisiert ergänzt werden. 

Bei Pendelfahrten innerhalb eines Postleitzahlengebietes ist es seit dem Berichtsjahr 2014 
durch die neue Aufarbeitungsapplikation erstmals technisch möglich, neben den beladenen 
Fahrten auch die entsprechenden Leerfahrten zu ergänzen. Daher werden ab dem Berichtsjahr 
2014 neben der Anzahl der beladenen Fahrten auch die somit vervollständigte Anzahl der Leer-
fahrten publiziert. 

Umgang mit Kilometerdifferenzen 

Seit dem Berichtsjahr 2020 können die aus der Postleitzahlen-Distanzmatrix berechneten Kilo-
meter manuell angepasst bzw. korrigiert werden, falls diese unplausibel sind. Bei Fahrten 
innerhalb einer Postleitzahlenregion sind die aus Distanzmatrix berechneten Kilometer z.B. oft-
mals deutlich geringer als die laut Tachostand gemeldeten Kilometer. 

Plausibilitätsprüfungen durch Eurostat  

Die csv-Files werden mittels EDAMIS (Electronic Data Files Administration And Management 
Information System) an Eurostat übermittelt. Dort werden die Daten einer umfassenden Plausi-
bilitätsprüfung unterzogen bevor diese veröffentlicht bzw. zu einer konsolidierten europäischen 
Statistik zusammengeführt werden. Es wird z.B. geprüft ob die Datensätze vollständig und kon-
sistent sind, die Anzahl der gefahrenen Kilometer nicht größer als 10.000 ist oder das Gewicht 
der Ladung bestimmte Grenzwerte nicht über- oder unterschreitet. Eine ausführliche Darstel-
lung dieser Plausibilisierung findet sich im Road freight transport methodology – 2016 editi-
on (Revised edition, August 2017) . 

2.2.4 Imputation (bei Antwortausfällen bzw. unvolls tändigen Datenbeständen) 

Derzeit werden keine klassischen Imputationsmethoden angewendet. Im Falle einer Unit-Non-
response werden fehlende Daten durch entsprechende Anpassungen des jeweiligen Hochrech-
nungsgewichts kompensiert.  

2.2.5 Hochrechnung (Gewichtung) 

Zwecks Ermittlung von Summenwerten wird für jedes Fahrzeug ein Hochrechnungsgewicht 
berechnet, das für jede der 25 Schichten (siehe Kapitel 2.1.6 Charakteristika der Stichprobe) 
und je Zeitraum separat berechnet wird. Somit berechnet sich das Hochrechnungsgewicht als 

f
F
h

hzw *
, wobei 

f
h

 ... Anzahl der für den Zeitraum z in die Stichprobe gewählten Fahrzeuge der Schicht h ab-

züglich jener Fahrzeuge, die bei der Erhebung als Meldeausfall eingestuft wurden. 

F h
 ... Anzahl der Zugfahrzeuge der Grundgesamtheit der Schicht h im Zeitraum z.  

zw  … Faktor abhängig vom Betrachtungszeitraum (Quartal, Jahr) und der Anzahl der Wochen 
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Bei der Jahreshochrechnung werden 13 Zeiträume unterschieden, die sich aus je 4 aufeinan-
derfolgenden Erhebungswochen zusammensetzen. Bei den Zeiträumen 2 bis 12 beträgt der 

Faktor zw  jeweils 4, da eine Woche erhoben wird und auf 4 Wochen im Zeitraum hochgerech-

net werden muss. In den Zeiträumen 1 und 13 ist der Faktor zw  größer oder gleich 4, da eine 
Erhebungswoche nicht vollständig innerhalb des aktuellen Jahres liegen muss (eine Berichts-
woche beginnt immer mit Sonntag). 

Bei der Quartalshochrechnung werden 3 Zeiträume unterschieden, wobei die ersten beiden 

Zeiträume aus 4 Wochen ( 4=zw ) und der dritte Zeitraum aus 5 Wochen( 5=zw ) bestehen. Im 

Zeitraum 1 und 3 muss der Faktor zw  analog zur Jahreshochrechnung angepasst werden. 

Es handelt sich je Schicht um eine freie Hochrechnung. 

2.2.6 Erstellung des Datenkörpers, (weitere) verwen dete Rechenmodelle, 
statistische Schätzmethoden 

Neben der im vorigen Kapitel „Hochrechnung“ beschriebenen Berechnung werden die Entfer-
nungen in Kilometern zwischen den Be- und Entladeorten mittels einer von Statistik Austria ge-
führten Distanzmatrix berechnet. 

Seit dem Berichtsjahr 2020 können die Entfernungen in Kilometern mit der Meldeschiene 
„Straßengüterverkehrs-App“ auch mittels GPS-Koordinaten bestimmt werden. 

2.2.6.1 Aufbau und Wartung der Distanzmatrix zur Best immung der gefahrenen 
Kilometer 

Für die Berechnung der Transportleistung, die in der Verkehrsstatistik die zentrale Größe neben 
dem Transportaufkommen darstellt, sind Informationen über die Entfernung, die ein bestimmtes 
Gut befördert wurde, eine notwendige Voraussetzung. Die Berechnung der Tonnenkilometer als 
Maßeinheit der Transportleistung ergibt sich aus dem Produkt des Gewichts der beförderten 
Güter in Tonnen und der zurückgelegten Wegstrecke in Kilometern. 

Bei der Straßengüterverkehrserhebung werden – mit Ausnahme der über das mobile Smart-
phone-App erfassten Fahrten – die Postleitzahlen der einzelnen Orte, die von den Güterkraft-
fahrzeugen in den Berichtswochen angefahren werden, gemeldet. Auf Basis der Postleitzahl-
kombinationen – z.B. zwischen Belade- und Entladeort – werden die gefahrenen Kilometer 
unter Zuhilfenahme einer von Statistik Austria entwickelten und seit 2011 im 5-Jahres-
Rhythmus aktualisierten Distanzmatrix berechnet.  

Da über 90% aller Fahrten im Inlandsverkehr stattfinden, ist eine möglichst genaue Kilometrie-
rung für Fahrten innerhalb Österreichs von großer Bedeutung. Fahrten die auch Auslandsregi-
onen betreffen, finden zumeist in den Ländern Deutschland, Italien oder der Schweiz statt, 
weshalb auch für diese Länder die Berechnung der Kilometerdistanzen möglichst genau erfolgt. 
Da jedoch die Implementierung aller möglichen Postleitzahlkombinationen innerhalb Europas zu 
groß für eine praktikable Anwendung der Distanzmatrix wäre, wurde für diese Länder auf das 
Konzept der Postleitzahlenregionen zurückgegriffen. Eine Postleitzahlenregion umfasst dabei 
eine regionale Untergliederung, die noch unter der NUTS 3 Ebene angesiedelt ist und fasst 
räumlich beieinander liegende Postleitzahlen zusammen.  

Neukilometrierung innerhalb Österreichs  

Für die automatisierte Berechnung aller möglichen Kilometerdistanzen zwischen den einzelnen 
Postleitzahlen innerhalb Österreichs ist die Lage der gewählten Mittelpunkte der Postleitzahlen-
gebiete eine wesentliche Voraussetzung.  

In den Berichtsjahren 2011 bis 2014 wurde der Bevölkerungsschwerpunkt eines Postleitzahlen-
gebiets, basierend auf Daten der Statistik des Bevölkerungsstandes 2011 und des Gebäude- 
und Wohnungsregisters 2011, als Mittelpunktkoordinate gewählt. Diese Methode hat jedoch 
den Nachteil, dass die Gewichtung nur über die Wohnbevölkerung erfolgt und somit keinerlei 
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Informationen über etwaige Industrie- oder Gewerbegebiete in die Berechnung einfließen. Um 
die Methode dahingehend zu optimieren, erfolgte ab dem Berichtsjahr 2015 eine Neuberech-
nung der Lage des gewichteten Mittelpunktes, bei welcher auch die Zahl der Tagesbevölkerung 
Berücksichtigung fand. Die Berechnung der Geokoordinaten erfolgt nun basierend auf der 
Wohnbevölkerung und der Tagesbevölkerung (Erwerbstätige am Arbeitsort + Schüler am 
Schulort + Einpendler ohne HWS in Ö + restl. Bevölkerung am Wohnort). Für die Berechnung 
2020 wurden die Wohnbevölkerung vom 1.1.2019 und die Tagesbevölkerung vom 31.10.2017 
verwendet. 

Abbildung 11 veranschaulicht die gewichteten Mittelpunkte der Postleitzahlengebiete des nörd-
lichen Burgenlands.  

Abbildung 11: Gewichtete Mittelpunkte der Postleitz ahlengebiete im Burgenland 

 

Im Jahr 2020 wurde zudem die Berechnung innerhalb Österreichs erstmals auf Basis der 
Graphenintegrationsplattform (GIP) aktualisiert. Basierend auf den Durchschnittsgeschwindig-
keiten wird abhängig von Straßenklasse und Lage (Ortsgebiet) eine individuelle Geschwindig-
keit für jeden Straßenabschnitt hinterlegt. Für die Lösung der Routing-Problemstellungen 
kommt Postgres zusammen mit der pg_routing Extension zum Einsatz.  

Als Verkehrsweg wurde jener gewählt, der die zeitlich schnellste Verbindung zwischen zwei 
Postleitzahlgebieten ermöglicht, die sich anhand der Geschwindigkeit für einen Straßenab-
schnitt ergibt. Dadurch wurde vor allem das höherrangige Straßennetz für die Routen hinterlegt. 
Erfahrungsgemäß kann davon ausgegangen werden, dass dieses auch am häufigsten gewählt 
wird. Die schnellste Verbindung muss dabei jedoch nicht zwingend die kürzeste sein. 
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Neues Konzept für Fahrten innerhalb eines Postleitzah lengebietes 

Einen Sonderfall bei der Kilometrierung im Straßengüterverkehr stellen Fahrten dar, bei denen 
sich der Einlade- bzw. Entladeort innerhalb einer Postleitzahlregion befindet. Häufig handelt es 
sich bei solchen Fahrten um sogenannte Zustell- oder Abholfahrten wie z.B. Belieferung von 
Einzelhandelsgeschäften, Getränkezustellungen oder Müllsammlungen. Da es in der Vergan-
genheit nicht möglich war, automatisiert Informationen über die tatsächliche Ausdehnung einer 
Postleitzahlregion in die Berechnung einfließen zu lassen, wurde für solche Fahrten immer eine 
Entfernung von einem Kilometer angenommen. Dies hat zur Folge, dass die zurückgelegte Dis-
tanz als zu gering angenommen wird und es in diesen Fällen zu einer Untererfassung der 
Transportleistung kommt.  

Bei Statistik Austria liegen keine flächenhaften Informationen über die Größe der Postleit-
zahlengebiete vor. Aus diesem Grund wurde ein Modell entwickelt, das es erlaubt, die Ausdeh-
nung der Postleitzahlenregionen zu schätzen und in die Distanzberechnung einfließen zu las-
sen. Die Datengrundlage für dieses Modell bilden die Geokoordinaten des Bevölkerungs-
schwerpunktes. Basierend auf euklidischen Distanzen wurden dabei Voronoi-Diagramme 
(Thiessen-Polygone) erstellt, die eine Einteilung in Gebiete gleicher nächster Nachbarn ermög-
licht.  

Die so ermittelten Bounding Boxes für jede Postleitzahlenregion liefern nun die Basis für die zu 
ermittelnde Kilometerdistanz (kmDis). Ein vereinfachter Zugang wäre, die Kilometerdistanz als 
die halbe Diagonale dieser Boxen zu definieren und für die Kilometrierung heranzuziehen: 
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Dabei lässt man jedoch außer Acht, dass Österreich aus zahlreichen alpinen Regionen bzw. 
Wäldern besteht. In einer Verfeinerung des Ansatzes wurde daher auch der Anteil des Dauer-
siedlungsraumes – also jenes Raumes, der für Landwirtschaft, Siedlung oder Verkehrsanlagen 
verfügbar ist – berücksichtigt17.  

Es hat sich bei ersten Analysen gezeigt, dass in Fällen, bei denen der Anteil des Dauersied-
lungsraumes sehr gering ist, die geschätzten Kilometerdistanzen zu gering werden. Es wurde 
daher die Regel aufgestellt, dass der Anteil des Dauersiedlungsraumes bei der Berechnung der 
Kilometerdistanzen auf mindestens 25% gesetzt wird, auch wenn er in Wirklichkeit niedriger ist.  
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Im Folgenden sind beispielhaft die Ergebnisse für Wien – Innere Stadt und Sölden dargestellt: 

Wien – Innere Stadt 

Die Bounding Box für Wien – Innere Stadt hat eine Fläche von 3,41 Quadratkilometern (qkm) 
bei einem Anteil von 100% Dauersiedlungsraum (Gewichtung mit 1). Die halbe Diagonale der 
Bounding Box beträgt 1,6 Kilometer. Die resultierende Kilometerdistanz für die Postleitzahlen-
region Wien – Innere Stadt ist daher 1,6 Kilometer. 

Sölden  

Gänzlich anders ist es in einer alpinen Region wie z.B. Sölden im Ötztal. Die Bounding Box hat 
hier eine Fläche von 240,6 qkm bei einem Anteil von 2,47% Dauersiedlungsraum. Die halbe 
Diagonale der Bounding Box beträgt 15,4 km, was ein unrealistisch hoher Wert wäre. Eine 
Gewichtung erfolgt - da der Anteil des Dauersiedlungsraumes unter 25% liegt - mit 0,25, was zu 
einer resultierenden Kilometerdistanz von 3,86 Kilometern führt. Dieser Wert scheint insofern 
plausibel zu sein, da die Gesamtlänge der einzigen größeren Straße, die in dieser Postleitzahl-
region durch das Ötztal führt, rund 7 km lang ist. 

  

                                                
17 Siehe: http://www.statistik.at/web_de/klassifikationen/regionale_gliederungen/dauersiedlungsraum/index.html  
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Die neue Berechnungsvariante kommt mit der Aktualisierung der Distanzmatrix bereits für das 
Berichtsjahr 2020 zur Anwendung. 

Da diese Art der Bestimmung der gefahrenen Kilometer aber nur eine Annäherung an die tat-
sächliche Distanz darstellt, gibt es seit dem Berichtsjahr 2020 mit der Meldeschiene „Straßen-
güterverkehrs-App“ zusätzlich die Möglichkeit, die Kilometer über GPS-Informationen zu 
bestimmen und damit die exakten Werte zu erhalten. Außerdem ist es seit 2020 für die Sach-
bearbeiterinnen und Sachbearbeiter auch möglich, die Kilometer in der Aufarbeitungsapplika-
tion direkt einzugeben bzw. zu verändern falls diese im Vergleich zum Tachostand unplausibel 
sind. 

Neukilometrierung für Deutschland, Italien und die Schweiz 

Da mehr als 80% der Fahrten, die auch das Ausland betrafen, in den letzten Jahren auf 
Deutschland, Italien und die Schweiz entfielen, wurden die Kilometerdistanzen zwischen den 
Postleitzahlregionen dieser Länder berechnet. Um diese jedoch möglichst valide zu bestimmen, 
wurden für Deutschland und Italien auf Basis der tatsächlich beobachteten Fahrten nach Post-
leitzahlkombinationen, die ja auf Basis der Fragebögen vorliegen, die am häufigsten angefah-
rene Postleitzahl der letzten elf Jahre bestimmt und diese für die Kilometrierung der Postleit-
zahlregion verwendet. Für die Schweiz konnte diese Vorgehensweise nicht umgesetzt werden, 
da die Anzahl der Fahrten hier deutlich geringer war. Daher wurde für die Schweiz jede Post-
leitzahlregion hinsichtlich der Größe der Gemeinden oder dem Anschluss an das hochrangige 
Straßennetz analysiert und eine zu kilometrierende Postleitzahl festgelegt. Dieses Verfahren 
wurde auch für jene Postleitzahlenregionen in Deutschland oder Italien, die nur wenige bzw. 
keine Fahrten innerhalb der letzten elf Jahre aufwiesen, angewendet. 

Die Berechnung der Distanzen zwischen den Postleitzahlregionen untereinander bzw. zu den 
österreichischen Grenzübergängen erfolgte 2020 automatisiert über ein von GISCO (Geogra-
phic Information System of the Commission) zur Verfügung gestelltes Routing Web-Service, 
das auf OpenStreetMap/OSRM basiert.  

Neukilometrierung für die übrigen Länder 

Fahrten in andere Länder als Deutschland, Italien und die Schweiz machen nur unter 20% aller 
Fahrten, die nicht ausschließlich auf österreichischem Territorium stattfinden, aus. Es wurde 
daher keine automatisierte Neukilometrierung vorgenommen, da gar nicht alle Relationen 
benötigt werden. Stattdessen werden diese Entfernungen jeweils bei Einlangen einer neuen 
Postleitzahlenregionen-Kombination manuell, in der gleichen Vorgehensweise wie bei der Kilo-
metrierung der Schweizer Regionen, unter Verwendung des Routing Web-Services von GISCO 
neu ermittelt. 

Da sich an der Konzeption der Berechnung der Auslandsdistanzen seit 2011 nichts geändert 
hat, erfolgte 2015 keine Aktualisierung dieser Kilometerdistanzen. 

Weitere Informationen 

Eine ausführliche Beschreibung des Aufbaus und der Wartung der Distanzmatrix zur Bestim-
mung der gefahrenen Kilometer findet sich in dem Beitrag von Karner T., Scharl S. und Kowarik 
A. „Fahrzeugkilometer – Aktualisierung der Streckenberechnung im Straßengüterverkehr“ in 
den Statistischen Nachrichten, Heft 5/2013, S. 413 - 424. 

Eine Aktualisierung der Berechnung der Distanzen wird wie bisher in 5-Jahresschritten erfolgen, 
d.h. die nächste Aktualisierung erfolgt im Jahr 2025. 
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2.2.6.2 Erstellung von Schnellschätzern (Flash Esti mates) 

Durch die Einführung der neuen Aufarbeitungsapplikation (siehe 2.2.1 Datenerfassung) konnte 
die Aufarbeitung eines Berichtsquartals, die sich davor über mehrere Monate hinzog, wesentlich 
beschleunigt werden. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ist nunmehr für eine komplette 
Meldung – unter der Option eine vorgesetzte Person einbeziehen zu können – zuständig. Ist 
eine einzelne Meldung abgeschlossen, kann sie direkt in den authentischen Datenbestand 
übernommen werden, welcher dann sukzessiv – je nach Fertigstellung einzelner Meldungen –
erweitert wird und unmittelbar für die Berechnung der Flash Estimates zur Verfügung steht. Die 
eingelangten Meldungen können in einem ganzheitlichen Zusammenhang bearbeitet werden 
und sind somit schneller verfügbar. Dies ist die Grundvoraussetzung für die Berechnung und 
Publikation von Schnellschätzern. 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde angestrebt, die Veröffentlichungstermine der Flash 
Estimates möglichst im Vorhinein zu fixieren. Alternativ wäre es möglich gewesen, den Veröf-
fentlichungszeitpunkt der Schnellschätzer in Abhängigkeit zum Aufarbeitungsgrad zu definieren. 
Dies hätte den Vorteil einer fixen statistischen Unschärfe bei der Veröffentlichung, aber den 
Nachteil eines von Quartal zu Quartal wechselnden Veröffentlichungstermins. Da Statistik 
Austria regelmäßige, im Vorhinein bekannte Publikationstermine verwendet, wurde auch für 
diesen Bereich die übliche Vorgehensweise gewählt und somit den fixen Terminen gegenüber 
den vom Aufarbeitungsgrad abhängigen der Vorzug gegeben 

Hinsichtlich der Stichprobenfehler mussten für die Erstellung der Flash Estimates entspre-
chende Analysen vorgenommen werden. Hierfür wurden vorab die Auszählungsgrade der ein-
gelangten Meldungen zum geplanten Veröffentlichungszeitpunkt t+1 überprüft. Für das 
Berichtsjahr 2016 lagen die Auszählungsgrade der einzelnen Quartale für die Schnellschätzer 
zum Zeitpunkt t+1 bei 58% (Q1), 79% (Q2), 71% (Q3) und 77% (Q4). Im Vergleich dazu lagen 
sie zum Zeitpunkt t+5 bei jeweils rund 96%. Die unterschiedlichen Aufarbeitungsgrade der ein-
zelnen Quartale (basierend auf diversen Abwesenheiten des Aufarbeitungspersonals) wirken 
sich auf die Größe der Stichprobenfehler aus. Im Folgenden war daher zu analysieren, ob zum 
geplanten Zeitpunkt der Flash Estimates (t+1) zumindest die Hauptergebnisse (Transportauf-
kommen und Transportleistung im Inland) mit einer vertretbaren statistischen Unschärfe veröf-
fentlicht werden könnten. Als Maß für diese Unschärfe wurde der relative Stichprobenfehler bei 
95% Wahrscheinlichkeit gewählt. Dies ist im Einklang mit den von der EU geforderten Genauig-
keitsvorgaben (siehe VO (EG) Nr. 642/2004) an die nationalen Straßengüterverkehrsstatistiken. 

Die Abschätzung des Stichprobenfehlers geschah mittels Bootstrapping-Verfahrens, basierend 
auf 1.000 simulierten Resamples. Im Gegensatz zu analytischen Methoden zur Abschätzung 
des Stichprobenfehlers werden beim Bootstrapping keinerlei Annahmen über die Verteilung der 
Grundgesamtheit getroffen, wodurch dieses Verfahren besonders gut für komplexe Stich-
probendesigns geeignet ist. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Schnellschätzer bewegen sich die 
Stichprobenfehler in einem akzeptablen Bereich. Zusätzlich wurden die Flash Estimates den 
Quartalsergebnissen gegenübergestellt. Sowohl die Bewertung der Stichprobenfehler der Flash 
Estimates wie auch die ermittelten Abweichungen zwischen diesen und den Quartalsergebnis-
sen ergaben eine gute Übereinstimmung. Dabei wurde deutlich, dass sich die statistische 
Unschärfe für den analysierten Zeitraum in einem vertretbaren Bereich bewegt. Die Ergebnisse 
der durchgeführten Analysen ergaben somit, dass eine Veröffentlichung von Schnellschätzern 
der Hauptergebnisse für jedes Berichtsquartal zum gewünschten Zeitpunkt t+1 möglich ist 
(siehe Abbildung 12).  
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Abbildung 12: Stichprobenfehler der Schnellschätzer und Endergebnisse 

 
Q: Statistik Austria, Verkehrsstatistik. 

Um strukturelle Unterschiede zu vermeiden, wurde eine Prüfung der eingelangten Rückmel-
dungen der Respondentinnen und Respondenten zum Zeitpunkt der Erstellung der Schnell-
schätzer zu jenen der Quartalsergebnisse wurde durchgeführt. Ein Vergleich der Aufteilung der 
Fahrzeuge auf die Stichprobenschichten zwischen beiden Zeitpunkten hat jedoch gezeigt, dass 
solche strukturellen Unterschiede nicht auftreten. Die prozentuelle Aufteilung der gemeldeten 
Fahrzeuge auf die Schichtungen unterschied sich für die vier Quartale von 2016 nur gering-
fügig. Damit können strukturelle Verzerrungen der Ergebnisse bei der Erstellung der Schnell-
schätzer ausgeschlossen werden.  

Die durchgeführten Analysen ermöglichen es somit, Flash Estimates für die Werte „Tonnen“ 
und „Tonnenkilometer“ zusätzlich zur bereits vorhandenen Publikationsschiene zu installieren. 
Eine detaillierte Darstellung der Analysen findet sich in einem Artikel von Karner T. Weninger 
B., Schuster S. & Fleck S. „Erhebung zum Straßengüterverkehr, Neuer Stichprobenplan und 
Entwicklung von Schnellschätzern“. Statistische Nachrichten 4/2018, S 360 – 367.  

2.2.7 Sonstige qualitätssichernde Maßnahmen  

Im Rahmen der kompletten Erhebung besteht ein intensiver Kontakt zu den Respondentinnen 
und Respondenten. Die Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter erhalten sowohl in admi-
nistrativer (z.B. Verlängerung von Fristen, Hilfe bei verloren gegangenen Zusendungen und 
Zugangscodes für die elektronische Meldung) als auch in fachlicher Hinsicht (Ausfüllen der 
Papier- und Web-Fragebögen: z.B. vereinfachte Fahrtenmeldungen, Erklärung logischer Zu-
sammenhänge, Unterstützung bei Fehlermeldungen in der elektronischen Meldung) kompetent 
Auskunft durch intensiv geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Anregungen der Respon-
dentinnen und Respondenten, Informationen der Datennutzerinnen und -nutzer sowie neue 
Anforderungen von Eurostat fließen in die laufende Weiterentwicklung der Straßengüterver-
kehrsstatistik ein. 

Die Vollzähligkeitskontrolle erfolgt sowohl hinsichtlich der Arbeitsstätten als auch in Bezug 
auf die Anzahl der gemeldeten Fahrzeuge. Die Abmeldung von Kraftfahrzeugen, die bei der 
Stichprobenziehung nicht mehr berücksichtigt werden konnten, da sie knapp vor der Berichts-
woche durchgeführt wurden, wird beim VVO überprüft. 
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Die Nicht-Meldung einer Arbeitsstätte zieht ein Mahnverfahren nach sich und – wenn notwendig 
– auch die Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens bei der zuständigen Behörde.  

Das Fehlen einzelner Fahrzeuge wird von den Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern über-
prüft. In der Folge wird die Fahrzeughalterin bzw. der Fahrzeughalter telefonisch oder via E-Mail 
kontaktiert und um Auskunft gebeten. 

Um zu überprüfen, ob bei einer Leermeldung das Güterkraftfahrzeug tatsächlich nicht gefahren 
ist, sind die Aufzeichnungen des analogen oder digitalen Tachografen (jeweils die letzte vor und 
die erste nach der Berichtswoche) als Kopien zu übermitteln. 

Um die Qualität der Erhebung sowie die Kommunikation mit den Respondentinnen und Res-
pondenten weiter zu steigern, wurde im Jahr 2015 ein Respondentenrückmeldesystem  erar-
beitet und implementiert. Dieses Rückmeldesystem bietet den einzelnen Meldepflichtigen indi-
vidualisierte Rückmeldungen über Transport- und Wirtschaftsleistungen im Sinne eines Bench-
markings.  

Zusätzlich erhalten ab Mai 2016 alle Meldepflichtigen, für die bei Statistik Austria gültige E-Mail-
Adressen vorliegen, eine Empfangsbestätigung per E-Mail  über das Einlangen der Meldung 
bei Statistik Austria. In dieser E-Mail findet sich auch ein Hinweis zu den Ergebnissen der Stra-
ßengüterverkehrsstatistik. Gleichzeitig wird darauf aufmerksam gemacht, dass Statistik Austria 
gegebenenfalls Rückfragen zur Meldung machen kann. 

2.3 Exkurs: Die konsolidierte Europäische Straßengü terverkehrsstatistik 

2.3.1 Allgemeines zum methodischen Konzept der Straß engüterverkehrser-
hebung in Europa 

Die Straßengüterverkehrsstatistik in Europa erfolgt gemäß den Vorschriften des Gemein-
schaftsrechts nach dem Nationalitätsprinzip. Das bedeutet, dass im Rahmen der nationalen 
Erhebungen nur Fahrten von in den jeweiligen Mitgliedstaaten registrierten Lastkraftwagen und 
Sattelzugmaschinen erfasst werden.  

Entsprechend den EU-Rechtsgrundlagen  erhebt jeder Mitgliedstaat sowie das Vereinigte 
Königreich, Norwegen, Liechtenstein und die Schweiz den Güterverkehr, der von in dem jewei-
ligen Land registrierten Güterfahrzeugen durchgeführt wird, egal auf welchem Hoheitsgebiet 
dieser stattfindet. Fünf Monate nach dem Beobachtungszeitraum sind die Ergebnisse der natio-
nalen Erhebungen in Form von Einzeldatensätzen – d.h. Daten betreffend einzelne Fahrzeuge 
(ohne die Angabe des Namens, der Anschrift und des Kennzeichens), Fahrten und Güter – an 
Eurostat zu übermitteln. So erhält Eurostat von jedem einzelnen Mitgliedstaat die hochgerech-
neten Fahrten von Fahrzeugen dieses Landes gemeldet, sowie in welchen Ländern sie 
beginnen bzw. enden. Durch eine entsprechende Zusammenführung der Daten der einzelnen 
Mitgliedsstaaten erstellt Eurostat eine konsolidierte europäische Straßengüterverkehrs-
statistik .  

Die durch diese Zusammenführung der nationalen Meldungen entstandenen Datensätze (soge-
nannte D-Tabellen) werden den Nationalen Statistischen Behörden , die für die Verkehrs-
statistik zuständig sind, zur Verfügung gestellt. Für Österreich kann somit Statistik Austria ent-
sprechende Auswertungen mit den für Österreich relevanten Daten vornehmen. Die Datensätze 
eines Berichtsjahres werden im Normalfall im August des Folgejahres an die Mitgliedstaaten 
übermittelt. Dabei handelt es sich um vorläufige Ergebnisse, die erfahrungsgemäß von den 
endgültigen, welche bis zu einem Jahr später nachgereicht werden, nur unwesentlich abwei-
chen. In Tabelle 5 sind die einzelnen von Eurostat übermittelten D-Tabellen mit den jeweiligen 
Aggregationsebenen und Einheiten aufgelistet. 
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Tabelle 5: Auflistung der D-Tabellen mit deren Aggr egationsebenen und Einheiten 

Tabelle Beschreibung Zeitraum Aggregationsebenen Einheiten 
D1.1 Beförderungsvorgänge auf 

nationaler Ebene (Lastfahrten) 
Jahr -  Meldeland 

-  Beladeland 
-  Entladeland 
-  Art der Güter 
-  Verkehrsart 
-  Altersklasse 
-  Entfernungsabschnitt 
-  Radachsenkonfiguration 

-  Tonnen 
-  Tonnenkilometer 
-  Fahrzeugkilometer 
-  Bewegungen 
-  Anzahl der 

Fahrzeugdatensätze 

D1.2 Beförderung gefährlicher 
Güter auf nationaler Ebene 
(Lastfahrten) 

Jahr -  Meldeland 
-  Beladeland 
-  Entladeland 
-  Gefährliche Güter 
-  Verkehrsart 

-  Tonnen 
-  Tonnenkilometer 
-  Fahrzeugkilometer 
-  Bewegungen 
-  Anzahl der 

Fahrzeugdatensätze 
D2 Beförderungsvorgänge auf 

nationaler Ebene (Leerfahrten) 
Jahr -  Meldeland 

-  Herkunftsland 
-  Zielland 
-  Verkehrsart 
-  Altersklasse 
-  Entfernungsabschnitt 

-  Fahrzeugkilometer 
-  Bewegungen 
-  Anzahl der 

Fahrzeugdatensätze 

D3.1 Beförderungsvorgänge auf 
regionaler Ebene (Lastfahrten) 

Jahr -  Meldeland 
-  Beladeregion 
-  Entladeregion 
-  Radachsenkonfiguration 
-  Ladungsart 
-  Altersklasse 

-  Tonnen 
-  Tonnenkilometer 
-  Fahrzeugkilometer 
-  Bewegungen 
-  Anzahl der 

Fahrzeugdatensätze 
D3.2 Beförderungsvorgänge auf 

regionaler Ebene (Lastfahrten) 
Jahr -  Meldeland 

-  Beladeregion 
-  Art der Güter 
-  Radachsenkonfiguration 
-  Altersklasse 

-  Tonnen 
-  Tonnenkilometer 
-  Fahrzeugkilometer 
-  Bewegungen 
-  Anzahl der 

Fahrzeugdatensätze 
D3.3 Beförderungsvorgänge auf 

regionaler Ebene (Lastfahrten) 
Jahr -  Meldeland 

-  Entladeregion 
-  Art der Güter 
-  Radachsenkonfiguration 
-  Altersklasse 

-  Tonnen 
-  Tonnenkilometer 
-  Fahrzeugkilometer 
-  Bewegungen 
-  Anzahl der 

Fahrzeugdatensätze 
D4 Beförderungsvorgänge auf 

regionaler Ebene (Leerfahrten) 
Jahr -  Meldeland 

-  Herkunftsregion 
-  Zielregion 
-  Radachsenkonfiguration 
-  Altersklasse 

-  Fahrzeugkilometer 
-  Bewegungen 
-  Anzahl der 

Fahrzeugdatensätze 

D5 Transitverkehr (Lastfahrten 
und Leerfahrten) 

Jahr -  Transitland 
-  Meldeland 
-  Lastfahrt/Leerfahrt 
-  Herkunftsregion 
-  Zielregion 

-  Tonnen 
-  Bewegungen 
-  Anzahl der 

Fahrzeugdatensätze 

Anmerkungen: Für die D-Tabellen werden folgende Klassifikationen herangezogen: 
-  Verkehrsart: Werkverkehr/fuhrgewerblicher Verkehr 
-  Altersklasse: 3 Klassen 
-  Entfernungsabschnitt: 4 Abschnitte 
-  Region: NUTS 3 
-  Radachsenkonfiguration: aggregiert nach Fahrzeugtyp (Lastkraftwagen, Sattelkraftfahrzeug, Lastzug) 
Q: Eurostat. 
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Hinweise zur konsolidierten europäischen Straßengüte rverkehrsstatistik 

Da die Daten für die konsolidierte Straßengüterverkehrsstatistik von unterschiedlichen nationa-
len Statistikinstituten erhoben werden, sollten bei der Interpretation der Ergebnisse folgende 
Punkte beachtet werden: 

·  Die Erhebungsmethoden und -instrumente  der teilnehmenden Staaten sind nicht ganz 
einheitlich, da es auf Basis der EU-Rechtsgrundlagen keine exakten Vorgaben gibt. Eine 
Vereinheitlichung erfolgt – wie es auch bei anderen amtlichen Statistiken oftmals der Fall ist 
– über Empfehlungen (siehe dazu 2.3.2 „Methodenhandbücher von Eurostat“). 

·  Da die Straßengüterverkehrserhebung in allen teilnehmenden Staaten in Form einer Stich-
probenerhebung  durchgeführt wird, basieren die Ergebnisse auf Hochrechnungen. Um die 
statistische Genauigkeit dieser Ergebnisse beurteilen zu können, ist es notwendig, Angaben 
über die entsprechenden Stichprobenfehler zu machen. Für die hochgerechneten Ergeb-
nisse variieren die Stichprobenfehler aufgrund der bereits beschriebenen unterschiedlichen 
Erhebungsmethoden sehr stark. Aus pragmatischen Gründen hat man sich daher entschlos-
sen, als Qualitätsmerkmal für die Genauigkeit die Anzahl der dem jeweiligen Ergebnis zu-
grunde liegenden Stichprobenfahrzeuge heranzuziehen. Auf Basis des Artikel 3 der Verord-
nung (EG) Nr. 6/2003 der Kommission vom 6. Dezember 2002 über die Verbreitung der 
Statistik des Güterkraftverkehrs (ABl. 1/45 vom 4.1.2003) werden Ergebnisse, die auf weni-
ger als 10 Stichprobenfahrzeugen beruhen, als zu ungenau im statistischen Sinne betrachtet 
und daher nicht veröffentlicht.  

·  Die Fahrten von nicht in einem EU-Land (Drittland) – außer dem Vereinigtem Königreich, 
Norwegen, Liechtenstein bzw. der Schweiz – registrierten Lastkraftwagen sind in der konso-
lidierten europäischen Straßengüterverkehrsstatistik nicht enthalten. In Folge der EU-
Ostweiterungen 2004 (Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, 
Slowenien, Malta und Zypern) und 2007 (Bulgarien und Rumänien) sind jedoch die Daten 
aller für den Straßengüterverkehr in Österreich bedeutenden Staaten in den von Eurostat zur 
Verfügung gestellten Datensätzen enthalten. Norwegen nimmt seit 1999 an der Straßen-
güterverkehrserhebung teil, Liechtenstein seit 2005 und ab dem Jahr 2006 sind die Daten 
aller derzeitigen Mitgliedstaaten (außer Kroatien) vorhanden. Seit 2008 stehen zudem auch 
Daten für die Schweiz und Kroatien zur Verfügung. Ein Vergleich der Daten über einen 
bestimmten Zeitraum sollte daher erst ab 2008 erfolgen. 

·  In den Eurostat-Tabellen gibt es keine Unterscheidung der Transportleistung (tkm) zwischen 
Inlands- und Auslands-tkm. Bei der Darstellung der nationalen Ergebnisse zur Transport-
leistung werden jedoch die Inlands-tkm  herangezogen, da diese für die Interpretation des 
innerösterreichischen Verkehrsgeschehens notwendig sind. Um auch bei den konsolidierten 
Statistiken zum Straßengüterverkehr eine Darstellung nach Inlands- und Auslands-tkm zu 
ermöglichen, wurde von Statistik Austria ein Schätzmodell  entwickelt, das im Kapitel 2.3.3. 
näher beschrieben wird.  

·  Angaben zum Transitverkehr  liegen ausschließlich in der Tabelle D5  vor. Diese enthält 
allerdings nur Informationen hinsichtlich Herkunfts- und Zielregion, Transitland, Meldeland 
und Lastfahrt/Leerfahrt. Auch liegen als Einheit nur die Tonnen und die Anzahl der Bewe-
gungen, nicht jedoch die Tonnenkilometer vor. Die Beschreibung einer Methode zur Schät-
zung dieser Tonnenkilometer findet sich in Kapitel 2.3.3 „Berechnung der Inlandstransport-
leistung auf Basis der europäischen Ergebnisse“. Aufgrund fehlender Informationen können 
für den Transit jedoch keine Angaben hinsichtlich der beförderten Güterarten, den Entfer-
nungsstufen oder der Unterscheidung „Fuhrgewerbe vs. Werkverkehr“ gemacht werden.  

Eine ausführliche Erläuterung zu Methoden, nationaler Anwendbarkeit und Grenzen dieser kon-
solidierten europäischen Straßengüterverkehrsstatistik finden sich im Beitrag von Scharl, S. und 
Karner T. „Von einer nationalen zu einer europäischen Straßengüterverkehrsstatistik in Öster-
reich“ in den Statistischen Nachrichten, Heft 12/2012, S. 1016 - 1025. 

In einem am 26.1.2015 veröffentlichten Bericht der Kommission  an das Europäische Parla-
ment und den Rat über die Umsetzung der Verordnung (EU) Nr. 70/2012 über die Statistische 
Erfassung des Güterkraftverkehrs wird darauf hingewiesen, dass die Auflagen der Verordnung 
von den Mitgliedstaaten im Allgemeinen zufriedenstellend und zeitgerecht erfüllt werden. Um 
die Mitgliedstaaten bei der Erstellung fehlerfreier Datensätze zu unterstützen, übermittelt 



42 

Eurostat zur Vereinfachung der Fehlerbehebung detaillierte Validierungsberichte. Da es nach 
Auffassung von Eurostat zudem äußerst wichtig ist, statistische Ausreißer in den Zeitreihen vor 
Veröffentlichung der Daten festzustellen, werden die Mitgliedstaaten auch über solche Abwei-
chungen informiert. Gegebenenfalls werden überarbeitete Zeitreihen oder Erläuterungen zu den 
zugrundeliegenden Ursachen für schwerwiegende Zeitreihenabweichungen vorgelegt. 

Um die Qualität der konsolidierten Europäischen Straßengüterverkehrsstatistik für das österrei-
chische Hoheitsgebiet zu verbessern und viele der oben angeführten Punkte zu entkräften, hat 
Statistik Austria die von der ASFINAG erhobenen Informationen zur Bemautung des höher-
rangigen Straßennetzes als ergänzende Datenquelle herangezogen und ein entsprechendes 
Gewichtungsmodell entwickelt (näheres siehe Kapitel 2.3.4). 

2.3.2 Methodenhandbücher von Eurostat 

Für die Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 70/2012 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 18. Januar 2012 über die statistische Erfassung des Güterkraftverkehrs (Neu-
fassung) stellt Eurostat zwei Methodenhandbücher bereit:  

Road freight transport methodology – 2016 edition ( Revised edition, August 2017)  

Der erste Band  ist als Referenzhandbuch gedacht und soll den einzelnen Mitgliedsstaaten als 
ausführliche Anleitung dienen, wie die Straßengüterverkehrserhebung in der Praxis umzusetzen 
ist.  

Einige der mit diesem Handbuch vorgelegten Empfehlungen gehen über die Erfordernisse der 
VO(EU) Nr. 70/2012 hinaus und sind daher nicht rechtsverbindlich. Sie folgen eher dem Grund-
satz der freiwilligen Zusammenarbeit zwischen Eurostat und den Mitgliedstaaten, die von dem 
gemeinsamen Interesse an der Verbesserung der Qualität der Gemeinschaftsstatistiken getra-
gen wird.  

Das Handbuch ist in drei Teile unterteilt: 

·  Teil A: Empfehlungen für Stichprobenerhebungen des Güterkra ftverkehrs  

Im ersten Teil des Referenzhandbuchs werden allgemeine Leitlinien für die Durchfüh-
rung von Erhebungen des Güterkraftverkehrs beschrieben. Ausgangspunkt ist hierbei 
die Annahme, dass die Erhebung nach dem Stichprobenverfahren vorgenommen wird. 
Teil A beschreibt die generelle Vorgangsweise bei Stichprobenerhebungen, vom Defi-
nieren der Erhebungsziele über vorbereitende Arbeiten wie Stichprobenplan und Gestal-
tung der Fragebögen bis hin zur Datensammlung und –analyse. 

·  Teil B: Empfehlungen für die Variablen – Definitionen und E rläuterungen  

Der zweite Teil dient als systematisches Nachschlagewerk für alle in der Verordnung 
genannten Variablen mit Definitionen, zusätzlichen Erläuterungen und Empfehlungen. 
Einige sind direkt der Verordnung entnommen, andere wurden von Eurostat ergänzend 
vorgeschlagen. Dieser Teil des Handbuchs wird kontinuierlich aktualisiert, um die durch 
die praktische Umsetzung der Erhebung gewonnenen Erfahrungen einbinden zu kön-
nen.  

·  Teil C: Regeln für die Datenübermittlung an Eurostat und Em pfehlungen für die 
Verbreitung  

Der dritte und letzte Teil des Handbuchs befasst sich mit den technischen Aspekten der 
Übermittlung der Daten an Eurostat. Hier werden Themen wie Datenstruktur, Daten-
satzformate, Dateinamen und elektronische Datenübertragung behandelt. Darüber hin-
aus wird das PERT-System, das von Eurostat für die Datenverarbeitung verwendet wird, 
behandelt sowie die von Eurostat durchgeführten Validierungsprüfungen. Ein abschlie-
ßendes Kapitel geht auf die Datentabellen ein, die von Eurostat vorbehaltlich der 
Beschränkungen zur Wahrung der Vertraulichkeit verbreitet werden. 

  



43 

Im Anhang des ersten Handbuches finden sich außerdem alle Rechtsakte über die statistische 
Erfassung des Güterkraftverkehrs sowie einige Best-Practise Beispiele aus ausgewählten Mit-
gliedstaaten bzw. an der Erhebung teilnehmenden Staaten (Niederlande, Dänemark, 
Schweden, Frankreich, Österreich, Schweiz sowie das Vereinigte Königreich)  

Methodologies used in surveys of road freight trans port in Member States and Candidate 
Countries  

Der zweite Band  der Methodenhandbücher beinhaltet umfassende und detaillierte Angaben, 
wie die Erhebungen in den einzelnen teilnehmenden Staaten umgesetzt werden. Daran ange-
schlossen enthält das Handbuch Übersichtstabellen mit den wichtigsten Basisinformationen 
bezüglich Stichprobe, Antwortquote, Registerqualität, Genauigkeit der Ergebnisse sowie optio-
nale Variablen, die von den jeweiligen teilnehmenden Staaten bereitgestellt werden. Es muss 
jedoch kritisch angemerkt werden, dass die Beschreibungen der Erhebungsmethoden je nach 
Mitgliedstaat einen unterschiedlichen Detaillierungsgrad und somit eine unterschiedliche Quali-
tät aufweisen. Eurostat ist jedoch bestrebt, dieses Handbuch in regelmäßigen Abständen zu 
aktualisieren und zu verbessern. 

Beide Handbücher sind auf der Homepage von Eurostat öffentlich zugänglich. 

Daneben gibt es noch eine Metadaten-Datenbank auf der auch detaillierte Informationen zu den 
Umsetzungen der Straßengüterverkehrsstatistik in den einzelnen Mitgliedstaaten zu finden sind. 

2.3.3 Berechnung der Inlandstransportleistung auf B asis der europäischen 
Ergebnisse  

Die von Eurostat zur Verfügung gestellten Daten umfassen das Transportaufkommen und – mit 
Ausnahme des Transits – die erbrachte Transportleistung für die gesamte zurückgelegte Weg-
strecke. Eine Trennung nach Tonnenkilometern für das In- und Ausland ist in diesen Daten je-
doch nicht enthalten. Um eine möglichst vollständige Darstellung des Verkehrsgeschehens auf 
österreichischem Territorium zu ermöglichen, ist es deshalb erforderlich, die im Inland erbrachte 
Transportleistung zu bestimmen. Grundsätzlich wäre die Bestimmung dieser Inlandstransport-
leistung auch mit Hilfe der von Eurostat bereitgestellten Entfernungen in der früheren WebILSE 
(Web Index of Locations for Statistics in Europe) bzw. dem aktuellen Tool TERCET möglich. 
Allerdings zeigten sich bei der Rückrechnung der nationalen Zahlen gewisse Ungenauigkeiten, 
die es ratsam erschienen ließen, ein eigenes Schätzmodell zu entwickeln. Es ist anzumerken, 
dass es die Zielsetzung der WebILSE ist, die Anteile der gefahrenen Kilometer für alle Mitglied-
staaten zu bestimmen. Ein nationales Schätzmodell kann wesentlicher genauer auf spezielle, 
Österreich betreffende Gegebenheiten eingehen. 

Bei der Entwicklung dieses Schätzmodells wurden zwei verschiedene Ansätze gewählt: 

·  Für den Inlandsverkehr,  den grenzüberschreitenden Empfang und den grenzüber-
schreitenden Versand  wurden die zurückgelegten Strecken für jede einzelne Fahrt in 
einen Inlands- und Auslandsanteil zerlegt.  

·  Für den Transitverkehr  ist in den Daten von Eurostat die Transportleistung generell 
nicht vorhanden. Aus diesem Grund war es notwendig, diese Entfernungen in Kilo-
metern, die von ausländischen Straßengüterfahrzeugen in Österreich zurückgelegt wur-
den, zu schätzen. 

In beiden Fällen wurden die zurückgelegten Distanzen zwischen den Ein- und Ausladeregionen 
mit einem von GISCO zur Verfügung gestelltem Routing Web-Service berechnet. Dazu war es 
im Vorfeld nötig, passende Geokoordinaten zu definieren. 

Die Ein- und Ausladeregionen sind in den D-Tabellen auf NUTS 3-Ebene vorhanden. Da diese 
NUTS 3 Regionen jedoch zum Teil sehr groß sind, war es erforderlich, für jede der insgesamt 
1.294 NUTS 3 Regionen eine repräsentative Geokoordinate  zu definieren. Diese Koordinaten 
dienten dann als Ein- und Ausladeorte für die Distanzberechnung. 
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Mit dem Programm Esri ArcGIS  ist es möglich, die NUTS 3 Regionen und die Ländergrenzen 
in Karten darzustellen. Deshalb wurden zwei digitale Karten, Urban clusters 2006  der Europä-
ischen Kommission und CORINE (Coordination of Information on the Environment) land cover 
der Europäischen Umweltagentur ausgewählt, in welchen u.a. auch die Bevölkerungsdichte 
dargestellt wird. Die Verwendung beider Karten war deshalb nötig, da es mit Urban Clusters 
2006 in einigen Fällen nicht möglich war, eindeutige Koordinaten zu bestimmen. Diese beiden 
Karten wurden anschließend in das Programm ArcGIS geladen, um so die Ländergrenzen so-
wie die NUTS 3 Regionen einzublenden. Für jede NUTS 3 Region wurden die Geokoordinaten 
nunmehr in jenem Bereich mit der höchsten Bevölkerungsdichte  gesetzt. 

Um nun die entsprechenden Distanzen auf österreichischem Territorium bestimmen zu können, 
wurden für die einzelnen Verkehrsbereiche – basierend auf den D-Tabellen von Eurostat – drei 
verschiedene Methoden gewählt, die folgend beschrieben werden: 

Inlandsverkehr 

Theoretisch wird eine Fahrt im Inlandsverkehr zur Gänze auf nationalem Territorium zurückge-
legt. Routen von Westösterreich nach Ostösterreich und vice versa führen jedoch häufig über 
das „Deutsche Eck“ durch Deutschland. Es war demzufolge erforderlich, diese Strecken zu 
identifizieren. Deshalb wurden innerhalb Österreichs drei verschiedene NUTS 3 Zonen definiert: 
Die östliche, die westliche und die zentrale Zone. In Abbildung 12 ist zur Veranschaulichung die 
östliche Zone blau, die westliche gelb und die zentrale weiß hinterlegt. Für alle Fahrten, die 
innerhalb einer Zone begannen und endeten, wie auch für Fahrten, die zu oder aus der zen-
tralen Zone führten, wurde der Prozentsatz für die Inlandstrecke auf 100 Prozent gesetzt, da 
diese Fahrten mit höchster Wahrscheinlichkeit zur Gänze innerhalb Österreichs zurückgelegt 
wurden. Jene Fahrten, die von der westlichen in die östliche Zone bzw. in die Gegenrichtung 
führten, wurden in Teilstrecken auf österreichischem und deutschem Territorium unterteilt. Dazu 
wurde die schnellste Route zwischen zwei NUTS 3 Regionen unter Verwendung des Rounting 
Web-Service von GISCO und unter Einbeziehung bestimmter Grenzübertritte für die westliche 
(Kiefersfelden, Vils und Hörbranz) sowie die östliche Zone (Suben, Braunau und Walserberg) 
ermittelt. Anschließend wurden die Distanzen zwischen den repräsentativen Koordinaten der 
beiden NUTS 3 Regionen zu den entsprechenden Grenzübertritten berechnet und summiert. 
Auf diese Art wurden neun verschiedene Grenzübertrittpaare bestimmt und die dazwischen-
liegenden Entfernungen als die entsprechenden Auslandskilometer berechnet. Schließlich wur-
den die Gesamttonnenkilometer, die in Tabelle D 3.1 enthalten sind, in In- und Auslands-
tonnenkilometer zerlegt. 

Abbildung 13: Grenzübertritte für Fahrten über das deutsche Eck  
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Grenzüberschreitender Empfang und Versand 

Fahrten im grenzüberschreitenden Empfang und Versand haben jeweils eine NUTS 3 Region in 
Österreich und im Ausland sowie zumindest einen österreichischen Grenzübertritt. Um für diese 
Verkehrsbereiche die Inlandstransportleistung zu schätzen, war es erforderlich, die 
Gesamttransportleistung in einen Inlands- und einen Auslandsanteil zu unterteilen. Als Kriterium 
bei der Routenwahl wurde wieder die zeitlich schnellste Route gewählt. 

Ein wesentliches Element zur Bestimmung der Inlandskilometer ist der Grenzübertritt. In Öster-
reich gibt es 140 mögliche Grenzübertritte, von denen jedoch nur jene 21 im Modell berücksich-
tigt wurden, die am wahrscheinlichsten von den schweren Güterkraftfahrzeugen benutzt wer-
den.  

In einem nächsten Schritt wurde eine NUTS 3 Matrix erstellt, die alle möglichen Kombinationen 
zwischen den 35 österreichischen und den 1.259 ausländischen NUTS 3 Regionen beinhaltet. 
Für Länder außerhalb der EU, für welche keine NUTS 3 Regionen vorhanden sind, wurden ent-
sprechende repräsentative Koordinaten gesetzt und diese ebenfalls mit den österreichischen 
NUTS 3 Regionen verbunden. Jede dieser so entstandenen Kombinationen wurde mit den 21 
Grenzübertritten gekoppelt, d.h. es waren 21 Distanzkalkulationen für jede einzelne Regions-
kombination mit dem GISCO Routing Web-Service durchzuführen. Aus den insgesamt 1,4 Milli-
onen berechneten möglichen Routen wurde für jede NUTS 3 Kombination die zeitlich schnellste 
Route gewählt und in einen Inlands- (NUTS 3 Region Inland bis zum Grenzübertritt) und Aus-
landsanteil (Grenzübertritt bis NUTS 3 Region Ausland) zerlegt. Auf dieser Basis wurde dann 
die Inlandstransportleistung aus der Gesamttransportleistung ermittelt.  

Transitverkehr 

Daten für den Transitverkehr durch Österreich sind in der Tabelle D5 enthalten18. Die Informa-
tionen umfassen die Herkunfts- und Zielregionen im Ausland auf NUTS 3 Ebene und die Tat-
sache, dass Österreich transitiert wurde. Es liegen jedoch keine näheren Angaben vor, welche 
konkrete Route durch Österreich gewählt wurde. Zudem liegen keinerlei Informationen zur 
Transportleistung vor, weshalb die Vorgehensweise, die beim Inlandsverkehr bzw. beim grenz-
überschreitenden Empfang und Versand gewählt wurde, nicht in Frage kam. Beim Transitver-
kehr mussten zusätzlich die innerhalb Österreichs zurückgelegten Kilometer mit dem GISCO 
Routing Web-Service geschätzt werden. Diese Kilometer wurden anschließend mit Werten zum 
Transportaufkommen jeder einzelnen NUTS 3 Kombination der Tabelle D5 multipliziert, um die 
Transportleistung der Inlandsstrecke zu erhalten.  

Um nun die Inlandskilometer der jeweils schnellsten Route zwischen den repräsentativen Koor-
dinaten jedes NUTS 3 Paares zu schätzen, mussten die wahrscheinlichsten Grenzübertritte für 
alle möglichen Ein- und Ausladeländer festgelegt werden, da eine Berechnung mit allen mög-
lichen Kombinationen hinsichtlich des IT-Rechenaufwandes zu zeitintensiv gewesen wäre. Die 
festgelegten Grenzübertritte wurden aus jenen 21, die bereits für den grenzüberschreitenden 
Empfang und Versand herangezogen wurden, gewählt. Im nächsten Schritt wurde für jede 
NUTS 3 Kombination wieder die schnellste Route berechnet. Mit dieser Methode wurden für 
etwa 28.300 NUTS 3 Kombinationen mehr als 782.500 Routen im Transit berechnet. Basierend 
auf diesen Ergebnissen wurden die entsprechenden Inlandskilometer für jede NUTS 3 Kombi-
nation eingesetzt. Diese Kilometer wurden aus der nationalen Distanzmatrix, die für die Erstel-
lung der österreichischen Erhebung verwendet wird (siehe Kapitel 2.2.6.1 „Aufbau und Wartung 
der Distanzmatrix zur Bestimmung der gefahrenen Kilometer“), gezogen. Schließlich wurden die 
Werte mit den in Tabelle D5 ausgewiesenen Tonnen für jede NUTS 3 Kombination multipliziert, 
um die Inlandstransportleistung ausländischer Fahrzeuge im Transit durch Österreich zu 
berechnen.  

Die Berechnung der Inlandtransportleistung auf Basis der konsolidierten europäischen Stra-
ßengüterverkehrsstatistik erfolgt mittels des vorgestellten Models seit dem Berichtsjahr 2012 . 
Eine detaillierte Beschreibung des Modells wurden in einem Artikel von Karner T., Weninger B. 
und Scharl S. „Estimation of the inland transport performance from the consolidated European 
road freight transport data“ im Austrian Journal of Statistics, Vol 43, No. 1, veröffentlicht.  
                                                
18 Zur Qualität der Daten des Transitverkehrs siehe auch Kapitel 3.2.2.4 „Messfehler (Erfassungsfehler)“. 
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2.3.4 Mautdaten als ergänzende Datenquelle für die Straßengüterverkehrsstatistik 

Die in diesem Kapitel vorgestellten Inhalte können in einer ausführlichen Darstellung in den 
Artikeln „Using Toll Data to Improve the Quality of Road Freight Transport Statistics (RFTS) on 
Austrian Roads“ von Fleck, S., Schuster, S., Karner, T. und Weninger B., im Austrian Journal of 
Statistics, 2020, Vol 49, No.5 bzw. „Mautdaten als ergänzende Datenquelle für die Straßen-
güterverkehrsstatistik“ von Karner, T., Schuster, S. und Weninger, B. in den Statistischen Nach-
richten, Heft 4, 2020 nachgelesen werden. 

2.3.4.1 Bemautung des höherrangigen Straßennetzes i n Österreich durch die 
ASFINAG 

Seit 1997 erhebt die ASFINAG auf dem höherrangigen Straßennetz in Österreich  von in- und 
ausländischen Fahrzeugen mit mehr als 3,5 Tonnen höchstzulässigem Gesamtgewicht eine 
kilometerbasierte Maut. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Lastkraftwagen, Zugma-
schinen, Busse sowie schwere Wohnmobile.  

Die entfernungsabhängige Maut  wird über ein vollelektronisches Mautsystem erhoben. Zu 
diesem Zweck wird das mautpflichtige Straßennetz in Mautabschnitte unterteilt und die Maut 
wird für jeden einzelnen Abschnitt separat von einem autorisierten und dauerhaft angebrachten 
Fahrzeuggerät (GO-Box oder Split GO-Box ) erhoben (siehe Abbildung 14). Ein solcher Maut-
abschnitt reicht von einer Autobahnausfahrt zur nächsten, wobei normalerweise kein Punkt da-
zwischen liegt, an dem das Fahrzeug die Autobahn verlassen könnte. Jedes Mal, wenn ein 
Fahrzeug eine Mautstelle - eine Stahlkonstruktion über der Fahrbahn mit installierter Antenne - 
passiert, kommuniziert die Fahrzeuggerät mit der Antenne und leitet die Mauteinhebung ein. 
Eine ausführliche Beschreibung des Mautsystems und seiner Vorschriften finden Sie in der 
Mautordnung für die Autobahnen und Schnellstraßen Österreichs19. 

Abbildung 14: Mautpflichtige Straßensegmente mit AS FINAG-Mautstellen in Österreich 
und ihre Verbindungsstrecken  

 

Seit 2016 stellt die ASFINAG Statistik Austria Datensätze zu allen Fahrzeugen (außer Bussen) 
zur Verfügung, für die auf österreichischen Autobahnen und Schnellstraßen Maut erhoben wird. 
Bei der Erstellung dieses Datensatzes wurden zusätzlich jene nichtmautpflichtigen Strecken 
miteinbezogen, die zwei mautpflichtige Straßen miteinander verbinden. Diese Verbindung-
strecken  sind das kleine Deutsche Eck zwischen Walserberg und Kiefersfelden, die Strecke 
von Judenburg nach St. Veit an der Glan bzw. St. Michael im Lungau und die Strecke von 

                                                
19 https://www.asfinag.at/maut-vignette/mautordnung/ 
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Liezen nach Altenmarkt im Pongau. Der Datensatz eines jeden Jahres wurde dabei anonymi-
siert und tageweise aggregiert und enthält nur Daten, die aufgrund der Mauterhebung bekannt 
sind:  

·  Zulassungsland des Fahrzeugs 
·  Fahrzeugkilometer 
·  Anzahl der Achsen des Fahrzeugs (einschließlich Anhänger) 
·  Euro-Emissionsklasse  

2.3.4.2 Verwendung der Fahrzeugkilometer aus den Da tensätzen der ASFINAG 

Nachdem es in einem ersten, recht aufwendigen Ansatz nicht gelungen war, Fahrten gemäß 
den Definitionen der Straßengüterverkehrserhebungen aus den Mautdaten abzuleiten, wurden 
in einem nächsten Schritt die durch die Maut erhobenen Fahrzeugkilometer zur Qualitätsver-
besserung der Ergebnisse der Straßengüterverkehrserhebung herangezogen. Da diese Fahr-
zeugkilometer die Grundlage für die Abrechnung der Mautgebühren  der einzelnen Lkw dar-
stellen, kann davon ausgegangen werden, dass die Qualität dieser Daten sehr hoch ist. 

Bei einem direkten Vergleich zeigte sich, dass die in den ASFINAG-Daten enthaltenen Fahr-
zeugkilometer durchschnittlich – d.h. für die Jahre 2015 bis 2017 – um rund 18% über jenen der 
konsolidierten Europäischen Straßengüterverkehrsstatistik lagen. In Abbildung 15 ist dies bei-
spielhaft für das Jahr 2015 dargestellt. 

Abbildung 15: Fahrzeugkilometer auf dem höherrangig en Straßennetz 2015 in Österreich 
– ASFINAG vs. D-Tabellen 

 

Generell zeigte sich, dass die Unterschiede der Fahrzeugkilometer für Österreich vernach-
lässigbar sind, d.h. D-Tabellen und ASFINAG-Daten weisen annähernd gleiche Werte auf. Dies 
mag darin begründet sein, dass aufgrund der nationalen Erhebung sehr viele Daten zu den 
österreichischen LKW vorhanden sind und die Abschätzung daher genauer ist. 

Weiters ist in Abbildung 15 ersichtlich, dass die Unterschiede bei den Fahrzeugkilometern der 
ausländischen Fahrzeuge je nach Datenquelle stark variierten. Während sie bei einigen Län-
dern (z.B. Polen, Slowenien, Slowakei oder Deutschland) gut zusammenpassten, waren die 
Unterschiede bei anderen Ländern (z.B. Ungarn, Rumänien, Tschechien oder Bulgarien) grö-
ßer. Es zeigte sich außerdem, dass die Abweichung der ASFINAG-Daten von den D-Tabellen 
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für alle drei analysierten Jahre (2015-2017) einem länderspezifischen Muster folgte. Dies impli-
ziert, dass die Unterschiede in Bezug auf die Berichtsländer systematisch waren. 

Eine Analyse der Unterschiede zwischen den beiden Datenquellen zeigte, dass diese zum gro-
ßen Teil erklärbar sind. Es fehlen z.B. in der europäischen Straßengüterverkehrsstatistik die 
Drittstaaten , die Erhebungen der einzelnen Mitgliedstaaten basieren auf teilweise unter-
schiedlichen Grundgesamtheiten , einzelne Mitgliedstaaten erheben keine Leerfahrten , usw. 

2.3.4.3 Entwicklung einer Methode zur Gewichtung von  Transportaufkommen und 
Transportleistung 

Um auf Grundlage der Fahrzeugkilometer aus den ASFINAG-Daten eine Methode zur Gewich-
tung des Transportaufkommens und der Transportleistung ableiten zu können, war folgende 
Annahme notwendig: 

·  Fahrten von ausländischen Fahrzeugen gehen überwiegend über lange Strecken  und 
haben in den meisten Fällen nur einen Be- bzw. Entladevorgang . Der größte Teil der 
Fahrt wird zudem auf dem höherrangigen Straßennetz  durchgeführt. Dies impliziert, 
dass sich die Fahrzeugkilometer der ASFINAG-Daten direkt proportional auf die Anzahl 
der Fahrten und auf das Transportaufkommen bzw. auf die Transportleistung der D-
Tabellen umlegen lassen. 

Diese Annahme wurde durch eine genauere Analyse der D-Tabellen bestätigt: Etwa 91% aller 
Fahrzeugkilometer ausländischer Fahrzeuge entfielen auf das höherrangige Straßennetz.  

Analysen der nationalen Straßengüterverkehrsdaten ergaben außerdem, dass Fahrten mit 
mehreren Teilbeladungen bzw. -entladungen fast ausschließlich im Inlandsverkehr stattfanden. 
Gemäß den D-Tabellen waren ausländische Fahrzeuge auf österreichischem Hoheitsgebiet 
aber überwiegend im grenzüberschreitenden Verkehr eingesetzt. Fahrten mit mehreren Be- und 
Entladevorgängen spielten daher nur eine untergeordnete Rolle und konnten bei der Erstellung 
von Gewichtungsfaktoren vernachlässigt werden. 

Imputation von Leerfahrten 

Vor der Berechnung der Gewichtungsfaktoren muss der Umgang mit Leerfahrten festgelegt 
werden. Wie bereits erläutert, enthalten die D-Tabellen nicht für alle Länder Daten zu 
Leerfahrten, während in den ASFINAG-Daten nicht zwischen beladenen und Leerfahrten unter-
schieden werden kann. Um die ASFINAG-Daten mit den D-Tabellen vergleichbar zu machen, 
ist ein Schätzer für den Anteil „leerer“ Kilometer (von einem unbeladenen Fahrzeug zurückge-
legte Kilometer) an den gesamten Fahrzeugkilometern erforderlich.  

Nach ausführlicher Evaluierung der D-Tabellen und der Daten der österreichischen Straßen-
güterverkehrserhebung wurde der Median des Leerkilometeranteils von Empfang, Versand und 
Transit, welcher 11% betrug, für die Jahre 2015-2017 als unterer Schwellenwert für Leerfahrten 
gewählt. 

Berechnung der Gewichtungsfaktoren 

Der Gewichtungsfaktor "#	$$ %&'(  wird für jeden Mitgliedstaat und für jedes Jahr berechnet. Er 
ergibt sich aus der Division der Fahrzeugkilometer laut ASFINAG-Datensatz durch die – bereits 
um die Leerfahrten korrigierten – Fahrzeugkilometer der D-Tabellen: 

"#	$$ %&' ( �
)�� *+,-.*/%0+(

)�� �12�3���%0+(
 

Diese Faktoren können gemäß der obigen Annahme unmittelbar zur Gewichtung des Trans-
portaufkommens und der Transportleistung der D-Tabellen verwendet werden. Die Faktoren 
sind für die einzelnen Mitgliedstaaten über die Jahre relativ stabil und sind in der Regel größer 
als 1. Für Italien, Tschechien oder Ungarn ergaben sich dabei relativ hohe Gewichtungs-
faktoren, während für andere Länder (z.B. Slowenien, Slowakei, Kroatien oder Deutschland) die 
beiden Datenquellen recht gut übereinstimmten. Interessant ist, dass einzig die D-Tabellen 
Daten aus Polen höhere Fahrzeugkilometer ausweisen als die ASFINAG-Daten und hier eine 
entsprechende negative Gewichtung vorzunehmen war. 
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Imputation des Transportaufkommens und der Transpor tleistung von Drittstaaten  

Da die ASFINAG-Datensätze auch Fahrzeugkilometer für Fahrzeuge aus Drittstaaten enthalten, 
entwickelte Statistik Austria eine Vorgehensweise, um das Transportaufkommen und die 
Transportleistung für diese Länder berechnen zu können. Hierzu wurde als weitere Datenquelle 
die Cross Alpine Freight Transport Study (CAFT) , die sich mit dem alpenquerenden Stra-
ßengüterverkehr beschäftigt, herangezogen. Diese Studie, die in Form einer Stichprobener-
hebung alle fünf Jahre durchgeführt wird, enthält unter anderem auch Informationen über die 
Beladung von LKW aus Drittstaaten. Laut dieser Studie sind LKW, die auf langen Strecken 
unterwegs sind und die Österreich transitieren, zumeist voll beladen. Aus diesen Informationen 
lässt sich ein durchschnittliches Ladungsgewicht pro LKW berechnen, das sowohl beladene 
Fahrten als auch Leerfahrten berücksichtigt. 

Dieses durchschnittliche Ladungsgewicht wird mit den Fahrzeugkilometern der ASFINAG-Daten 
multipliziert und ergibt so die Transportleistung. 

�� � � 45*,2 � )�� *+,-.*/  

Um auf die Anzahl der Fahrten zu kommen, werden die Fahrzeugkilometer der ASFINAG-Daten 
durch die durchschnittliche Fahrtlänge aus den Daten der D-Tabellen dividiert. Die Fahrzeuge 
aus Österreich werden dabei nicht berücksichtigt, da deren Fahrtlängen aufgrund des hohen 
Inlandsverkehrsanteils nur sehr kurz sind. 
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Zur Berechnung des Transportaufkommens wird die Anzahl der Fahrten mit dem durchschnitt-
lichen Ladungsgewicht gemäß CAFT multipliziert. 

� � ��� 6������" 6���� � � 45*,2  

Die anteilsmäßige Zuordnung der Drittstaaten zu den Verkehrsbereichen wurde ebenfalls aus 
der CAFT-Erhebung übernommen. 

2.3.4.4 Veröffentlichung der gewichteten Ergebnisse  bei Statistik Austria 

Gewichtung einzelner Merkmale  

Die Merkmale „Zulassungsland“, „Verkehrsbereich“, „Einladeland“, „Ausladeland“ sowie „Fahr-
zeugtyp“ und „Alter des LKW/Zugfahrzeuges“ sind wie bisher in STATcube verfügbar und wur-
den entsprechend gewichtet.  

Hinsichtlich der Länderauswahl bei „Zulassungsland“, „Einladeland“ und „Ausladeland“ wurden 
regionale begründete Aggregationen vorgenommen, da die Anzahl der zugrundeliegenden 
Fahrten auf deren Basis die Hochrechnung erfolgte auch schon bisher teilweise sehr gering 
war. Die für das Verkehrsgeschehen in Österreich wichtigsten Länder werden auch weiterhin 
einzeln abrufbar sein; zusammengefasst wurden: „Bulgarien und Rumänien“, „Estland, Lettland 
und Litauen“, „Frankreich, Spanien und Portugal“, „Griechenland und Zypern“, „Norwegen, 
Schweden, Finnland und Dänemark“, „Schweiz und Liechtenstein“ sowie „Vereinigtes König-
reich, Irland und Benelux-Länder“. 

Für die Drittstaaten wurde keine weitere Unterteilung vorgenommen. 

Die Merkmale „Güterart nach NST 2007“ und „Entfernungsstufen“ finden sich nicht in 
STATcube. Die gewichteten Ergebnisse dieser beiden Merkmale werden aber in der Publikation 
„Verkehrsstatistik“ und in den Internettabellen veröffentlicht. 

Umgang mit bereits veröffentlichten Ergebnissen 

Hinsichtlich der konsolidierten Europäischen Straßengütererhebung liegen Statistik Austria 
Ergebnisse bis ins Berichtsjahr 2009 vor, die in dem STATcube-Würfel „Güterverkehr auf Öster-
reichs Straßen“ veröffentlicht sind und den Datennutzerinnen und –nutzern unentgeltlich zur 
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Verfügung stehen. Um die Veröffentlichung der gewichteten Ergebnisse möglichst transparent 
zu gestalten, erfolgt diese in folgender Weise: 

·  2009 bis 2014:  Da für diesen Zeitraum noch keine Mautdaten verfügbar sind, können 
die Ergebnisse für diese Zeitperiode nicht gewichtet werden. Da sie jedoch neben 
STATcube auch in anderen Publikationsschienen bereits veröffentlicht sind, werden die-
se Werte auch weiterhin abrufbar sein.  

·  2015 bis 2017:  Für diese drei Jahre werden zu Vergleichszwecken sowohl die bisher 
publizierten nicht gewichteten Werte als auch die gewichteten Werte veröffentlicht. 

·  Ab 2018: Ab dem Berichtsjahr 2018 werden nur mehr die mit den Mautdaten gewichte-
ten Ergebnisse publiziert. 

2.4 Publikation (Zugänglichkeit) 

2.4.1 Schnellschätzer  

2.4.1.1 Nationale Straßengüterverkehrserhebung 

Mit der Veröffentlichung der Schnellschätzer für die nationale Straßengüterverkehrserhebung 
soll eine rasche Verfügbarkeit der wichtigsten Eckzahlen geboten werden. Diese Werte werden 
jeweils ein Monat nach Berichtszeitraum in Tabellenform sowie in grafischer Darstellung auf der 
Homepage der Statistik Austria veröffentlicht.  

2.4.2 Vorläufige Ergebnisse 

2.4.2.1 Nationale Straßengüterverkehrserhebung 

Unterjährige Daten werden quartalsweise fünf Monate nach Berichtszeitraum an das Statisti-
sche Amt der Europäischen Gemeinschaft (Eurostat) in Form von Einzeldatensätzen ohne 
Namen, Anschrift und Kennzeichen übermittelt.  

Diese vorläufigen Quartalsergebnisse werden in der Datenbank STATcube und in Tabellenform 
auf der Homepage der Statistik Austria veröffentlicht.  

2.4.2.2 Konsolidierte europäische Straßengüterverke hrsstatistik 

Es werden keine vorläufigen Ergebnisse der konsolidierten europäischen Straßengüterver-
kehrsstatistik veröffentlicht. 

2.4.3 Endgültige Ergebnisse 

2.4.3.1 Nationale Straßengüterverkehrserhebung 

Fünf Monate (150 Tage) nach dem Berichtsjahr stehen die endgültigen Jahres- und auch 
Quartalsergebnisse zur Verfügung.  

Die endgültigen Ergebnisse werden in Form einer Pressemitteilung, in der Datenbank 
STATcube und in Tabellenform auf der Homepage der Statistik Austria veröffentlicht.  

2.4.3.2 Konsolidierte europäische Straßengüterverke hrsstatistik 

Die Datensätze der konsolidierten Europäischen Straßengüterverkehrsstatistik werden für ein 
Berichtsjahr im Normalfall acht Monate nach dem Berichtsjahr von Eurostat an die Mitglied-
staaten übermittelt.  

Nach internen Analysen stehen zehn Monate nach dem Berichtsjahr die endgültigen Ergeb-
nisse zur Verfügung und werden mittels Pressemitteilung, in der Datenbank STATcube und in 
Tabellenform auf der Homepage der Statistik Austria veröffentlicht. 
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2.4.4 Revisionen 

2.4.4.1 Nationale Straßengüterverkehrserhebung 

Unterjährige Ergebnisse, welche in den bereits genannten Publikationsmedien veröffentlicht 
werden, sind solange als vorläufig zu betrachten, bis die Ergebnisse für ein komplettes 
Berichtsjahr  verfügbar sind. Wenn dies der Fall ist, werden die vorläufigen Quartalswerte 
durch endgültige ersetzt (die Abweichungen zwischen vorläufigen und endgültigen Ergebnissen 
lagen im Berichtsjahr 2019 beim Transportaufkommen zwischen -0,05% und +0,15% und bei 
der Transportleistung innerhalb und außerhalb des Bundesgebietes zwischen +0,04% und 
+0,85%) und entsprechende Revisionen an Eurostat gemeldet. Auch in der Datenbank 
STATcube werden vorläufige durch endgültige Quartalsdaten ersetzt. Im Regelfall liegen not-
wendige Revisionen an verspätet eingelangten Meldungen, welche im Nachhinein eingearbeitet 
werden.  

2.4.4.2 Konsolidierte europäische Straßengüterverke hrsstatistik 

Bei den im August von Eurostat übermittelten Datensätzen der konsolidierten Europäischen 
Straßengüterverkehrsstatistik handelt es sich strenggenommen um vorläufige Ergebnisse. Die 
von Eurostat bis zu einem Jahr später nachgereichten Revisionen führen jedoch nur zu margi-
nalen Änderungen. Aus diesem Grund können die vorläufigen Ergebnisse als endgültig be-
trachtet werden.  

Gleichzeitig mit der Veröffentlichung der aktuellen Ergebnisse eines Berichtsjahres werden 
auch die revidierten Daten des Vorjahres publiziert. 

2.4.5 Publikationsmedien 

Die Daten über den Güterverkehr auf Österreichs Straßen werden in verschiedenen Medien 
und in unterschiedlichem Umfang publiziert. Diese Publikationen werden im Folgenden kurz 
beschrieben. 

Pressemitteilung 
Die aktuellen Ergebnisse eines Erhebungsjahres werden in Form von Pressemitteilungen ver-
öffentlicht. Zeitgleich erfolgt die Übermittlung an das Bundesministerium für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) und an die Austria Presse-
agentur (APA). Ebenso werden die Daten im Internet veröffentlicht. Aktuelle und vorangegan-
gene Pressemitteilungen sind auf der Homepage der Statistik Austria unter „Presseinformation“ 
abrufbar. 

Statistisches Amt der Europäischen Union (Eurostat) 
Nach den Vorgaben der internationalen Rechtsgrundlagen, welche die Erfassung des Güter-
kraftverkehrs sowie die technischen Modalitäten für die Übermittlung der Ergebnisse an die 
Europäische Union regeln, sind die Daten eines Vierteljahres fünf Monate nach Ende des 
Berichtszeitraums sowie deren Revision fünf Monate nach Ende des Berichtsjahres an Eurostat 
zu übermitteln. Die derzeitige Versendung erfolgt auf elektronischem Weg unter Benutzung des 
Datenübertragungssystems eDAMIS. Die Informationen werden in die Datenbank von Eurostat 
importiert und nationalen und internationalen Nutzerinnen und Nutzern in aufbereiteter Form zur 
Verfügung gestellt.  

Homepage der Statistik Austria  
Die Hauptergebnisse werden auf der Website der Statistik Austria in detaillierterer Form unent-
geltlich zur Verfügung gestellt. 

Datenbank STATcube 
Die Daten stehen ab dem Jahr 1995 – zum größten Teil kostenlos – zur Verfügung und werden 
nach Vorliegen der Quartalsdaten aktualisiert.  
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Open.data 
Ergebnisse der Straßengüterverkehrsstatistik sind gemäß den Open-Data-Prinzipien in maschi-
nenlesbarer Form frei auf dem Portal der Statistik Austria verfügbar. 

Statistisches Jahrbuch Österreichs 
Ergebnisse, die u.a. den Verkehrsträger Straße betreffen, werden im Kapitel 29 des Statisti-
schen Jahrbuchs Österreichs in einer größeren Anzahl von Tabellen ausgewiesen. 

Publikation „Verkehrsstatistik“ 
In der jährlichen Gesamtpublikation aller wichtigen Verkehrsträger werden Strukturdaten und 
Verkehrsleistungsdaten des Straßengüterverkehrs ausgewiesen. 

Statistische Nachrichten 
Die Statistischen Nachrichten erscheinen monatlich. Grundlegende Änderungen in der Statistik 
des Straßengüterverkehrs (wie z.B. Kilometerberechnungen aufgrund einer neuen Distanz-
matrix, Schnellschätzern, Änderungen bei der Stichprobenziehung, Mautdaten als ergänzende 
Datenquelle) werden in ausführlichen Artikeln beschrieben und in Form von Tabellen und Grafi-
ken dargestellt. 

Statistische Übersichten 
Den Statistischen Übersichten, die als downloadbare PDF-Dateien auf der Homepage der 
Statistik Austria zur Verfügung gestellt werden, können u.a. Verkehrsleistungsdaten wie Trans-
portaufkommen und Transportleistung nach Verkehrsbereichen entnommen werden. 

Internationale Publikationen 
Im Rahmen des von Eurostat, UNECE (United Nations Economic Commission for Europe), 
CEMT (Conférence Européenne des Ministres des Transports) und anderen internationalen 
Organisationen verwendeten gemeinsamen Fragebogens werden die Ergebnisse der Statis-
tiken aller wichtigen Verkehrsträger gesammelt und unter „Statistics Explained“ veröffentlicht. 

2.4.6 Behandlung vertraulicher Daten 

Die Geheimhaltungsbestimmungen für Daten, geregelt in §19 (2) und (3) des Bundesstatistik-
gesetzes 2000 idgF, werden strikt eingehalten.  

Des Weiteren erfüllt Statistik Austria die gesetzlichen Vorgaben der §15 und §17 des Bundes-
statistikgesetzes 2000 sowie des Straßen- und Schienenverkehrsstatistikgesetzes §4. 

Die Informationen, die der Statistik Austria aufgrund der einzelnen Meldungen zur Kenntnis ge-
langen, werden streng vertraulich behandelt und finden ausschließlich für Zwecke der amtlichen 
Statistik Verwendung. Fahrzeughalterinnen- bzw. Fahrzeughalter- und fahrzeugbezogene 
Bezeichnungen und Aussagen werden von den Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern zur 
Überprüfung der Vollständigkeit und Vollzähligkeit (siehe Kapitel 2.2.7 „Sonstige qualitäts-
sichernde Maßnahmen“) der Meldung benötigt. Informationen über die Arbeitsstätten (z.B. 
Rechtsform, Anschrift) dienen zur Neuaufnahme, Inaktivierung oder Änderung im URS. 

Nach der Aufarbeitung und der Hochrechnung werden die Daten in Form von Einzeldaten-
sätzen, die keinerlei Rückschluss auf den Namen und die Adresse der Fahrzeughalterin bzw. 
des Fahrzeughalters oder das Kennzeichen des Fahrzeugs zulassen, an Eurostat übermittelt. 
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3. Qualität 

3.1 Relevanz  

Die nationale Straßengüterverkehrsstatistik ist für politische Entscheidungsprozesse im Rah-
men der Entwicklung und Förderung von Verkehrsprojekten von Interesse. Mit Einschränkun-
gen kann sie auch für verkehrswissenschaftliche Modellierungen für Zwecke der Verkehrs-
planung herangezogen werden. 

Außerdem können mittels der nationalen Straßengüterverkehrserhebung, welche die Trans-
porte von in Österreich registrierten Güterkraftfahrzeugen umfasst, auch detaillierte Aussagen 
über die Verkehrsleistungen der nationalen Transportwirtschaft und deren Entwicklung gemacht 
werden. 

Die konsolidierte europäische Straßengüterverkehrsstatistik gibt darüber hinaus Auskunft über 
die Verkehrsleistungen, die von in- und ausländischen Güterkraftfahrzeugen auf dem österrei-
chischen Straßennetz erbracht werden. Sie liefert damit wesentliche Basis- und Eckdaten über 
die Mengengerüste, die auf der Straße transportiert werden. Eine regionale Gliederung ist dabei 
bis auf Ebene der NUTS 3 Regionen möglich.  

Diese Statistik ist damit ein wesentlicher Baustein für die Erstellung des Modal Split der für den 
Güterverkehr relevanten Verkehrsträger Straße, Schiene, Wasserstraße, Luft und Rohrleitun-
gen. 

Auf internationaler Ebene liefert die Straßengüterverkehrsstatistik zudem wesentliche Basis-
daten für die Evaluierung der Ziele, die im Weißbuch Verkehr „Fahrplan zu einem einheitlichen 
europäischen Verkehrsraum – Hin zu einem wettbewerbsorientierten und ressourcenschonen-
den Verkehrssystem“ der Europäischen Kommission vorgegeben werden. So sollen z.B. bis ins 
Jahr 2030 Transporte im Straßengüterverkehr mit Strecken über 300 km zu 30% auf die Ver-
kehrsträger Schiene oder Schiff verlagert werden. Bis zum Jahr 2050 soll dieser Anteil dann auf 
bis zu 50% gesteigert werden. 

3.2 Genauigkeit  

Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 70/2012 legt die Genauigkeit der Ergebnisse der Statistik des 
Straßengüterverkehrs wie folgt fest: 

„Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre Verfahren zur Erhebung und Aufbereitung der sta-
tistischen Informationen unter gleichzeitiger Berücksichtigung der strukturellen Merkmale des 
Kraftverkehrs in den Mitgliedstaaten so ausgelegt sind, dass die gemäß dieser Verordnung 
übermittelten statistischen Ergebnisse hinreichend genau sind, damit die Kommission über ver-
gleichbare, zuverlässige, aufeinander abgestimmte, regelmäßige und vollständige statistische 
Informationen verfügen kann.  

Für die Zwecke von Absatz 1 erlässt die Kommission auf dem Wege von Durchführungsrechts-
akten detaillierte technische Vorschriften bezüglich der Genauigkeit der erforderlichen statis-
tischen Informationen. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 9 Absatz 2 
genannten Prüfverfahren erlassen“. Der letztgenannte Artikel regelt das entsprechende Aus-
schussverfahren. 

Artikel 7 der Verordnung bestimmt: 

„Die Mitgliedstaaten übermitteln Eurostat jährlich Informationen über die Größe der Stichpro-
ben, über die Nichtbeantwortungsrate und, mit Hilfe von Standardabweichungen oder Zuver-
lässigkeitsintervallen, über die Zuverlässigkeit der wichtigsten statistischen Ergebnisse“. 
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Die Verordnung (EG) Nr. 642/200420 vom 6. April 2004 über die Genauigkeitsanforderungen für 
die nach der Verordnung (EG) Nr. 1172/98 des Rates über die statistische Erfassung des 
Güterkraftverkehrs erhobenen Daten legt die prozentuale Standardabweichung fest: 

„Für Mitgliedstaaten, die bei der Datenerhebung Stichprobenverfahren verwenden, beträgt die 
prozentuale Standardabweichung (Zuverlässigkeitsintervall 95%) der jährlichen Daten zu den 
beförderten Tonnen, den geleisteten Tonnenkilometern und der Gesamtzahl der als Lastfahrten 
zurückgelegten Kilometern für den gesamten Güterkraftverkehr und für den innerstaatlichen 
Güterkraftverkehr nicht mehr als ±5%.“ 

3.2.1 Stichprobenbedingte Effekte, Repräsentativitä t  

Stichprobenfehler 
Die Ergebnisse sind mit einem aus dem Stichprobencharakter der Erhebung resultierenden 
Zufallsfehler behaftet. Dieser kann durch eine entsprechende Fehlerformel für eine geschichtete 
Zufallsstichprobe näherungsweise berechnet werden. Die gemäß Verordnung (EG) Nr. 
642/2004, Artikel 2 (1) geforderten Grenzen für die Standardabweichung von ± 5% (bei 95% 
statistischer Sicherheit) wurden für die Berichtsjahre 2018 und 2019 eingehalten (siehe über-
blicksmäßig Tabelle 6). 

Tabelle 6: Stichprobenfehler  bei 95%-statistischer Sicherheit für beladenen Fahr ten, 
Transportaufkommen und Transportleistung 2018 und 2 019 (in Prozent) 

Nutzlastklasse Beladene Fahrten Tonnen Tonnenkilometer 

Berichtsjahr 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

1 ± 7,6 ± 7,7 ± 11,6 ±12,6 ±15,0 ±16,9 

2 ± 2,7 ± 3,1 ± 3,6 ±3,9 ±3,1 ±3,5 

3 ± 2,0 ± 2,4 ± 2,5  ±2,9 ±1,9 ±2,3 

Insgesamt ± 1,6 ± 1,9 ±2,0 ±2,3 ±1,6 ±2,0 

Q: Statistik Austria, Verkehrsstatistik. 

Tabelle 7 veranschaulicht die Bedeutung des Stichprobenfehlers für die Anzahl der beladenen 
Fahrten, der Tonnen und der Tonnenkilometer. Der Bereich des 95%-Konfidenzintervalls ent-
hält bei einer Anzahl unendlich vieler Stichproben gleichen Umfangs in 95% der Hochrechnun-
gen den wahren Parameter. Es ist zu erkennen, dass die Nutzlastklasse 1, die in Tabelle 6 den 
größten Stichprobenfehler im Vergleich zu den anderen Nutzlastklassen aufweist, hinsichtlich 
der Anzahl der beladenen Fahrten, der Tonnen und der Tonnenkilometer nur von geringer 
Bedeutung an der Gesamtanzahl ist. 
  

                                                
20 ABl. Nr. L 102 vom 7. April 2004, S. 26-31 



55 

Tabelle 7: 95%-Konfidenzintervall  für beladenen Fahrten, Transportaufkommen und 
Transportleistung 2018 und 2019 

2018 2019 

Nutzlast
-klasse 

Anzahl der 
beladenen Fahrten 

95%-statistische  
Sicherheit 

Anzahl der 
beladenen Fahrten 

95%-statistische  
Sicherheit 

1 2.104.864 
(�,

�,�
� �
�,���,��� ) �,
�
,���  

(1.789.802-
2.088.426) 

2 ��,���,����
(11.132.094-
11.749.908) ��,���,�	�  

(11.004.326-
11.708.421) 

3 ��,���,

��
(18.085.895-
18.824.095) �
,���,��
  

(18.758.885-
19.681.453) 

Gesamt �����������
(31.488.846-
32.512.874) ����	�����  

(31.897.858-
33.133.453) 

Nutzlast
-klasse Tonnen 

95%-statistische  
Sicherheit Tonnen 

95%-statistische  
Sicherheit 

1 ��,���,�
�  
(10.463.288-
13.209.309) ��,���,	�	  

(10.160.002-
13.089.431) 

2 ���,���,���  
(127.137.470-
136.633.214) ��	,���,
��  

(122.608.129-
132.559.674) 

3 ��
,�
�,�
�  
(243.353.654-
255.833.329) ���,
	
,	��  

(255.353.354-
270.606.181) 

Gesamt �
���	��	��  
(385.488.829-
401.181.435) ����	������  

(392.938.053-
411.438.719) 

Nutzlast
-klasse 1.000 tkm gesamt 

95%-statistische  
Sicherheit 1.000 tkm gesamt 

95%-statistische  
Sicherheit 

1 ���,�	��
(340.231- 
460.313) ���,
��  

(318.200- 
447.624) 

2 	,��
,���  
(6.908.820-
7.350.870) �,���,���  

(6.408.715-
6.873.596) 

3 ��,���,	��  
(17.886.331-
18.579.175) �
,�		,	�	  

19.029.749-
19.925.725) 

Gesamt ����������  
(25.350.664-
26.175.076) �����	����  

(25.971.768-
27.031.840) 

Q: Statistik Austria, Verkehrsstatistik. 

3.2.2 Nicht-stichprobenbedingte Effekte 

3.2.2.1 Qualität der verwendeten Datenquellen 

Die Statistik des Straßengüterverkehrs österreichischer Unternehmen ist eine primärstatistische 
Erhebung, die Datenquelle ist die Fahrzeughalterin bzw. der Fahrzeughalter. Fehlerhafte oder 
unvollständige Angaben über die Fahrten innerhalb der jeweiligen Berichtswochen werden 
durch die vermehrte Abgabe von elektronischen Meldungen verringert, da durch Warnungen 
und zwingend zu behebende Fehler viele bereits vor Übermittlung der Meldung an Statistik 
Austria abgefangen werden.  

Die fachlich versierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs bemühen sich, im 
persönlichen Kontakt mit den Meldepflichtigen diese dahingehend zu motivieren, eine qualitativ 
gute und zeitgerechte Meldung abzugeben. Die präzise Aufarbeitung über die Java-Applikation 
und die umfangreiche und eng strukturierte Plausibilität hilft bei der Beseitigung allfälliger Män-
gel. Durch Erfahrungswerte bzw. durch Rückfragen bei den Meldepflichtigen können unvoll-
ständige Meldungen entsprechend ergänzt bzw. allfällige Fehler korrigiert werden.  

Aufgrund dieser Maßnahmen kann davon ausgegangen werden, dass die fertigen Daten-
bestände eine gute Qualität aufweisen. 
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3.2.2.2 Abdeckung (Fehlklassifikationen, Unter-/Übe rerfassung) 

Der Auswahlrahmen der Erhebung basiert auf dem Unternehmensregister für Zwecke der 
Statistik (URS) bei Statistik Austria. Die Führung und laufende Wartung des URS ist durch das 
Bundesstatistikgesetz geregelt. Das Register bildet die Grundlage für eine große Zahl von wirt-
schaftsstatistischen Erhebungen. Die Aktualität des Registers wird durch regelmäßige Abglei-
che mit anderen externen administrativen Quellen, wie z.B. dem Steuerregister oder dem 
Hauptverband der Sozialversicherungsträger, gewährleistet. 

Auf Basis der vom Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs (VVO) monatlich an 
Statistik Austria übermittelten Fahrzeuganmeldungen werden die für die Straßengüterverkehrs-
statistik relevanten Güterkraftfahrzeuge den entsprechenden Arbeitsstätten im URS zugeord-
net. Damit trägt auch die Erhebung des Straßengüterverkehrs auch zu einer laufenden Aktuali-
sierung des URS bei, da eine der ersten Unternehmenstätigkeiten oft in der Anmeldung und 
dem Betrieb von Kraftfahrzeugen besteht. Dadurch weist der Anteil der Güterverkehr treibenden 
Unternehmen im URS zufriedenstellende Aktualität auf. 

Basierend auf diesen beiden Datenquellen kann von einer sehr guten Abdeckung für den Aus-
wahlrahmen der Erhebung ausgegangen werden.  

3.2.2.3 Antwortausfall (Unit-Nonresponse, Item-Nonr esponse) 

Unit-Nonresponse 
Diese Antwortausfälle beinhalten jene Meldungen, die trotz Mahnungen bzw. Strafverfahren 
verweigert wurden oder die so spät übermittelt wurden, dass sie in der Aufarbeitung nicht mehr 
berücksichtigt werden konnten. Es erfolgt keine Imputation, stattdessen werden fehlende Daten 
durch entsprechende Adaptierung des jeweiligen Hochrechnungsgewichts kompensiert. 

Tabelle 8 zeigt die Unit-Nonresponse-Raten für 2018 und 2019 in den einzelnen Nutzlast-
klassen. 

Tabelle 8: Unit-Nonresponse-Raten für Arbeitsstätte n und Fahrzeuge nach 
Nutzlastklassen 2018 und 2019 

Arbeitsstätte  

Jahr Nutzlastklasse 1 Nutzlastklasse 2 Nutzlastklasse 3 Insgesamt  

 absolut %� ) absolut %� ) absolut %� ) absolut  %	 ) 

2018 70 3.5 164 1,9 41 0,9 275 1,8 

2019 72 3.7 163 1,9 46 1,0 281 1,8 

Fahrzeuge  

Jahr Nutzlastklasse 1 Nutzlastklasse 2 Nutzlastklasse 3 Insgesamt  

 absolut %� ) Absolut %� ) absolut %� ) absolut  %� ) 

2018 70 3,5 188 1,7 93 0,7 351 1,4 

2019 72 3,6 183 1,7 123 0,9 378 1,5 

Q: Statistik Austria, Verkehrsstatistik. - 1) Die Prozentangaben beziehen sich auf die gezogenen Arbeitsstätten. 
- 2) Die Prozentangaben beziehen sich auf die Anzahl der für die Stichprobe ausgewählten Fahrzeuge: Kl.1: 
500; Kl.2: 2.500; Kl.3: 3.300; Insgesamt: 3.500 
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Item-Nonresponse 
Fehlende Angaben zu den Strukturdaten des Fahrzeuges  sind auszuschließen, da sie auf 
Basis vorhandener Informationen des URS oder durch vorhandene Angaben bei den Fahr-
zeuganmeldungen in den Meldemedien vorausgefüllt werden. Das betrifft folgende Merkmale: 

�  Nutzlast 

�  Höchstzulässiges Gesamtgewicht 

�  Fuhrgewerbe/Werkverkehr 

�  Jahr der Erstzulassung 

�  Anzahl der Radachsen 

Die Strukturdaten von Anhängern und Aufliegern  sind von den Meldepflichtigen bekanntzu-
geben. Fehlende Merkmale werden durch Heranziehen der internen Kfz-Datei, durch Anfragen 
beim Versicherungsverband oder durch Rückfragen bei Respondentinnen bzw. Respondenten 
ergänzt. Das sind Angaben zu: 

�  Nutzlast 

�  Höchstzulässiges Gesamtgewicht 

�  Anzahl der Radachsen 

Fehlende Angaben zur Verkehrsleistung  werden, soweit es aus Plausibilitätsgründen möglich 
ist, ergänzt. Durch die vermehrte Abgabe von elektronischen Meldungen werden unvollständige 
und falsche Angaben verringert, da durch Warnungen und zwingend zu behebende Fehler fal-
sche Meldungen eingegrenzt werden. 

3.2.2.4 Messfehler (Erfassungsfehler) 

Da die Erhebung zum Straßengüterverkehr in den einzelnen Mitgliedstaaten als Stichproben-
erhebung gemäß dem Nationalitätsprinzip erfolgt, kann die Qualität der Ergebnisse nicht unter 
Verwendung von Spiegelprüfungen evaluiert werden, sondern es müssen zusätzliche Daten-
quellen oder Erhebungen herangezogen werden.  

Seit dem Berichtsjahr 2018 – mit Rückrechnungen bis 2015 – verwendet Statistik Austria daher 
als ergänzende Datenquelle die von der ASFINAG für die Bemautung des höherrangigen Stra-
ßennetzes erhobenen Fahrzeugkilometer. Einerseits können damit die Ergebnisse der anderen 
Mitgliedstaaten gewichtet und andererseits die fehlenden Drittstaaten imputiert werden (Nähe-
res siehe Kapitel 2.3.4). 

Darüber hinaus bietet sich auch die alle fünf oder sechs Jahre durchgeführte CAFT (Cross-
Alpine Freight Transport)-Erhebung an. Dabei handelt es sich um eine Erhebung über den 
alpenüberschreitenden Straßengüterverkehr, die sich von der Struktur her allerdings massiv 
von jener gemäß Verordnung (EU) 70/2012 unterscheidet. Dennoch wurde seitens Eurostat ein 
Vergleich beider Erhebungen durchgeführt und die jeweiligen Ergebnisse hinsichtlich der 
Merkmale „Anzahl beladener Fahrten“, „Transportaufkommen“ und „Anzahl der Leerfahrten“ für 
die drei regionalen Verflechtungen „gesamter Alpenbogen“, „österreichische Grenzen zu 
Tschechien, Slowakei, Ungarn und Slowenien“ sowie den „Pyrenäen“ einander gegenüber-
gestellt. Die Definition dieser regionalen Verflechtungen ist in beiden Erhebungen bzw. den vor-
handenen Daten allerdings durchaus unterschiedlich.  

Insgesamt zeigte sich jedoch, dass für die Merkmale „Anzahl beladener Fahrten“ und „Trans-
portaufkommen“ bei hinreichend großer Anzahl von Fahrzeugen pro Mitgliedsstaat in der euro-
päischen Straßengüterverkehrserhebung recht passable Übereinstimmungen zwischen den 
beiden Erhebungen gefunden werden konnten. Hinsichtlich des Merkmals „Leerfahrten“ war die 
Anzahl der Fahrzeuge pro Mitgliedstaat Großteils zu gering, was durch eine nicht vollständige 
Erfassung dieser Fahrten in einigen Mitgliedstaaten zu erklären ist.  
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Laut des Berichts der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die Umset-
zung der Verordnung (EU) Nr. 70/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. 
Januar 2012 über die statistische Erfassung des Güterkraftverkehrs konnte zusammenfassend 
zwischen beiden Erhebungen – mit Ausnahme von Ausreißern mittlerer Größe, die wahrschein-
lich auf eine geringe Stichprobengröße zurückzuführen sind – eine zufriedenstellende Überein-
stimmung gefunden werden. Eurostat plant, diese Vergleiche auch zukünftig durchzuführen. 

Hinsichtlich der Erfassung des Transitverkehrs ist anzumerken, dass dieser in den Fragebögen 
zur Straßengüterverkehrserhebung über ein gesondertes Merkmal bzgl. transitierter Länder 
erfasst wird. In der österreichischen Straßengüterverkehrserhebung kommt – wie in Kapitel 
2.2.3 „Plausibilitätsprüfung, Prüfung der verwendeten Datenquellen“ beschrieben – eine um-
fangreiche Plausibilitätsprüfung zum Einsatz, die sicherstellt, dass die Liste der transitierten 
Länder ausgefüllt wird. Da nicht ersichtlich ist, wie bei den Erhebungen in anderen Mitglied-
staaten mit der Erfassung des Transitverkehres umgegangen wird, kann es hier möglicherweise 
zu einer Untererfassung kommen, die jedoch seit 2015 durch die Gewichtung mit den Maut-
daten ausgeglichen werden kann.  

Betreffend mögliche Fehlerfassungen kann die Qualität der nationalen Erhebung als sehr gut 
bezeichnet werden. Dies lässt sich auch darin erkennen, dass die Fahrzeugkilometer der 
ASFINAG sehr gut mit denen der nationalen Erhebung übereinstimmen und somit keine 
Gewichtung notwendig ist. Nicht überprüft werden kann jedoch, ob allfällige Überladungen von 
Güterkraftfahrzeugen tatsächlich von den Meldepflichtigen gemeldet werden. Da die Zuordnung 
zu den Warengruppen des NST 2007 – seit 2020 auf Basis eines alphabetischen Indexes – 
durch die ausfüllenden Personen selbst erfolgt, sind Zuordnungsfehler in Einzelfällen möglich. 
Allfällige kombinierte Verkehre mit der Bahn werden derzeit generell nicht erfasst.  

Um eine detaillierte Statistikmeldung zu vermeiden, werden in Einzelfällen Leermeldungen für 
einzelne Fahrzeuge oder für die komplette Berichtswoche abgegeben, obwohl zu meldende 
Fahrten stattgefunden haben. Um dies zu überprüfen, wird die Fahrzeughalterin bzw. der Fahr-
zeughalter befragt und die Kopie der Tachoscheibe bei Verwendung eines analogen Tacho-
graphen bzw. der entsprechende Ausdruck bei einem digitalen Tachographen eingefordert.  

In der Aufarbeitungsapplikation ist zudem der Vergleich zwischen den von Meldepflichtigen 
angegebenen gefahrenen Kilometern (km-Stand am Beginn und am Ende der Berichtswoche) 
und den von Statistik Austria berechneten kumulierten Kilometern aller Fahrten eines Fahr-
zeuges in einer Berichtswoche sofort bei der Datenerfassung möglich. Bei einer Abweichung 
von mehr als +/-30% wird mittels Warnung auf die Differenz hingewiesen und die Sachbearbei-
terinnen und Sachbearbeiter werden aufgefordert, solche Fälle zu klären und falls notwendig 
die Kilometer manuell anzupassen.  

3.2.2.5 Aufarbeitungsfehler 

Es wird versucht, Aufarbeitungsfehler durch eine entsprechende Gestaltung der Plausibilitäts-
programme zu vermeiden bzw. so weit wie möglich zu minimieren. Die mit Hilfe der Plausibili-
tätsprogramme bzw. die im Rahmen der Mikro- und Makroanalysen erkannten unplausiblen 
oder fehlerhaften Daten werden korrigiert (siehe Kapitel 2.2.3).  
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3.3 Aktualität und Rechtzeitigkeit 

Pro Berichtswoche werden etwa 300 Arbeitsstätten (ca. 500 Fahrzeuge) angeschrieben21. Es 
gelten folgende Termine: 

�  Einsendetermin:  Ende der auf die Berichtswoche folgenden Woche 
�  Erste Mahnung:  Drei Wochen nach der jeweiligen Berichtswoche 
�  Zweite Mahnung:  Fünf Wochen nach der jeweiligen Berichtswoche 
�  Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens:  Sechs Wochen nach der zweiten Mah-

nung 

Das Unternehmen hat in der Folgewoche der Berichtswoche die Meldung zu übermitteln. Drei 
Wochen nach Ablauf dieser Woche ergeht die erste Mahnung in Form eines Erinnerungs-
schreibens an das meldepflichtige Unternehmen. Langt die Meldung wiederum nicht ein, wird 
nach zwei Wochen die zweite Mahnung in Form eines eingeschriebenen Briefes versendet. 
Bleibt diese Mitteilung ebenfalls unbeantwortet, wird ca. sechs Wochen nach der zweiten Mah-
nung die Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens (VStV) beantragt.  

Bei 15.488 (2018: 15.301) angeschriebenen Arbeitsstätten (wobei mehrfach meldepflichtige 
Arbeitsstätten auch mehrfach gezählt wurden) wurden im Berichtsjahr 2019 insgesamt 6.567 
(42,4%) Erinnerungsschreiben (1. Mahnung) und 2.512 (16,2%) eingeschriebene Mahnungen 
(2. Mahnung) übermittelt. In der Folge wurden 438 (2,8%) Verwaltungsstrafverfahren (VStV) 
beantragt. Davon wurden noch 155 (35,4%) positiv in Form von eingelangten Meldungen erle-
digt (siehe Tabelle 9). 

Tabelle 9: Mahnungen und Verwaltungsstrafverfahren in den Jahren 2018 und 2019 

Jahr 1. Mahnung 2. Mahnung VStV Davon nachträglich eingelangt 

2018 6.337 (41,4%) 2.151 (14,1%) 422 (2,8%) 147 (34,8%) 

2019 6.567 (42,4%) 2.512 (16,2%) 438 (2,8%) 155 (35,4%)  

Q: Statistik Austria, Verkehrsstatistik. 

Aktualität der Ergebnisse 

Die Übermittlungsfristen der Verordnung (EU) Nr. 70/2012 sind in Artikel 5 Abs. 1 wie folgt fest-
gelegt: 

„Die Mitgliedstaaten übermitteln Eurostat vierteljährlich die ordnungsgemäß überprüften Einzel-
daten für die in Artikel 3 genannten und in Anhang I aufgezählten Variablen ohne Angabe des 
Namens, der Anschrift und des Kennzeichens“. 

Absatz 3 bestimmt: 

„Die Übermittlung der in Absatz 1 genannten Daten erfolgt binnen fünf Monaten nach Ablauf 
jedes Beobachtungsquartals.“ 

Die Datenübermittlung an Eurostat erfolgt seit der Stichprobenumstellung 2006 immer zeitge-
recht unter Anwendung der Regelung:  

t (q) + 20 Wochen (= t + 5 Monate) 

  

                                                
21 Vor der Änderung der Nutzlastklasseneinteilung im Jahr 2014 (siehe Kap. 2.1.6), wurden wöchentlich rund 350 
Arbeitsstätten angeschrieben. 
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3.4 Vergleichbarkeit 

3.4.1 Zeitliche Vergleichbarkeit 

In Tabelle 10 ist das Transportaufkommen im Straßengüterverkehr, getrennt nach den Ver-
kehrsbereichen, in einer Zeitreihe seit 1980 dargestellt. Die in Kapitel 1.1 beschriebenen Perio-
den der Straßengüterverkehrserhebung in Österreich lassen sich auch an den absoluten Zahlen 
– unabhängig von den tatsächlichen wirtschaftlich begründeten Änderungen der Transport-
volumina – ablesen. 

·  Die Anfänge (1965 bis 1983):  Diese Periode ist in der Tabelle durch die Jahre 1980 bis 
1983 repräsentiert. In diesem Zeitraum wurde ausschließlich der frachtbriefliche Fern-
verkehr im Fuhrgewerbe erhoben; das gemessene Transportaufkommen dieser Gruppe 
machte nicht mehr als 15 Mio. t jährlich aus. 

·  Die „Vollerhebung“ (1984 bis 1994):  Die grundlegenden konzeptionellen Änderungen, 
die diese Periode charakterisieren, werden anhand der Zahlen deutlich sichtbar. In den 
Jahren der vollständigen Abdeckung aller Verkehrsbereiche 1984, 1988 und 1993 be-
trug es 197,2 Mio. t, 192,2 Mio. t bzw. 223,5 Mio. t; wobei der größte Anteil jeweils beim 
Inlandsverkehr lag. In den anderen Jahren dieser Periode, in denen neben dem Werk-
fernverkehr auch der grenzüberschreitende Verkehr inländischer und ausländischer 
Güterkraftfahrzeuge erhoben wurde, betrug das Transportaufkommen zwischen 48,1 
Mio. t (1985) und 64,4 Mio. t (1994). Die Hinzunahme des grenzüberschreitenden Ver-
kehrs und der damit verbundenen besseren Abdeckung wurde besonders beim Transit-
verkehr deutlich: 1,8 Mio. t im Jahr 1983 stehen 18,3 Mio. t im Jahr 1984 gegenüber.  

·  Die ersten Jahre nach dem EU-Beitritt (1995 bis 200 2): In Tabelle 9 ist diese Periode 
nur für die Jahre 1995 bis 1998 ablesbar, da die konsolidierte europäische Straßen-
güterverkehrsstatistik mit dem Vorliegen der erwähnten Rechtsgrundlagen rückwirkend 
bis ins Jahr 1999 an die NSI übermittelt wurde und daher in der Tabelle dargestellt ist. 
Das Gesamttransportaufkommen lag in dieser Zeit zwischen 242,6 Mio. t (1995) und 
258,4 Mio. t (1998). Das Transportaufkommen im Inlandsverkehr war dabei am größten, 
während die Werte für Empfang, Versand und besonders für den Transit niedriger wa-
ren als in der Periode davor. Dies ist insofern schlüssig, als in diesem Zeitraum aus-
schließlich Ergebnisse der nationalen Erhebung, d.h. von in Österreich registrierten 
Güterkraftfahrzeugen, vorlagen. 

·  Konsolidierte europäische Straßengüterverkehrsstati stik (2003 bis 2014):  Seit 
1999 liegen rückwirkend Zahlen vor, die entsprechend in Tabelle 10 eingearbeitet sind. 
Mit Berücksichtigung der Verkehrsleistungen von nicht in Österreich registrierten Güter-
kraftfahrzeugen auf österreichischem Hoheitsgebiet konnte das Transportaufkommen 
im Versand, Empfang und Transit wieder vollständiger dargestellt werden und es kam 
zu entsprechend höheren Werten. Speziell die Werte für das Transportaufkommen im 
Transit spiegeln die Phasen der EU-Erweiterungen und damit die Zunahme der an der 
Erhebung beteiligten Mitgliedstaaten deutlich wider. Während 1999 das Verkehrsauf-
kommen im Transit 22,1 Mio. t ausmachte, betrug es 2004 (Osterweiterung Teil 1) 34,9 
Mio. t und 2007 (Osterweiterung Teil 2) 46,7 Mio. t. In der Tabelle ist ein deutlicher 
Anstieg des Transportaufkommens im Inlandsverkehr zwischen 2005 (253,2 Mio. t) und 
2006 (320,9 Mio. t) erkennbar. Dieser sprunghafte Anstieg ist dabei nur zum Teil durch 
das Wirtschaftswachstum als solches erklärbar, vielmehr zeigt er die Auswirkungen der 
Umstellung des nationalen Stichprobenplanes und der damit verbundenen Qualitäts-
steigerungen bei der Einarbeitung der Meldungen. Eine Beschreibung der Umstellung 
auf den neuen Stichprobenplan findet sich in der Standarddokumentation „Statistik des 
Straßengüterverkehrs 2008 – 2013“. 

·  Konsolidierte europäische Straßengüterverkehrsstati stik plus Mautzuschätzung 
(ab 2015): Wie in Kapitel 2.3.4. dargestellt, hat Statistik Austria ein Modell entwickelt, 
das auf Basis der von der ASFINAG erhobenen Fahrzeugkilometer einerseits die 
Ergebnisse der konsolidierten Europäischen Straßengüterverkehrsstatistik der anderen 
Mitgliedstaaten gewichtet und andererseits die Verkehrsleistungen bisher fehlender 
Drittstaaten imputiert. Dieses Modell kommt seit 2018 – mit Rückrechnungen bis 2015 – 
zu Einsatz. Das Transportaufkommen ist dadurch insgesamt um ca. 10% gestiegen.  
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Tabelle 10: Transportaufkommen im Straßengüterverke hr 1980 – 2018 

 

Zusammenfassend ist eine zeitliche Vergleichbarkeit seit 2008 gegeben, da alle für Österreich 
relevante Länder an der Straßengüterverkehrserhebung teilnehmen. Durch die Berücksichti-
gung der von der ASFINAG erhobenen Autobahnkilometer und einer entsprechenden Gewich-
tung der Ergebnisse, ist ab dem Berichtsjahr 2015 zudem eine deutliche Qualitätsverbesserung 
gegeben. 

Inland-
verkehr

Empfang Versand Transit Gesamt

1980 5.898 3.251 2.875 1.606 13.630
1981 6.042 3.354 3.061 1.667 14.124
1982 6.228 3.491 3.171 1.771 14.661

1983 6.531 3.724 3.387 1.852 15.494
1984 160.822 9.515 8.549 18.313 197.199
1985 10.548 9.905 8.619 19.029 48.102
1986 10.579 10.237 8.859 20.167 49.842
1987 9.332 10.689 9.417 21.623 51.061
1988 147.312 11.834 10.232 22.849 192.227
1989
1990 11.496 12.749 11.031 20.087 55.362
1991 11.435 13.940 11.059 20.079 56.513
1992 10.921 14.051 10.935 20.589 56.497
1993 177.743 13.746 10.648 21.320 223.457
1994 12.372 14.818 11.789 25.389 64.368

1995 217.896 10.883 11.017 2.816 242.613
1996 229.972 11.838 11.544 2.994 256.349
1997 229.235 11.935 12.260 3.141 256.571
1998 229.088 12.905 12.904 3.474 258.371
1999 242.047 23.789 21.438 22.063 309.337

2000 243.228 25.979 23.321 16.199 308.727

2001 246.964 30.454 27.949 24.870 330.237

2002 249.096 27.794 26.343 26.008 329.242

2003 258.597 30.425 28.781 26.871 344.675

2004 245.411 33.292 30.220 34.853 343.776

2005 253.235 34.013 29.455 37.657 354.361

2006 320.938 37.760 33.016 38.009 429.723

2007 320.813 39.329 35.686 46.705 442.532

2008 340.132 38.727 37.967 54.500 471.326

2009 306.927 36.919 34.617 45.606 424.070

2010 302.553 39.438 36.695 48.499 427.185

2011 316.744 42.588 37.939 44.966 442.236

2012 309.046 39.512 35.893 43.837 428.288

2013 305.940 41.048 35.058 43.491 425.537
2014 328.800 41.250 36.409 47.535 453.994

2015 333.197 57.020 50.760 63.354 504.330

2016 357.362 60.107 52.764 66.846 537.079

2017 367.643 63.886 54.496 70.940 556.964

2018 377.021 66.464 57.226 73.281 573.992

Q: STATISTIK AUSTRIA, Verkehrsstatistik; Eurostat. - *) Rückrechnung bis 1999.
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3.4.2 Internationale und regionale Vergleichbarkeit  

Eine ausführliche Darstellung des internationalen europäischen Umfeldes findet sich in Kapitel 
2.3 „Exkurs: Die konsolidierte Europäische Straßengüterverkehrsstatistik“. 

3.5 Kohärenz 

Die Daten der nationalen Straßengüterverkehrsstatistik allein können schwer mit anderen 
Güterverkehrsstatistiken verglichen werden, da diese auf dem Nationalitätsprinzip beruhen. D.h. 
es werden nur in Österreich zugelassene Güterkraftfahrzeuge in Form einer Stichprobe erfasst. 
Es ist daher notwendig, auf Basis der Ergebnisse der anderen europäischen Mitgliedstaaten 
eine konsolidierte Straßengüterverkehrsstatistik zu veröffentlichen, um ein Gesamtbild über das 
Transportgeschehen auf Österreichs Straßen zu erhalten. Mittels dieser Ergebnisse ist auch ein 
Vergleich mit den anderen Verkehrsträgern (Modal Split ) – Schiene, Binnenschiff, Luftfahrt und 
Rohrleitungen – möglich. 

Betrachtet man diesen Modal Split, wird die Bedeutung der Straßengüterverkehrserhebung er-
sichtlich: 

2018 betrug das Gesamttransportaufkommen aller Verkehrsträger  in Österreich 761,0 Mio. t 
Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Anstieg um 1,4% (2017: 750,7 Mio. t). 389,5 
Mio. t des Gesamtransportaufkommens wurde dabei von in Österreich registrierten Güterkraft-
fahrzeugen erbracht, was einer Zunahme von 1,7% (2017: 383,1 Mio. t) entspricht. Ausländi-
sche Güterkraftfahrzeuge transportierten 184,5 Mio. t auf Österreichs Straßen und hatten im 
Vorjahresvergleich (2017: 173,9 Mio. t) mit 6,1% den größten Zuwachs zu verzeichnen. Insge-
samt kam es damit auf dem Verkehrsträger Straße zu einem Transportaufkommen von 574,0 
Mio. t und zu einem Zuwachs von 3,1% (2017: 557,0 Mio. t). Auf der Schiene verringerte sich 
die beförderte Tonnage um 2,1% auf 105,3 Mio. t (2017: 107,6 Mio. t) und bei den Rohrleitun-
gen um 2,7% auf 74,3 Mio. t (2017: 76,3 Mio. t). Die Beförderungen auf der Wasserstraße 
Donau reduzierten sich aufgrund des trockenen Sommers und dem daraus folgenden Nieder-
wasser im Jahr 2018 um 25,1% auf 7,2 Mio. t (2017: 9,6 Mio. t). In der Luftfahrt wurde ein ver-
gleichsweise geringes Transportaufkommen von 0,2 Mio. t erbracht.  

Die Gesamttransportleistung im Inland  stieg im Vergleich zu 2017 (91,7 Mrd. tkm) um 1,4% 
auf 93,0 Mrd. tkm im Jahr 2018, wobei es auch hier ausschließlich bei der Transportleistung auf 
der Straße mit 51,9 Mrd. tkm zu einer Zunahme von 4,5% (2017: 49,6 Mrd. tkm) kam. Für aus-
ländische Fahrzeuge wurde mit 33,3 Mrd. tkm ein Zuwachs um 6,5% (2017: 31,2 Mrd. tkm) und 
bei österreichischen Fahrzeugen mit 18,6 Mrd. tkm um 1,1% (2017: 18,4 Mrd. tkm) ausgewie-
sen. Die Transportleistung auf der Schiene betrug 22,0 Mrd. tkm und ging damit um 1,2% 
(2017: 22,3 Mrd. tkm) zurück, jene der Rohrfernleitungen reduzierte sich mit 17,7 Mrd. tkm um 
0,8% (2017: 17,8 Mrd. tkm). Beim Verkehrsträger Donau kam es 2018 mit 1,5 Mrd. tkm aus den 
schon erwähnten Gründen zu einem Rückgang um 26,4% (2017: 2,0 Mrd tkm) 

In Abbildung 16 sind die Anteile der Verkehrsträger Straße, Schiene und Binnenwasserstraße 
anteilsmäßig dargestellt. Beim Transportaufkommen entfiel der größte Anteil mit 83,6% auf den 
Verkehrsträger Straße, wobei die in Österreich registrierten Güterkraftfahrzeuge einen Anteil 
von 56,7% und die ausländischen von 26,9% hatten. Die Schiene und die Binnenwasserstraße 
machten mit 15,3% bzw. 1,0% jeweils wesentlich geringere Anteile aus.  

Hinsichtlich der Transportleistung kommt es – da hier die zurückgelegte Wegstrecke berück-
sichtigt wird – zu einer deutlichen Verschiebung der Anteile. Auch wenn der Verkehrsträger 
Straße mit einem Anteil von 68,9% auch hier der höchste ist, so liegen die Anteile bei der 
Schiene (29,2%) und bei der Binnenwasserstraße (2,0%) jeweils nahezu doppelt so hoch wie 
beim Transportaufkommen. Da in Österreich registrierte Güterkraftfahrzeuge zumeist auf kur-
zen Inlandsstrecken unterwegs sind und ausländische Fahrzeuge im Rahmen grenzüberschrei-
tender Verkehre längere Strecken zurücklegen, kommt es auch hier zu einer massiven Ver-
schiebung der Anteile. Die ausländischen Güterkraftfahrzeuge erbringen nunmehr einen Anteil 
von 44,2%, die österreichischen einen von 24,7%. 
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Abbildung 16: Modal Split: Anteile der Verkehrsträg er in Österreich 2018 

 

Da es neben der statistischen Erfassung des Straßengüterverkehrs auch Methoden der ver-
kehrswissenschaftlichen Modellierung gibt, die es ermöglichen das Straßenverkehrsaufkommen 
darzustellen bzw. zu prognostizieren, kommt es – grundsätzlich schon bedingt durch eine ande-
re Herangehensweise an die Fragestellung – zu teilweise unterschiedlichen Ergebnissen. Um 
auch hier größtmögliche Kohärenz sicherzustellen hat im Jahr 2015 eine eigene AdHoc-
Arbeitsgruppe mehrmals getagt, die sich mit dieser Problematik auseinandergesetzt hat.  

Grundsätzlich würden sich Vergleiche zwischen der Außenhandelsstatistik  und der konsoli-
dierten Straßengüterverkehrsstatistik anbieten.  

Es gibt dabei jedoch Definitionsunterschiede, die zu berücksichtigen sind: Während die Außen-
handelsstatistik den Austausch von Gütern zwischen einzelnen Ländern erfasst, beschreibt die 
Straßengüterverkehrsstatistik die Leistungen des Verkehrsträger Straße in regionaler Verflech-
tung. So wird in der Außenhandelsstatistik die Bewegung der Ware, in der Verkehrsstatistik die 
Bewegung des Verkehrsmittels,  erhoben. Daraus resultiert, dass in der Außenhandelsstatistik 
eine bestimmte Ware nur einmal aufscheint, während in der Verkehrsstatistik gebrochene 
Transporte – d.h. Umladungen auf ein anderes Verkehrsmittel, ebenso wie RoLa- oder Ro/Ro-
Verkehre – eine Erfassung der Ware bei mehreren beteiligten Verkehrsträgern zur Folge haben. 
Es ist ferner zu beachten, dass im Außenhandel das Nettogewicht der Güter, im Straßengüter-
verkehr das Bruttogewicht (Ware+Verpackung) gezählt wird. 

Analysen haben weiters ergeben, dass für die Veröffentlichung von Daten zum intermodalen 
Verkehr aufgrund der fehlenden Informationen zu ausländischen Fahrzeugen sowie der teil-
weise beträchtlichen Stichprobenfehler der österreichischen Detailergebnisse keine zuverläs-
sige Basis verfügbar ist. Eine ausführliche Beschreibung der dazu durchgeführten Studie findet 
sich in einem Artikel von Rudlof M, Fleck S, & Karner T. „Intermodaler Verkehr in Österreich, 
Studie zur Umsetzung einer Statistik des intermodalen Verkehrs in Österreich“. Statistische 
Nachrichten 1/2018, S 87 – 95. 

Ein Vergleich mit der Außenhandelsstatistik war bis 2008 dadurch erschwert, dass die in den 
Verkehrsstatistiken verwendete Güternomenklatur NST/R mit anderen Wirtschaftsklassifika-
tionen nicht vergleichbar ist. Mit Beginn des Berichtsjahres 2008 wurde die NST/R durch die 
NST 2007 ersetzt. Die neue Systematik basiert auf der CPA (Classification of Products by Acti-
vity) und gewährleistet eine hohe Vergleichbarkeit mit anderen Wirtschaftsstatistiken. Aufgrund 
veralteter nationaler Rechtsgrundlagen muss in der nationalen Straßengüterverkehrserhebung 
noch auf Basis des NST/R erhoben werden, es wird jedoch zusätzlich auf den NST 2007 um-
codiert. Diese Umcodierung erfolgt, unter Berücksichtigung der speziellen Gegebenheiten im 
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Straßengüterverkehr, auf Basis der seitens Eurostat zur Verfügung gestellten Umschlüsse-
lungstabelle sowie in Abstimmung mit dem Fachressort des BMK.  

Ab dem Berichtsjahr 2020 erfolgt die Zuordnung der Güter über einen alphabetischen Index, 
der eine direkte Zuordnung zu beiden Gütersystematiken ermöglicht, d.h. die bisher verwendete 
Umschlüsselungstabelle ist damit nicht mehr notwendig.  

Im Rahmen eines durch die Europäische Kommission geförderten Projekts wurde die Kohärenz 
der Verkehrsstatistiken mit jenen des Außenhandels detailliert untersucht. Es hat sich gezeigt, 
dass trotz methodischer Unterschiede ein doch sehr hoher korrelativer Zusammenhang zwi-
schen den beiden Erhebungen besteht. Ein direkter Vergleich der Ergebnisse ist jedoch auf-
grund der beschriebenen methodischen Unterschiede nicht sinnvoll.22 

4. Ausblick 

Produktionstechnische Aspekte 

Auch wenn bei der nationalen Straßengüterverkehrserhebung in den letzten Jahren bereits 
einige Modernisierungsschritte, wie z.B. die Einführung neuer elektronischer Meldemöglichkei-
ten (inkl. Smartphone-App), die Vereinheitlichung und Zusammenführung aller Aufarbeitungs-
prozesse oder die Aktualisierung der Distanzmatrix stattgefunden haben, werden auch zukünf-
tig weitere Verbesserungen anzustreben sein: 

·  Die im LKW vorhandenen Tracking-Technologien sind mittlerweile schon weit entwickelt 
und werden von den Unternehmen entsprechend verwendet. GPS-Tracking wird z.B. 
aktiv von größeren Unternehmen benutzt, um jederzeit Informationen über die aktuelle 
Fahrzeugposition und damit auch die geplante Ankunftszeit zu erhalten. Die Fahrerinnen 
und Fahrer können ihre Arbeitsanweisungen direkt über diese Systeme bekommen. 
Transportiert der LKW besonders wertvolle Güter, ist es für Unternehmen zudem von 
besonderer Bedeutung zu wissen, wo er sich aktuell aufhält, damit etwaige Fahrzeug-
diebstähle zeitnahe erkannt werden. Es wird jedenfalls auch Aufgabe der amtlichen Sta-
tistik sein, die Weiterentwicklung dieser Technologien zu beobachten und zu analysie-
ren, welche Merkmale innerhalb dieser Systeme automatisch gespeichert werden. Wenn 
Informationen zu den transportierten Gütern, zu deren Gewicht, zur Gefahrgutklasse 
oder zu anderen Merkmalen, die für die statistische Meldung erforderlich sind, vorhan-
den wären, könnte diese damit z.B. automatisch befüllt und der Meldeaufwand minimiert 
werden.  

·  Ebenso ist auch zu analysieren, inwieweit und ob die neuen elektronischen Frachtbriefe 
zukünftig für die Erhebung genutzt werden können. Bislang ist es so, dass ihr Einsatz 
nur bei Unternehmen des Fuhrgewerbes auf freiwilliger Basis zur Anwendung kommt. 
Außerdem fehlen wesentliche Merkmale der Straßengüterverkehrserhebung wie z.B. 
genaue Gewichtsangaben, Informationen über etwaige Zustellungen oder Abholungen 
oder die tatsächlich gefahrenen Routen.  

·  Da LKW-Fahrerinnen und -Fahrern die mobile Erhebungs-App selber verwenden, wird 
zu evaluieren sein, ob es notwendig ist, zumindest die App auch in anderen Sprachen 
als Deutsch anzubieten, um so den Nutzerkreis zu erweitern. 

·  Die in Kapitel 2.2.6.1 beschriebene 2020 aktualisierte Distanzmatrix  soll wie bisher 
alle fünf Jahre – unter Zuhilfenahme moderner Routingsysteme sowie aktualisierter 
Daten aus dem Mikrozensus – neu berechnet und aktualisiert werden.  

·  Die für die neue Aufarbeitungsapplikation entwickelten Plausibilitätsprüfungen  sind im 
Rahmen der Aufarbeitung ständig zu warten und zu verfeinern. 

  

                                                
22 Fürst, E. „EDICOM: Außenhandel – Verkehr, Eine Kohärenzuntersuchung zweier amtlicher statistischer Systeme“ 
Statistische Nachrichten. Heft 11/2006, S. 1087 - 1100. 
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Inhaltliche Aspekte 

Auch hier hat in den letzten Jahren durch den Einbezug der Mautdaten der ASFINAG und der 
damit verbundenen Gewichtung der Konsolidierten Europäischen Ergebnisse bzw. durch die 
Imputation der bisher fehlenden Drittstaaten eine deutliche Verbesserung der Abdeckung sowie 
der inhaltlichen Aussagekraft der Straßengüterverkehrsstatistik stattgefunden.  

Es ist darüber hinaus weiterhin zu evaluieren, inwieweit verfügbare Daten zu einer Modellierung 
von Verkehrsflüssen bzw. zur Festlegung von für die Verkehrspolitik nützlichen Parametern 
(z.B. Auslastungsquote nach Verkehrsart oder Entfernungskategorien) sowie zur Erstellung 
detaillierterer Statistiken zu Treibhausgasemissionen herangezogen werden können.  

Publikationstechnische Aspekte 

Wie sich während der Corona Pandemie gezeigt hat, wird die amtliche Statistik zukünftig darin 
gefordert sein, Ergebnisse zu Statistiken möglichst zeitnahe zum Berichtszeitraum zu publizie-
ren, um etwaige wirtschaftliche Auswirkungen möglichst aktuell darstellen zu können. Im 
Bereich des Straßengüterverkehrs gibt es seit Mitte 2017 Schnellschätzer zu den Quartals-
ergebnissen, die bereits einen Monat nach Ende des Quartals veröffentlicht werden. Im August 
2020 wurden diese Schnellschätzer erstmalig von einer Pressemitteilung begleitet, die auf eini-
ges Interesse gestoßen ist und in den relevanten Medien gebracht wurde. Zukünftig sollen bei 
Vorliegen von Ergebnissen, die auch für die breite Öffentlichkeit von Interesse sind, vermehrt 
Pressemitteilungen oder Twitter-Einträge (inkl. entsprechender Grafiken) zum Einsatz kommen.  
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Glossar  

Arbeitsstätte Jede auf Dauer eingerichtete, durch Name oder Bezeichnung und 
Anschrift gekennzeichnete rechtliche Einheit des Unternehmensregisters 
für statistische Zwecke, in welcher in der Regel mindestens eine Person 
erwerbstätig ist. 

Beladene Fahrt Diese beginnt mit der Beladung des leeren Kraftfahrzeugs bzw. dem 
Ankoppeln eines beladenen Sattelaufliegers an eine Sattelzugmaschine 
und endet mit dessen völliger Entladung bzw. dem Abkoppeln des bela-
denen Sattelaufliegers. 

Distanzmatrix Die Matrix beinhaltet die Entfernungen in Kilometern aller Postleitzahl-
kombinationen im Inland bzw. die wichtigsten Postleitzahlregions-
Kombinationen im europäischen Ausland und stellt damit die für die 
Berechnung der Transportleistung notwendigen Kilometer bereit. 

Drittland Ein Land, das nicht zur europäischen Union gehört. 

Frachtbrief Der Frachtbrief ist im Frachtgeschäft ein Warenbegleitpapier, das im 
Frachtverkehr über das Frachtgut ausgestellt wird. Dieses vorgedruckte 
Begleitpapier enthält Angaben über Empfänger, Gewicht, Verpackung, 
usw. 

Fuhrgewerbe Der fuhrgewerbliche Güterverkehr beinhaltet jede Beförderung von 
Gütern mit einem Kraftfahrzeug auf fremde Rechnung (Frachtzahlung). 

Höchstzulässiges 
Gesamtgewicht 

Bezeichnet die Summe aus Leergewicht plus maximaler Zuladung eines 
Fahrzeugs. 

Lastkraftwagen (LKW) Ein größeres Kraftfahrzeug (z.B. >= 3.500 kg Nutzlast) das primär bzw. 
hauptsächlich für den Transport von Gütern verwendet wird. 

Leerfahrt Fahrt eines Güterkraftfahrzeugs ohne Ladung von einem Start- zu einem 
Zielort. 

Modal-Split Wird in der Verkehrsstatistik die Verteilung des Transportaufkommens 
bzw. der Transportleistung auf verschiedene Verkehrsträger genannt. 

Nutzlast eines LKW Ist das Gewicht der erlaubten Zuladung, die ein Lastkraftwagen aufneh-
men kann, bis das höchstzulässige Gesamtgewicht erreicht ist. 

Nutzlastklasse einer 
Arbeitsstätte 

Die drei fiktiven Nutzlastklassen sind ein Schichtungsmerkmal für die 
Ziehung der Zufallsstichprobe. Sie ergeben sich aus der Summe der 
Nutzlast der Lastkraftwagen ab 2 Tonnen plus Summe der höchstzu-
lässigen Gesamtgewichte der Sattelzugmaschinen und sind ein 
Indikator für die wirtschaftliche Bedeutung der Arbeitsstätten. 

Sattelzugmaschine Ist ein motorbetriebenes Zugfahrzeug, das selbst nicht dazu bestimmt 
ist, Personen zu befördern oder Güter zu transportieren, sondern dient 
dem Ziehen von Sattelaufliegern. 

Transportaufkommen Gewicht beförderter Güter in Tonnen 

Transportleistung Im Güterverkehr wird diese in Tonnenkilometern (tkm) gemessen, wel-
che das Produkt aus Transportaufkommen in Tonnen (t) und der zurück-
gelegten Wegstrecke in Kilometern (km) sind. 

Verkehrsbereich Die Verkehrsbereiche gliedern die beladenen Fahrten in Abhängigkeit 
davon, ob der Beginn bzw. das Ende der Fahrt im In- oder Ausland 
stattgefunden hat. Man unterscheidet Inlandsverkehr, grenzüberschrei-
tender Empfang und Versand, Transitverkehr sowie den sonstigen Aus-
landsverkehr (siehe auch Kap. 2.1.2.). 

Werkverkehr Der Werkverkehr umfasst jede Güterbeförderung mit einem Kraftfahr-
zeug auf eigene Rechnung (für firmeneigene Zwecke). 
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Abkürzungsverzeichnis 

ABl. Amtsblatt 
Abs. Absatz 
ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises 

dangereuses par route - Europäisches Übereinkommen über die internationale 
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

a.n.g. anderweitig nicht genannt 
APA Austria Presseagentur 
ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft 
BGBl. Bundesgesetzblatt 
BMK Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 

Technologie 
bzw. beziehungsweise 
CAFT Cross Alpine Freight Transport – Erhebung zum alpenquerenden Güterverkehr 
CEMT Conférence Européenne des Ministres des Transports - Europäische 

Verkehrsministerkonferenz 
CORINE Coordination of Information on the Environment - Projekt zur einheitlichen 

Klassifikation der wichtigsten Formen der Bodenbedeckung 
CPA Classification of Products by Activity - Güterklassifikation in Verbindung mit den 

Wirtschaftszweigen 
csv Comma-separated values – ein Dateiformat 
d.h. das heißt 
Div. Diverse 
eDAMIS Electronic Data Files Administration and Management Information System – 

elektronisches Datenübertragungsmodul für die Übermittlung an Eurostat 
EFTA Europäische Freihandelsassoziation 
EG Europäische Gemeinschaft 
EU Europäische Union 
Eurostat Statistisches Amt der Europäischen Union (mit Sitz in Luxemburg) 
EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
GIP Graphenintegrationsplattform 
GISCO Geographic Information System of the Commission - Geografisches 

Informationssystem der europäischen Kommission 
GPS Global Positioning System 
id(g)F in der (geltenden) Fassung 
inkl. inklusive 
Kfz Kraftfahrzeug 
kg Kilogramm 
km Kilometer 
  
KW Kalenderwoche 
LKW Lastkraftwagen 
Mio. Millionen 
NLKL Nutzlastklasse der Arbeitsstätte 
Nr. Nummer 
NSI Nationale Statistische Institute 
NST Nomenclature uniforme des marchandises pour les Statistiques de Transport – 

Einheitliches Güterverzeichnis für die Verkehrsstatistik 
NST/R Nomenclature uniforme des marchandises pour les Statistiques de 

Transport/revisée – Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstatistik/revidiert 
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NUTS Nomenclature uniforme des unités territoriales statistiques – Systematik der 
Gebietseinheiten für die Statistik 

ÖNACE Österreichische Version der europäischen Wirtschaftstätigkeitenklassifikation 
NACE - Nomenclature générale des activités économiques dans les 
communautés européennes 

OSRM Open Source Routing Machine 
PDF Portable Document Format – ein Dateiformat 
qkm Quadratkilometer 
Ro/Ro Roll On/Roll Off 
RoLa Rollende Landstraße 
S. Seite 
STATCube Statistische Datenbank von Statistik Austria 
t Tonnen 
tkm Tonnenkilometer 
u.a. unter anderem 
UNECE United Nations Economic Commission for Europe - Wirtschaftskommission für 

Europa der Vereinten Nationen 
UNO United Nations Organisation – Organisation der Vereinten Nationen 
URS Unternehmensregister für Zwecke der Statistik 
VO Verordnung 
vs versus 
VStV Verwaltungsstrafverfahren 
VVO Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs 
WebILSE Web Index of Locations for Statistics in Europe – Tool zur Berechnung von 

Distanzen 
WIFO  
WKO 

Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung 
Wirtschaftskammer Österreich 

z.B. zum Beispiel 
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